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DIETER HENNIG 

Staatliche Ansprüche an privaten Immobilienbesitz i n der 
klassischen und hellenistischen Polis* 

/. Vorbemerkung 

Wenn man der unten noch näher zu besprechenden Anekdote über den atheni­
schen Tyrannen Hippias trauen darf, hat man bereits am Ende des 6.Jh.s, wie die 
vor kurzem veröffentlichte «stèle du port» aus Thasos beweist,1 sicherlich aber in 
der ersten Hälfte des 5.Jh.s elementare Aufgaben des städtischen Zusammenle­
bens zu regeln versucht. Dazu gehörten etwa die Reinigung und Instandhaltung 
zumindest der wichtigsten öffentlichen Straßen und Plätze, die Beseitigung von 
Abfällen und Unrat , Fragen des Nachbarschaftsrechts und (teilweise damit eng 
zusammenhängend) eine Reglementierung des privaten Bauwesens in gewissen 
Grenzen. Von den sich hieraus ergebenden Vorschriften und Leistungsverpflich­
tungen waren Grundstücks- und Hausbesitzer in erheblichem Umfang betroffen. 
Dazu kamen ein prinzipielles Zugriffsrecht des Staates auf privaten Immobilienbe­
sitz, die Fälle kollektiver Haftung aller Bürger bzw. Bewohner mi t ihrem gesamten 
Vermögen, insbesondere für von ihrer Stadt aufgenommene Darlehen und schließ­
lich die zwangsweise Zuweisung ungebetener Gäste, in erster Linie die Einquartie­
rung von Soldaten. 

Die rein urbanistischen Probleme kommen, jeweils i m Zusammenhang mi t der 
Schilderung des Aufgabenbereichs der Astynomen, i n verschiedenen Zusammen­
hängen, dafür aber relativ ausführlich, i n den platonischen N o m o i und beim Über­
blick über die wichtigsten Ämter einer griechischen Polis i m 6. Buch der Pol i t ik 
des Aristoteles zur Sprache. Beide sehen, den realen Verhältnissen ihrer Zeit ent­
sprechend, die Astynomen als Behörde zur Überwachung der öffentlichen O r d ­
nung. So begründet Piaton die Einrichtung dieses Amtes ( N o m o i 759a 2-9) mi t 
der Vorsorge «für die Straßen und öffentlichen Gebäude und für die Ordnung in 
diesen, damit sie keinen Unfug begehen, und i m übrigen auch die Tiere, innerhalb 
des Umkreises der eigentlichen Stadt und ebenso auch in der Vorstadt» (Überset­
zung R. RUFENER, 1974). I m folgenden kommt Piaton in verschiedenen Zusam-

* M . W Ö R R L E bin ich für wichtige Hinweise und Anregungen erneut zu großem Dank 
verpflichtet. 

1 H . DUCHÊNE, La stèle du port. Fouilles du port l . Recherches sur une nouvelle inscrip­
tion thasienne, 1992. 
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menhängen wiederholt auf die den Astynomen zugedachten Amtspflichten zu­
rück:2 So weist er ihnen bei seinen Ausführungen zu Bestellung und Aufgaben 
der einzelnen Behörden erneut die Fürsorge für das Wegenetz sowohl innerhalb 
des Stadtbereichs wie auch für die i n die Stadt hineinführenden Straßen und dar­
über hinaus die Überwachung der gesetzlichen Vorschriften beim Bau von Häu­
sern sowie die Versorgung mi t ausreichendem und sauberem Trinkwasser zu 
(763c 3-d4, vgl. auch 845d 4-e9). Ferner haben sie für Sauberkeit i n der Stadt und 
für einen unbehinderten Ablauf des Regenwassers zu sorgen und zu verhindern, 
daß ein Privatmann öffentlichen Grund bebaut oder dort Gräben anlegt (779c 2 -

7)· 
Aristoteles rechnet die Astynomen neben den die Marktaufsicht führenden 

Agoranomen zu den für jede Stadt indispensablen Behörden und umschreibt i h ­
ren Verantwortungsbereich zunächst allgemein mi t der Gewährleistung geordne­
ter Zustände in den privaten und öffentlichen Bereichen der Stadt.3 Dies konkret i ­
siert er sogleich (1321b 20-27) als Sanierung verfallener Gebäude (wobei es offen­
bleibt, ob er dabei nur an solche i m Staatsbesitz denkt) und Instandsetzung von 
Straßen (και των πιπτόντων οικοδομημάτων κα ι οδών σωτηρία κα ι διόρθωσις), Si­
cherung der Grenzmarkierungen der Grundstücke zur Vermeidung von Streitig­
keiten und weitere ähnliche, von i hm aber nicht mehr i m einzelnen spezifizierte 
Aufgaben (και. οσα τούτοις άλλα της επιμελείας ομοιότροπα). I n den größeren Städ­
ten sei es auch zu einer Auftei lung der Kompetenzen auf mehrere Instanzen ge­
kommen: τειχοποιοί für Bau und Instandhaltung der Stadtmauern, κρηνών έπι-
μεληταί für die Wasserversorgung und λιμένων φύλακες als Hafenpolizei. Wie der 
D . 43,10,21 ( L E N E L , Palingenesia I p. 809 Nr.28) zitierte Auszug aus dem in grie­
chischer Sprache verfaßten αστυνομικός μονόβιβλος Papinians zeigt, hatte sich, 
wie nicht anders zu erwarten, i n severischer Zeit i n diesem Bereich nichts Grund­
sätzliches geändert. 

2 Vgl. hierzu G.R. MORROW, Plato's Cretan City, 1960, 181-186; M . PIERART, Platon et la 
cité grecque, 1974, 291-313, mit weiterer Literatur. 

3 Έτερα δέ επιμέλεια (neben den zuvor genannten Agoranomen) . . .ή των περί το άστυ 
δημοσίων και ιδίων, όπως εύκοσμία f] (1321b 18-20). Im engen Anschluß an den Original­
text sind δημόσια und ϊδια oben im Text möglichst weitgefaßt und unbestimmt wiedergege­
ben worden. Die Übersetzungen tendieren zu erstaunlichen Konkretisierungen und reichen 
von «public and private property» (W. L. NEWMAN, The Politics of Aristotle IV, 1902, p. 550; 
ebenso H . R A C K H A M in der Aristotelesausgabe der Loeb Class. Libr. Bd. 21, 1932, p. 519), 
«öffentliche und eigene Grundstücke» (P GOHLKE, 1959, p. 275) bis «öffentliche und priva­
te Gebäude» ( O . G I G O N , 1973, p. 213 und ebenso B.JOWETT, in: The Complete Works of 
Aristotle. The Revised Oxford Transi., ed. J.BARNES, 1985, p. 2098: «public and private buil­
dings»). 
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IL Fürsorge für öffentliche Straßen und Plätze 

Bei den bereits i n der 1. Hälfte des 5.Jh.s nachweisbaren Bemühungen, öffentliche 
Straßen und Plätze unbehindert passierbar und in ordentlichem Zustand zu erhal­
ten, sah man sich immer wieder mit den gleichen Problemen konfrontiert: dem 
Ablagern von Unrat , Schutt oder Baumaterialien, dem Ableiten von Regen- und 
Brauchwasser durch die Anwohner und schließlich der widerrechtlichen Bebau­
ung öffentlichen Grundes vor allem durch das Hinausrücken von Häusern und 
Hausteilen in den Straßenbereich. Entsprechend werden diese Punkte in den ein­
schlägigen Vorschriften bzw. bei der Beschreibung oder Festlegung der Aufgaben 
der zuständigen Behörden (in diesem Fall seit dem 4.Jh. i m allgemeinen die Asty-
nomen) zusammen behandelt. 

Z u den ältesten Zeugnissen gehört eine in die Jahre 475-450 datierte Inschrift 
aus Paros, nach der mi t einem Bußgeld von 51 Dr. bedroht w i r d , «wer den Unrat 
oberhalb der Straße hinwirft» (ος αν βάλληι τα έκ[α]θάρματα άνωθεν της όδο μίαν 
και πεντήκοντα δραχμ[α]ς όφελέ[τ]ω).4 Da der Stein unten gebrochen ist, ist nicht 
auszuschließen, daß noch weitere ähnliche Verbote bzw. Vorschriften gefolgt 
sind, wie sie durch die neue boustrophedon i m parischen Alphabet beschriftete 
Stele, die ihr Herausgeber H . D U C H Ê N E i n die Jahre von 470-460 datiert hat (vgl. 
A n m . 1), für die parische Apoik ie Thasos bekannt geworden sind. Offenbar für 
die vier wichtigsten, nach einem nicht ganz einheitlichen Schema definierten bzw. 
benannten Straßen oder Straßenabschnitte der Stadt werden dort unterschiedliche 
Anweisungen erlassen, die i n erster Linie uneingeschränkte und unbehinderte Be-
nutzbarkeit und hygienische Zustände sicherstellen sollten.5 Von ihnen waren, 
wie nicht anders zu erwarten, vornehmlich die Bewohner bzw. Besitzer der anlie­
genden Gebäude betroffen. 

4 IG X I I 5, 107 (R. KOERNER, Inschriftliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis, 
1993, 215-217 Nr. 57, mit der weiteren Literatur). Wegen des nur hier belegten 
εκ(κ)άθαρμα und der hohen Strafsumme hat man vielfach an eine Sakralvorschrift gedacht. 
Dies wird jedoch durch den erhaltenen Text nicht gestützt und hat durch die bereits er­
wähnte und gleich zu besprechende Stele aus Thasos weiter an Wahrscheinlichkeit einge­
büßt. Nach dem Vorschlag von A D . W I L H E L M , ÖJh. 12, 1909, 128 (Abhandlungen und Bei­
träge zur griechischen Inschriftenkunde I , 1984, 350), ist nach όφελέτω ein Punkt zu setzen. 
Mit dem folgenden τώί θέ[λ]ονα πρ[ή]χ[σαι beginnt eine neue Bestimmung, die durch den 
Bruch des Steines verloren ist. Damit werden alle Überlegungen zum Praxis-Recht eines be­
liebigen Privatmannes ohne vorhergehende gerichtliche Entscheidung (vgl. KOERNER, 
a.a.O.) überflüssig. 

5 Der Text ist, woraus man für die Interpretation keine weitreichenden Schlüsse ziehen 
sollte, durch die Beschriftung in zwei Abschnitte gegliedert. Durch den Erhaltungszustand 
bedingte Lücken und unsichere Lesungen besonders im ersten Abschnitt (Z. 1-18), wieder­
holt aber auch im folgenden Text (vgl. hierzu die Bemerkung des Herausgebers, a. O. 15: 
«un tiers de l'inscription se ht, un autre se déchiffre, un troisième se décrypte») sowie der 
archaische Charakter> des gesamten Dokuments mit knappen und gelegentlich unkla-
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Die auf die zuerst genannte «Uferstraße (?)» (Ζ. Ι άπα της όδο της όχθης) be­
züglichen Bestimmungen, die mi t einer knappen Zeile erheblich kürzer ausgefal­
len sein müssen als diejenigen für die i m folgenden angeführten Straßen, sind v o l l ­
ständig verloren. Für die nächste «Straße des Charitenheiligtums» (Z. 2 f. άπό της 
όδο το [ρδ Χαρίτων) -werden mehrere Verbote ausgesprochen (Z. 3-7), von denen 
jedoch nur das erste (immer vorbehaltlich zutreffender Lesung, vgl. A n m . 5) i n sei­
ner Aussage hinreichend deutlich w i r d : «Eine Schwelle soll man in dieser Straße 
nicht verlegen» (Z. 3 f. εν τή ι όδώι ταύτηι όδόν μη ποιέτω). Unklar bleibt jedoch 
der damit angesprochene Tatbestand.6 Man könnte zunächst daran denken, daß 
die i n thasischen Häusern verwendeten massiven, aus Gneis oder Marmor 7 i n ei­
nem Stück gearbeiteten Schwellensteine der Eingangstore zu den einzelnen A n w e ­
sen nicht i n die ohnehin generell schmalen Straßen8 hineinragen, diese so verengen 
und den Durchgang behindern durften. Da jedoch die Errichtung von Außentrep­
pen auf der Straße offenbar geduldet wurde (dazu unten), ist diese Erklärung eher 
unwahrscheinlich. Eine weitere Möglichkeit , auf die sich das Verbot beziehen 
könnte, wäre das Verlegen eines solchen Schwellensteins quer zur Straße, u m ei­
nen sauberen und trockenen Übergang von einer Straßenseite zur anderen zu er­
möglichen.9 Einen archäologischen Nachweis scheint es jedoch für beide hier vor­
geschlagenen Erklärungsmöglichkeiten nicht zu geben. Die folgenden Verbote 
konnten nur zum Teil bzw. unsicher gelesen werden. I n Z . 4f., μηδέ ύδ[ρευ]έτω 
τήι Ε[ ]ας, geht es, wie das Verbum υδρεύομαι zeigt, u m die Entnah­
me von Wasser, vielleicht aus einem an der Straße angelegten öffentlichen Brun­
nen10 für einen bestimmten, aufgrund des Textverlustes nicht mehr benennbaren 

ren Formulierungen lassen wiederholt Fragen offen (vgl. auch PH. GAUTHIER, BE 1993, 
395). Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf ein kritisches Resümee derjenigen 
Textpartien, deren Lesung gesichert ist bzw. deren Lesung und Ergänzung zumindest plausi­
bel erscheinen. Für alle weiteren hier nicht angesprochenen Fragen, insbesondere auch zur 
Topographie von Thasos, ist auf den ausführlichen Kommentar von DUCHÊNE ZU verweisen. 

6 DUCHÊNE, a.Ο. (Anm. 1) 33, übersetzt zunächst ganz wörtlich: « . . . interdiction de 
construire un seuil», bzw. (S. 45): «ne pas construire de seuil», und fügt dann hinzu: «pour 
ne pas gêner la circulation», womit das Ziel dieses Verbots sicher richtig beschrieben ist. 
Die Frage ist nur, worin das «empiétement sur la rue que la cité thasienne cherche à se dé­
fendre» bestanden haben könnte. Die von ihm in diesem Zusammenhang zitierten angebli­
chen Parallelen betreffen eindeutig andere Tatbestände. 

7 Vgl. Y. GRANDJEAN, Recherches sur l'habitat thasien à l'époque grecque I I , 1988, 398 f. 
402f., und die im Index s.v. angeführten Stellen. 

8 Vgl. R . M A R T I N , L'urbanisme dans la Grèce antique, 21974, 206-208; GRANDJEAN, a.O. 
424—428, und die dortige Übersichtstabelle; zu den verschiedenen Straßenkategorien und 
unterschiedlichen Straßenbreiten W. HOEPFNER - E. L . SCHWANDNER, Haus und Stadt im 
klassischen Griechenland, 21994, passim. 

9 Die Straßen in Thasos sind (mit einer bisher bekannten, an den Anfang des 5. Jh.s zu da­
tierenden Ausnahme) wohl erst später, und nur selten in ihrer ganzen Breite, mit Steinplat­
ten belegt worden. Vgl. dazu GRAND JEAN, a. O. 428 f. 

10 Zu den Brunnen in Thasos GRANDJEAN, a. O. 414-417; ders., in: R. GiNOuvÈs -
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Zweck. I n Z . 5 f. w i r d es den Anwohnern untersagt, dort irgendwelche Installatio­
nen zu errichten.11 Anschließend werden noch zwei weitere, wegen der Lücken i m 
Text ebenfalls nicht mehr zu klärende Eingriffe verboten. Bei Zuwiderhandlungen 
ist eine enorme Geldstrafe von 100 Stateren an den A p o l l o n Pythios und von 
ebenfalls 100 Stateren an die Stadt zu leisten. Für das Eintreiben dieser Strafgelder 
sind die άρχοι zuständig, während deren Amtszeit die Zuwiderhandlung stattge­
funden hat, andernfalls sollen sie selbst dem Got t und der Stadt die doppelte 
Buße schulden (Z. 7-13). Dem unklaren und lückenhaften Text, den der Herausge­
ber aus den entzifferbaren Resten der Z. 13-18 (bis zum Ende des ersten Paragra­
phen) rekonstruieren konnte, lassen sich keine einigermaßen gesicherten und ver­
ständlichen Informationen entnehmen.12 

Soweit also eine Aussage möglich ist, geht es i n diesem ersten Abschnitt u m w i ­
derrechtliche, wie die angedrohte hohe Geldstrafe zeigt, als besonders gravierend 
angesehene Eingriffe von Privatpersonen, wobei natürlich i n erster Linie an die 
Bewohner und Besitzer der angrenzenden Liegenschaften gedacht ist, i n den Be­
reich der nach dem Charitenheiligtum benannten Straße. Die Archo i stellten 
w o h l zunächst fest, ob ein derartiges Vergehen vorlag und zogen die Bußgelder 
ein (vielleicht nachdem sie zuvor eine Liste mi t den Namen der Delinquenten an­
gefertigt hatten, wenn dies der Sinn der Z . 13 f.: κ α ι ε ι τ ι [μή] ή θωϊή γέγραπται 
τώι πο[ι]οντι, μή τει[σά]τω, sein sollte). O b mi t den, i n Z . 27 noch einmal genann­
ten, Archo i ein spezielles, bisher i n Thasos nicht belegtes Beamtenkollegium ange­
sprochen w i r d (dazu die Diskussion bei D U C H Ê N E , a. O . 64-68), erscheint zweifel­
haft. Vielmehr dürften generell die amtierenden Funktionsträger gemeint sein. 

Ist i m ersten Abschnitt aufgezählt, was den Anwohnern der Straße des Chariten­
heiligtums untersagt war, werden nunmehr ihre Pflichten festgelegt (Z. 19-23). Jeder 
Ein- bzw. Anwohner (ό ενοικέων) hat den Straßenabschnitt vor seinem Anwesen sau­
ber zu halten, ist ein Gebäude unbewohnt, hat der Besitzer dafür zu sorgen. Außer­
dem haben sie jeden Monat noch 'weitere Reinigungsarbeiten durchzuführen, deren 
Objekt nicht erhalten ist (Z. 21 κ α ί | [ ]T[ . .] καθαιρόντων αυτοί έκαστο μηνός),13 

Α . - Μ . GuiMiER-SoRBETS - J.JOUANNA - L.ViiXARD (Hrsg.), L'eau, la santé et la maladie 
dans le monde grec, 1994, 283-289. 

11 Die Lesung μηδέ φ[ρ]έατα ΐ[σ]τάτω ist als ganz unsicher anzusehen (DUCHÊNE, a. O. 
hält auch φ[ρ]άγμα für möglich), zumal die in Verbindung mit ίστάτω naheliegende Bedeu­
tung «Zisternen» für φρέατα hier nicht in Betracht kommen kann, da es derartige Anlagen 
nach GRANDJEAN, a. O. 414, auf Thasos nicht gegeben hat. 

12 Die Erklärungsversuche von DUCHÊNE, a. O. 64, helfen auch nicht weiter. 
13 Die von DUCHÊNE vorgeschlagene und S.48f. ausführlich begründete Ergänzung 

ε[πιστά]τ[αι] in der oben bezeichneten Lücke ist zweifelhaft. Wie DUCHÊNE selbst feststellt, 
verlangt καθαιρόντων ein Objekt, und ein Rückbezug auf την όδόν am Anfang von Z. 19 
ist nur schwer vorstellbar. Außerdem erhebt sich natürlich die Frage nach dem Sinn einer 
zusätzlichen monatlichen Reinigung durch die Epistatai, wo doch die Anwohner dieser 
Straße ohnehin dazu verpflichtet waren. In deutlicher Abgrenzung heißt es dagegen Z. 24 f. 
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sowie in einem besonderen Fall Maßnahmen zu treffen, die sich wegen des lückenhaf­
ten Textes erneut nicht präzisieren lassen.14 

Für die Reinigung der nächstgenannten Straße oder des Straßenabschnitts «vom 
Heraklesheiligtum zum Meer» haben nicht wie in der Straße des Charitenheilig­
tums die Anwohner, sondern die Epistatai zu sorgen (Z. 23-25).15 Die folgende 
Anweisung (Z. 25 f.): αίρέτω δέ τα εκ των κα[τοικι]ών κα[ί] τα έπί της όδο έπαν οι 
άρχοι κελεύωσιν, gilt hingegen, wie sich aus den anschließenden Strafbestimmun­
gen ergibt, wiederum für Privatpersonen. Wer ihr nämlich nicht nachkommt, 
schuldet der Stadt pro Tag eine Hekte, also 1/6 eines Staters. Die Epistatai sollen 
den fälligen Betrag eintreiben und die Hälfte davon für sich behalten (Z. 27-30). 
Die Ergänzung κα[τοικι]ών in Analogie zu der ebenfalls zweifelhaften Lesung κατ­
οικιών in Ζ . 31 ist eher unwahrscheinlich. D U C H Ê N E übersetzt κατοικίαι an beiden 
Stellen mit «immeubles» und unterstellt damit eine zumindest ungewöhnliche, 
m. W. nicht belegte Bedeutung.16 Eine Ergänzung κα[πηλεί]ων würde das Verständ­
nis der oben zitierten Passage erleichtern (für die Z. 31 hat sie D U C H Ê N E , a.O. 28, 
allerdings ausdrücklich ausgeschlossen).17 Die Betreiber von Läden i n dieser Stra­
ße wären damit verpflichtet worden, alle Abfälle und sonstige aus dem Betrieb i h ­
res Geschäfts sich ergebende Verunreinigungen selbst zu beseitigen und auf der 
Straße befindliche Verkaufsstände oder Ähnliches abzubauen, wenn die Archoi , 
w o m i t hier - i m Falle der oben vermuteten unspezifischen Verwendung dieses Ter­
minus - dem ganzen Zusammenhang nach nur die Epistatai gemeint sein können, 
dies verlangten. Angesichts der unklaren Ausdrucksweise (und natürlich der unsi­
cheren Textbasis) ist jedoch über eine bloße Vermutung nicht hinauszukommen. 

A u f die von Epistatai und Anwohnern dieser Straße zu erbringenden Leistun­
gen folgen drei Verbote, von denen die beiden ersten deutlich zu einer Einheit zu­
sammengefaßt sind. Sie sollen nur kurz gestreift werden, da sie mi t dem hier zu 
behandelnden Thema in keinem unmittelbaren Zusammenhang stehen: Niemand 
soll «wegen des Ausblicks» (θής ένεκεν) auf das Dach der an dieser Straße gelege­
nen i m öffentlichen Besitz befindlichen Katoikiai(?) steigen, und keine Frau soll 

für die Straße oder den Straßenabschnitt vom Heraklesheiligtum zum Meer: «Diese Straße 
sollen die Epistatai reinigen.» 

14 Z. 22 f. και αν τ ι πέσηι, ποιόντων της [ ]μμένης: «und wenn etwas einstürzt (oder: 
herunterfällt), sollen sie durchführen . . .». Bei den auf της folgenden Buchstaben bzw. Buch­
stabenresten, denen kein Sinn mehr abzugewinnen ist, ergeben sich einige Unstimmigkeiten 
zwischen dem gedruckten Text und dem Faksimile auf S. 18. 

15 Epistatai sind in Thasos erneut von der l.Hälfte des 4Jh.s in einer Art Polizeifunktion 
bezeugt. Vgl. DUCHÊNE, a.O. 68-71. 

16 DUCHÊNE, a.O. 107f., möchte κατοικία hier als Synonym von συνοικία verstehen. Vgl. 
jedoch den berechtigten Einwand von PH. GAUTHIER, BE 1993, 395. Für <Gebäude> verwen­
det der Text in Z. 18, 21 und 41 das Wort οίκημα. 

17 Zu den archäologischen Nachweisen von Läden und Werkstätten in Thasos vgl. die bei 
GRANDJEAN, a.O. (Anm.7) im Index s.v. ateliers und s.v. magasins angegebenen Stellen. 
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aus den Fenstern sehen (μηδέ γυνή δ' έ[κ] των θυρίδων -θήσθω). Für jede derarti­
ge Verfehlung schuldet «der Bewohner» (ό ενοικέων) der Stadt einen Stater. Die 
Epistatai sollen dieses Geld eintreiben und wiederum die Hälfte davon für sich 
behalten (Z. 30-36).18 Das dritte Verbot betrifft unmittelbar den Schutz der Stra­
ße gegen eine mögliche Schädigung bzw. Verunreinigung durch die Anwohner: 
Z. 36-38 έκ το προφ[ρ]άγματο[ς] το προέχοντος ες τήν όδόν ταύτην ύδρορροίην 
μή ποιέτω. Die Strafe für eine Übertretung dieses Verbots beträgt pro Tag eine 
Hemihekte, also 1/12 eines Staters. Sie w i r d wiederum von den Epistatai unter 
den gleichen Bedingungen wie in den vorgenannten Fällen eingezogen. Da bei 
den Häusern auf Thasos die Hauseingänge deutlich über dem Straßenniveau lie­
gen konnten und deshalb nur über, zum Teil noch nachweisbare, Außentrep­
pen19 erreichbar waren, andererseits nichts auf das Vorhandensein von Baiko­
nen20 hindeutet, zumal Obergeschosse nach dem bisherigen Kenntnisstand ohne­
hin nicht üblich waren,21 entscheidet sich D U C H Ê N E nach ausführlicher Diskussi­
on der möglichen Bedeutungen von πρόφραγμα (a. Ο. 54f.) w o h l zu Recht für 
«perrons extérieurs donnant accès à des rez-de-chaussée surélevés. Plus exacte­
ment, ce serait la balustrade de ces sortes de balcons situés en avant de la porte 
d ' entrée.» Einen Wasserabfluß von dort auf die Straße anzulegen, w i r d unter­
sagt.22 

18 Auch hier bleibt wieder vieles unklar. Hatte etwa das erste Verbot, wie DUCHÊNE, 
a. Ο. 50-52, glaubt, wirklich nur das Ziel, eine Beschädigung des Daches (vgl. hierzu 
auch I.Cret. IV 46 B, KOERNER, a. O. [Anm.4] 404 f. Nr. 136) zu verhindern (zu den mit 
Ziegeln gedeckten Dächern thasischer Häuser GRANDJEAN, a. O. [Anm. 7] 387-393)? Durf­
ten sich die Frauen nur nicht an den Fenstern der öffentlichen Gebäude zeigen, oder galt 
dies für alle Gebäude in dieser Straße oder generell für die ganze Stadt? DUCHÊNE, a. O. 
54, denkt an ein «interdit religieux justifiant la solemnité du secteur entre le Héracleion 
et la mer et expliquant l'adoption de dispositions particulières de police et de voirie» und 
sieht einen Zusammenhang mit dem Verbot für Frauen, am Kult des Herakles teilzuneh­
men. Gab es schließlich einen konkreten Anlaß für diese Maßnahmen, etwa einen bevor­
stehenden Festumzug, bei dem zu befürchten war, daß Zuschauer auf die Dächer von Ge­
bäuden klettern und Frauen sich unerlaubterweise aus dem Fenster lehnen würden? 

19 Vgl. zusammenfassend GRANDJEAN, a. O. (Anm. 7) 401. 
20 Diese Bedeutung für πρόφραγμα nimmt allerdings M . - C H . H E L L M A N N , Recherches sur 

le vocabulaire de l'architecture grecque, d'après les inscriptions de Délos, 1992, 107 Anm. 1, 
sowohl hier wie auch an der noch zu besprechenden Stelle aus der ps. aristotel. Oekonomik 
2,2,4 an. 

21 Zu möglichen Ausnahmen GRANDJEAN, a. O. (Anm. 7) 407-411. 
22 DUCHÊNE, a. O. 55, dachte wegen der relativ geringen Strafsumme an «écoulements oc­

casionnels». Dem widerspricht jedoch sowohl die übliche Bedeutung von ύδρορρόα(η) als 
«Wasserlauf, Bach, Kanal» bzw. «(offene oder abgedeckte) Wasserrinne» (vgl. etwa A r i -
stoph. Wespen 126 und die Erklärungen der Schoben [KOSTER] als κοίλοι τόποι, durch die 
das Regenwasser abfließt; Polyaen 1,37) wie auch die Berechnung der zu zahlenden Strafe 
nach Tagen. Außerdem konnte so in relativ kurzer Zeit eine nicht unbeträchtliche Summe 
auflaufen, wenn der Hausbewohner bzw. -besitzer dieses Verbot ignorierte. Zu den Abflüs­
sen in thasischen Häusern GRANDJEAN, a. O. (Anm. 7) 417-419. 
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Für die letztgenannte Strecke oder hier w o h l eher Fläche: «vom Hei l ig tum der 
Chariten bis zu den <Gebäuden> (οικήματα),23 i n denen sich das Lokal für den 
Geldwechsel und der Bankettsaal befinden, und anschließend die Straße entlang 
dem Prytaneion» (Z. 4 1 ^ 4 άπο Χαρίτων ίρο μέχρις των οικημάτων εν&α το άργυ-
ροαμοιβήϊον κ α ι ένθα το συμπόσιον κα ι ως ή οδός παρά πρυτανήϊον) ist es inner­
halb der genannten Markierungspunkte (Z. 44 έν τώι μέσωι τούτων) untersagt, Κ ο -
pros (Unrat und Fäkalien) abzulagern und (vor den Anwesen?) «aufzuhäufen?» 
(προιστάσθω).24 Für jede Zuwiderhandlung w i r d ein Strafgeld von einer Hemihek-
te zugunsten der Stadt festgesetzt, das von den Epistatai zu den gleichen Bedin­
gungen wie i n den vorangehenden Fällen eingetrieben w i r d , hier jedoch mi t dem 
Zusatz, daß sie selbst der Artemis Hekate den doppelten Betrag schulden, wenn 
sie ihrer Pflicht nicht nachkommen (Z. 41—49). Dieses hier eigens ausgesprochene 
(und damit implicite für die übrigen Straßen und Plätze nicht gültige) Verbot soll­
te offenbar das Zentrum der Stadt besonders vor Verunreinigung schützen. 

Die grundsätzliche Frage nach Charakter und Zielsetzung dieser Verordnung 
läßt sich nicht beantworten. Werden Ver- und Gebote zu einem bestimmten A n ­
laß, etwa einem Fest mit Festumzug ausgesprochen, wie i n dem noch zu behan­
delnden athenischen Volksbeschluß über die Reinigung und Instandsetzung der 

23 Zu dem, nicht lösbaren, Problem, um was für <Gebäude> es sich hier gehandelt haben 
könnte, DUCHÊNE 94 f. 

24 Die Beseitigung von Kopros außerhalb des eigentlichen Stadtgebiets von Thasos, aber 
in unmittelbarer Nähe eines Tores, gehörte in zwei Pachtverträgen über den <Garten des 
Herakles> zu den von dem jeweiligen Pächter zu erbringenden Leistungen. Der ältere Text 
IG X I I 8, 265 (zu den Datierungsproblemen zusammenfassend C . V A T I N , BCH 100, 1976, 
559), offenbar eine Ergänzung zu einem bereits existierenden Vertrag, legt fest, daß der 
Pächter ein Stück Land in der Nähe der Toranlage, das man als Deponie für Kopros be­
nutzt hatte, säubern soll (Z. 3 f. τό χωρ]ίον καθαρόν παρέξει [τό περί τάς] πύλας, οπού ή κό­
προς [έξεβάλλ]ετο). Die Aufsicht darüber führen der amtierende Agoranomos und der Prie­
ster des Asklepios. Die Vernachlässigung der Aufsichts- und Reinigungspflicht wird mit 
Geldstrafen geahndet. In einem weiteren Vertrag über das gleiche Objekt vom Anfang des 
3Jh.s ( M . L A U N E Y , B C H 61, 1937, 380-409 [IG X I I Suppl. 353]) wurde der Pächter nach 
der Ergänzung der Z. 7f. durch F.SALVIAT, BCH 96, 1972, 370, verpflichtet: [τό δέ χωρίον 
τό . . . όπου ή κόπρος πρότε]ρον έξεβάλλετο και τα προ τώμ πυλέων πάντα [καθαρά παρέξει. 
Danach hatte er also neben dem Platz, der früher zur Ablagerung von Kopros benützt wor­
den war (vermutlich das gleiche - und, wie V A T I N , a.O. 561, dargelegt hat, ebenfalls zum 
<Garten des Herakles> gehörende oder unmittelbar an ihn angrenzende - Stück Land wie in 
IG X I I 8, 265), auch die Umgebung außerhalb des nahegelegenen Tores, nach der Auffas­
sung von V A T I N «les lieux de passage» (vgl. aber den Einwand von J.u.L.ROBERT, BE 
1977, 66), sauberzuhalten, was ihm nach einer (allerdings sehr hypothetischen) Interpretati­
on des Textes durch V A T I N , a.O. 563f., durch eine Reduzierung der Pachtleistungen und 
durch Investitionen, wie den Bau eines κοπρών, von Seiten des Verpächters honoriert wur­
de. Ein Mitglied des Kollegiums der Epignomones, die auch in einem weiteren Fragment ei­
nes Pachtvertrags aus Thasos genannt sind (SALVIAT, a. O. 363), scheint hier die Beseitigung 
des Kopros zu überwachen. Ob es sich bei ihnen um eine staatliche Behörde handelt, ist, 
wie SALVIAT zu Recht bemerkt, ganz offen. 



Staatliche Ansprüche an privaten Immobilienbesitz 243 

Agora und der Straßen i m Piräus anläßlich des Festes des Zeus Soter und des D i o ­
nysos ( I G I I 2 380 [Syll.3 313]), der auf den ersten Blick eine nahe Parallele zu sein 
scheint?25 I m erhaltenen Text gibt es dafür zumindest keinen direkten Hinweis, 
vielmehr w i r d die generelle und fortdauernde Gültigkeit einzelner Anweisungen 
ausdrücklich festgestellt. Die gesonderten Vorschriften für einzelne Straßen und 
Wegstrecken könnten mi t A r t und Umfang der Bebauung und damit mi t dem 
Grad der Stadtentwicklung zum damaligen Zeitpunkt zusammenhängen. Für 
Überwachung und Durchsetzung der Ge- und Verbote, i n einem Fall auch für 
die Realisierung einer Maßnahme, sind die Epistatai zuständig. Ih r Aufgabenge­
biet entspricht, soweit es hier deutlich w i r d , i n etwa dem der späteren Astyno-
men, wie es von Piaton und Aristoteles skizziert wurde und für Athen und Perga-
mon bezeugt ist. 

I n Athen soll, wie schon erwähnt, bereits Hippias am Ende des 6.Jh.s Verstöße 
gegen das Be- und Überbauungsverbot öffentlichen Grundes geahndet und gleich­
zeitig zur Auffül lung der Staatskasse genutzt haben, indem er, wie die unter dem 
Namen des Aristoteles überlieferte Oekonomik berichtet (2,2,4 [1347a 4-8]), i n 
die öffentlichen Straßen hineinragende Vorbauten von Obergeschossen (τα υπερ­
έχοντα των υπερώων εις τάς δημοσίας οδούς), (auf öffentlichem Grund errichtete) 
Außentreppen (τους αναβαθμούς), Terrassen oder Absätze am Ende dieser Trep­
pen (τα προφράγματα)26 und sich nach außen öffnende Türen (τάς θύρας τάς 
άνοιγμένας εξω)27 verkaufen ließ und so die jeweiligen Eigentümer zwang, diese 
zurückzuerwerben. Nach einer inhaltlich nahezu identischen Anekdote bei Poly-
aen (3,9,30) soll Iphikrates die Athener i n einer finanziellen Krisensituation überre­
det haben, i n die öffentlichen Straßen hineinragende Gebäudeteile (τα υπερέχοντα 
των οικοδομημάτων εις τάς δημοσίας οδούς) abzureißen oder zu verkaufen. In bei­
den Fällen soll viel Geld eingegangen sein, wei l , so die Begründung Polyaens, die 
Hauseigentümer die mi t einem Abbruch der entsprechenden Teile verbundenen 
Beschädigungen ihrer Häuser vermeiden woll ten. Der anekdotenhafte Charakter 
und der sich aufdrängende Verdacht von Dubletten28 mindern nicht die prinzipiel-

25 Einen religiösen Hintergrund («combinaison du sacré et du profane») möchte D U C H Ê -
NE, a. O. 41 f. u. 57, erkennen. Er glaubt darüber hinaus, die Aufzählung der einzelnen Stra­
ßen folge dem «itinéraire de processions dans la cité thasienne et leur passage par ses 
hauts-lieux, sanctuaires et bâtiments civils». 

26 Πρόφραγμα dürfte hier die gleiche Bedeutung haben, die DUCHÊNE für die <stèle du 
port> von Thasos angenommen hat (vgl. oben S.241). Sie fügt sich auch gut in die Reihenfol­
ge der Aufzählung: Treppen - προφράγματα - Türen. 

27 Die Türen griechischer Häuser öffneten sich in der Regel nach innen, doch sind in Aus­
nahmefällen auch sich nach außen öffnende Türen bekannt. Vgl. GRANDJEAN, a. O. (Anm. 7) 
401. 

28 Original und Nachahmung sind dabei nicht ohne weiteres zu erkennen. Einiges spricht 
dafür, daß eine ursprüngliche <Hippias-Anekdote> auf Iphikrates übertragen wurde. B.A. 
VAN GRONINGEN, Aristote. Le second livre de l'économique, 1933, 69, bestreitet, daß über­
haupt eine Dublette vorliegt. 
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le Glaubwürdigkeit des vorausgesetzten Sachverhalts wie der ihm zugrundeliegen­
den Rechtsauffassung, nach der alles, was auf oder über fremdem Grund errichtet 
wurde, in das Eigentum des jeweiligen Grundbesitzers, also Bauten auf oder über 
einer Straße in öffentliches Eigentum übergingen. Daß von diesen speziellen Fäl­
len abgesehen die widerrechtliche Bebauung öffentlichen Grundes ein permanen­
tes Problem war, bestätigt auch die oligarchische Flugschrift vom «Staat der Athe­
ner» wahrscheinlich für die Anfangsjahre des Peloponnesischen Krieges, wenn sie 
dieses, gerade unter den damaligen Umständen besonders begreifliche Vergehen 
(ps. xenophont. A t h . Pol. 3,4: ε'ίτις κατοικοδομεΐ τ ι δημόσιον) als einen der zahlrei­
chen Prozeßgegenstände anführt, die die Kapazität der Gerichtshöfe überforder­
ten. Dazu kommt ein um die Mi t t e des 4.Jh.s zu datierender Beschluß des Demos 
Sunion über die Einrichtung eines neuen Marktes, nachdem der bisher benutzte zu­
gebaut worden war (Z. 16 f. επειδή ή νΰν ούσα [sc. αγορά] συνωικοδόμηται).29 Für 
den neuen Platz, den ein Privatmann zur Verfügung stellt, w i r d ein ausdrückliches 
Bebauungsverbot ausgesprochen (Z. 17-21 ένοικοδομεν δέ μή έξεναι μήτε δημάρ-
χωι μήτε άλλωι μηδενί εντός των όρων). A u c h in Athen selbst versuchten, wie die 
amerikanischen Ausgrabungen gezeigt haben, Händler und Handwerker, trotz der 
Markierung des Areals durch Grenzsteine (Horoi ) bzw. i m 4. Jh. vermutlich durch 
Perirrhanteria, immer wieder, besonders i n den Jahrzehnten nach dem Perser­
brand, sich mi t ihren Läden und Werkstätten auf der Agora festzusetzen.30 Für die 

29 IG I I 2 1180 (Syll.3 913). Vgl. auch die im Rahmen des Nachbarschaftsrechts noch anzu­
führende Rede des Demosthenes g. Kallikles (55), in der der Sprecher seinen Anklägern vor­
wirft, die ihm angelastete Überschwemmung ihrer Felder dadurch selbst mitverursacht zu 
haben, daß sie aus Habgier die Einfriedung ihres Besitzes widerrechtlich auf den zugleich 
als Wasserabfluß dienenden öffentlichen Weg hinausgerückt und diesen so verengt sowie zu­
sätzlich sein Niveau durch das Ablagern von Unrat angehoben hätten (22). 

30 H . A . T H O M P S O N - R.E.WYCHERLEY, The Athenian Agora XIV: The Agora of Athens, 
1972, 20. 96. 170 f.; zu den Grenzmarkierungen 117-119, und R. E. WYCHERLEY, The Athe­
nian Agora I I I : Literary and Epigraphical Testimonia, 1957, 218; G.V. LALONDE, in: The 
Athenian Agora X I X : Inscriptions, 1991, lOf. Vgl. auch Demosth. g. Meidias (21), 22, wo 
ein als Zeuge zitierter Goldschmied aussagt, daß seine Werkstatt auf der Agora liege und er 
dort auch lebe (εχω χρυσοχοεΐον έν τχ\ αγορά, έν φ καταγίγνομαι και εργάζομαι τήν χρυσο-
χοϊκήν τέχνην; zu den Textproblemen dieser Stelle, die auch als späterer Einschub verdäch­
tig ist, D . M . M A C D O W E L L , Demosthenes, Against Meidias, 1990, 245). Zum öffentlichen 
Grund> in Athen D . L E W I S , in: O . M U R R A Y - S.PRICE (Hrsgb.), The Greek City, 1990, bes. 
249-251; LALONDE a.a.O. - Neben Agora und Straßen waren gewöhnlich auch Gelände­
streifen entlang der Befestigungsanlagen öffentlicher Grund, der von Bebauung und Be-
pflanzung freizuhalten war. So erklärt etwa eine Inschrift auf der Ostmauer und dem an­
schließenden Turm der aus dem 4.Jh. stammenden Befestigungsanlagen des gleichnamigen 
Hauptorts der Insel Nisyros einen fünf Fuß breiten Streifen entlang der Außenfront der 
Mauer zum öffentlichen Grund: IG X I I 3, 86 (Syll.3 936; F. G. MAIER, Griechische Mauer­
bauinschriften I , 1959, 179 f. Nr. 47) δαμόσιον το χωρίον πέντε πόδες άπό το τείχε[ος]; vgl. 
ferner IG X I I 5, 115 aus Paros, ebenfalls aus dem 4.Jh. [κυκλόθεν περ]ί Φω[ρ]ός [δρμον 
έστω το] χωρίον [δημόσιον πό]δες τρες, und den in Ephesos an einem Turm der Stadtmauer 
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öffentliche Ordnung waren in Athen wie in anderen griechischen Städten zehn 
durch das Los bestimmte Astynomen zuständig, von denen sich jeweils fünf u m 
die Stadt und fünf u m den Piräus zu kümmern hatten. Ihre Aufgaben reichten 
nach der Athenaion Politela (50,2) am Ende des 4.Jh.s von der Aufsicht über das 
Engagieren von Musikantinnen bis zum Wegschaffen der auf der Straße Verstorbe­
nen. Hier sind nur die für das Thema relevanten Punkte zu nennen: Die Astyno­
men haben zu verhindern, daß die Koprologen Unrat i n einem Bereich von 10 Sta­
dien vor der Stadtmauer ablagern (δπως των κοπρολόγων μηδείς εντός ι σταδίων 
του τείχους καταβαλεΐ κόπρον), daß die zumindest teilweise ebenfalls durch H o r o i 
markierten Straßen verbaut werden (τάς όδοΰς κατοικοδομεΐν),31 daß Vorbauten 
an den Obergeschossen in die Straßen hineinragen (δρυφάκτους υπέρ των οδών 
ύπερτείνειν),32 offene Abwasserkanäle mi t Ausfluß auf die Straße angelegt werden 

publizierten Auszug aus einer Pachtausschreibung für öffentliches Land mit den entlang den 
bereits existierenden bzw. erst geplanten Mauerzügen vorgesehenen Freistreifen (παραστά­
σεις) von einer Breite von 50 Fuß (außen) bzw. 40 Fuß (innen), I . Ephesos 3, ca. 290 
(MAIEE, a. O. 238-241 Nr. 71). In Skotussa in Lhessalien inspizierte am Anfang des 2.Jh.s 
eine durch einen (in der inschriftlichen Aufzeichnung in wichtigen Leilen leider nicht mehr 
lesbaren) Beschluß der Stadt eingesetzte Kommission die an die Befestigungsanlagen 
angrenzenden Ländereien innerhalb und außerhalb des Mauerrings, entschied, ob es sich 
um Privat- oder öffentlichen Besitz handelte und legte die Breite der Freistreifen fest 
(V.MISSAILIDOU-DESPOTIDOU, ABSA 88, 1993, 187-217; dazu M.SÈVE, BE 1994, 96 u. 
PH. GAUTHIER, ebd. 196). Nur am Rande soll schließlich noch die widerrechtliche Aneig­
nung und landwirtschaftliche Nutzung staatlicher oder im Lempelbesitz befindlicher Lerri-
torien durch Privatleute angesprochen werden. Zu nennen wäre hier etwa der Volksbe­
schluß von Zeleia von ca. 334/33 über die Rückgabe solcher δημόσια χωρία oder die Entrich­
tung einer angemessenen Kaufsumme durch die augenblicklichen Okkupanten; hierfür wird 
eine eigene Kommission von neun άνευρεταί gewählt (Syll.3 279, ausführlich erläutert von 
M . CORSARO, ASNP 14, 1984, 441-493; vgl. auch P H . GAUTHIER, BE 1987, 279 und LEWIS, 
a. O. 253 f.). Insgesamt zu diesem Problem CORSARO, in: Symposion 1988, 1990, 213-222. 

31 Die Verwendung des gleichen Verbums wie im nämlichen Zusammenhang in der ps. 
xenophont. Ath. Pol. scheint auf einen terminus technicus für widerrechtliche Bebauung öf­
fentlichen Grundes hinzudeuten. Herakleides Lembos, der in seinen Exzerpten aus der 
aristotelischen Sammlung von Verfassungen dieses und das nachfolgende Verbot nahezu 
wörtlich zitiert (ohne jedoch die Astynomen als zuständige Behörde zu nennen), schreibt 
άνοικοδομεϊν (excerpta polit. 8, DILTS). Z U den Horoi von Straßen, LALONDE, a. O. 
(Anm.30) 13 f. 

32 Die gewöhnliche Bedeutung von δρύψακτος <Umzäunung, Schranke> (vgl. etwa A r i -
stoph. Ritter 675, dazu P.J.RHODES, Lhe Athenian Boule, 1972, 33f., G.Roux, BCH 100, 
1976, 475-483; Wespen 386) ist hier wohl nicht möglich. Allgemein hat man deswegen an 
in die Straßen hineinragende Balkone gedacht (so K. V.FRITZ - E. KAPP, Aristotle's Consti­
tution of Athens, 1950, 124; P.J.RHODES, A Commentary on the Aristotelian Athenaion Po­
litela, 1981 [Neudruck mit Nachträgen 1993], 575z. Stelle; M.CHAMBERS, Aristoteles, Staat 
der Athener, 1990, 53). R .S .YOUNG, Hesperia 20, 1951, 247, stellte vor der Front eines der 
von ihm untersuchten Häuser des 5. und 4.Jh.s vier Pfostenlöcher fest, in denen möglicher­
weise Stützen für einen Balkon oder einen sonstigen Vorbau verankert gewesen waren. Vgl. 
auch die Hinweise bei F.SALVIAT, BCH 87, 1963, 260 Anm. 1. 
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(οχετούς μετεώρους εις τ ή ν όδόν ε κ ρ ο υ ν έχοντας ποιεΐν)3 3 u n d Fenster (ode r T ü r e n ) 

s ich z u r Straße h i n ö f fnen (τας θ υ ρ ί δ α ς εις τ ή ν όδόν άνο ίγε ιν ) . 3 4 

Z u r A u f r e c h t e r h a l t u n g hyg ien i sche r Zus tände i n der Stadt äußert s i ch die A t h e -

n a i o n Po l i t e l a abgesehen v o n der A b w a s s e r e n t s o r g u n g n u r i n d i r e k t m i t d e m H i n ­

we i s auf die K o p r o l o g e n , die be i der D e p o n i e r u n g des v o n i h n e n gesammel ten 

U n r a t s e inen M i n d e s t a b s t a n d z u m Stadtgebiet e inha l t en müssen.3 5 W i e das E i n ­

s a m m e l n des K o p r o s i m e inze lnen v o r s ich g i n g 3 6 u n d o b d ie K o p r o l o g e n , deren 

E x i s t e n z A r i s t o p h a n e s spätestens fü r die 20er Jahre des 5.Jh.s bezeugt,3 7 dabei u n -

33 Z u m richtigen Verständnis dieser Stelle R. M A R T I N , RPh 31, 1957, 66-72; G. D A U X , Rev. 
hist, droi t franc, et étr. 48, 1970, 620 f. Z u archäologisch faßbaren unterirdischen Abwasser-
leitungen einzelner Häuser des 5. und 4.Jh.s i n dem von i hm untersuchten «industrial dis­
trict» Y O U N G , a.Ο. 148-166. 198-224 passim, ferner 235. 240. 245f., zu dem dortigen nicht 
abgedeckten Entwässerungs- und Abwasserkanal 252-263; ferner H . A . T H O M P S O N , Hespe-
ria 28, 1959, 99. 102; H . L A U T E R - B U F E - H . L A U T E R , M D A I ( A ) 86, 1971, 113. 123. Zusam­
menfassend E. W Y C H E R L E Y , The Stones of Athens, 1978, 250 f. 

34 Θυρί,ς bezeichnet üblicherweise ein Fenster (vgl. die Belege bei G. H U S S O N , Oik ia . Le vo­
cabulaire de la maison privée en Egypte d'après les papyrus grecs, 1983, 109-117; für Delos 
H E L L M A N N , a. Ο . [ A n m . 2 0 ] 162, die zusätzlich die Bedeutung <petite port> und <niche> nach­
weist), und entsprechend übersetzen V . F R I T Z - K A P P , a. O . ( A n m . 32) 124, und C H A M B E R S , 

a.O. ( A n m . 32) 53. R H O D E S , a. Ο . (Anm.32) 575 ζ. Stelle, denkt (ähnlich wie bereits mi t aus­
führlicher Begründung E . S A N D Y S i n seiner kommentierten Ausgabe der A t h . Pol. [21912] 
p . l 96 f . z. Stelle) an «(overhead) outward-opening window-shutters, wh ich i f not secured 
might fall d o w n into the street.» Der vorliegende Zusammenhang scheint jedoch i m H i n b l i c k 
auf die soeben besprochene Stelle aus der ps. aristotel. Oekonomik eher die Bedeutung <Tür> 
zu fordern (so F. G . K E N Y O N i n seiner kommentierten Ausgabe der A t h . Pol. [21891] p . l25f . 
z. Stelle, und G . B U S O L T - H . S W O B O D A , Griechische Staatskunde I I , 31926, 1117 A n m . 1). 

35 V g l . auch das archaische Gesetzesfragment aus G o r t y n I .Cre t . I V 73 A 7-10 ( K O E R N E R , 
a. O . [ A n m . 4] 421 f. N r . 146), das für die Anlage eines ùtvLÓv oder κοπριόν einen bestimmten 
Abstand von Gebäuden vorschreibt. Entgegen der Vermutung von M . G U A R D U C C I , die an 
Ablagerung von Asche denkt, ist Ljtvióv w o h l eher allgemein als <Abfallhaufen> zu verstehen 
(so auch K O E R N E R , a.a.O.). Die Bedeutung <Dunghaufen>, nach Hesych s.v. und Poll . 5,91 
bei Ar is toph . Kokalos frg. 369 ( K A S S E L - A U S T I N ) : τον κοπρώνα οϋτως είπεν, und nach 
Schol. zu Ar i s toph . Wespen 837 ( K O S T E R ) bei K a l l i m . frg. 295 (PFEIFFER) : Κ. δέ τον κόπρον 
των ζώων, k o m m t wegen des hier eigens genannten κοπριόν w o h l nicht i n Frage. 

36 H i e r z u C. V A T I N , B C H 100, 1976, 555-558, w o auch die Frage erörtert w i r d , ob i n den 
athenischen Häusern Latr inen vorhanden waren (zu den von i hm angeführten Stellen aus 
Aristophanes als negative Evidenz noch Plutos 1182-1184; vgl . ferner E.J. O W E N S , C l . Q . 
N.S .33 , 1983, 46f., mi t Besprechung der besonders von H . A . T H O M P S O N , Hesperia 28, 
1959, 101 f., zusammengestellten archäologischen Nachweise). V A T I N glaubt, daß Abfälle 
und möglicherweise auch Fäkalien i n Deponien (κοπρώνες) gesammelt und dann von den 
Koprologen aus der Stadt geschafft wurden. O b es die bei [Demosth.] g. Aristogeiton 
(25),49 erwähnten κοπρώνων έπιστάτοα w i r k l i c h gegeben hat oder ob es sich nicht vielmehr 
u m eine ad-hoc-Erfindung des Sprechers als besonders drastisches Gegenstück zu den Stra­
tegen handelt, steht dahin. 

37 Wespen 1183 f.; Friede 9; vgl . ferner E k k l . 316 f.: κοπρεαϊος und die Anspielung άνήρ 
κόπρειος Rit ter 899 sowie frg. 680 u . 741 ( K A S S E L - A U S T I N ) . 
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ter der Aufsicht der Astynomen standen, zu deren Hauptpflichten es nach dem 
Scholion zur Rede des Demosthenes gegen Timokrates gehörte, für Sauberkeit i n 
der Stadt zu sorgen,38 ist unbekannt. Sollte es sich bei den Koprologen u m private 
Unternehmer gehandelt haben, wie J . O W E N S (a. O. [Anm.36] 47-50) vermutet, so 
bleibt offen, ob ihre Tätigkeit aus staatlichen Geldern oder aus einer von den 
Hausbesitzern erhobenen Umlage finanziert wurde oder ob sie nicht vielmehr 
das Recht zum Einsammeln des Kopros pachteten, der als wertvoller Dünger ver­
kauft werden konnte. Des weiteren nennt die Athenaion Politela (54,1) unter den 
durch das Los zu besetzenden Ämte rn fünf Hodopoio i , die mit Hi l fe von ihnen 
zugeteilten Staatssklaven die Straßen instand zu halten hatten. Nach den Scholien 
zur Rede des Aischines gegen Ktesiphon (70 a, D I L T S ) hatten sie für die Straßenrei­
nigung zu sorgen (οί επιμελούμενοι της καθαρότητος των οδών της πόλεως), die 
demnach, sofern diese Angabe zutrifft, weder von den Koprologen noch den je­
weiligen Anwohnern durchgeführt wurde.39 

I n dem auf Antrag des Demades 320/19 gefaßten Volksbeschluß über die Planie­
rung und Instandsetzung der Agora i m Piräus sowie der «breiten Straßen», durch 
die der Festzug am Fest des Zeus Soter und des Dionysos führen sollte,40 fällt die 
Fürsorge für die Straßen hingegen in den Aufgabenbereich der für den Piräus zu­
ständigen Astynomen, obwohl i n diesem speziellen Fall die Agoranomen für die 
Durchführung der notwendigen Arbeiten sorgen und die anfallenden Kosten aus 
ihrem Etat bestreiten mußten, wei l das A m t der Astynomen vorübergehend va­
kant war. Soweit Privatleute Schutt (χους, als Baumaterial?) auf der Straße depo­
niert hatten,41 sollen sie gezwungen werden, diesen selbst zu beseitigen (Z. 25 -
28). Gleichzeitig w i r d für die Zukunft das Verbot, Schutt und Unrat auf der Ago­
ra und den Straßen abzulagern, eingeschärft.42 Zuwiderhandlungen werden bei 

38 Schol. zu Demosth. g. Timokrates (24),112 (224 p.353 DILTS): αστυνόμος δε ό των 
δημοσίων έπιμελούμενος και τοΐ καθαραν είναι την πόλιν, nahezu wörtlich wiederholt in 
der ausführlicheren Erklärung der jüngeren Handschriftengruppe der Scholien (223). 

39 Nach W . K O L B E , MDAI(A) 27, 1902, 60 f., ergänzen sich die Ath. Pol. und das Scholion 
bei der Beschreibung der Aufgaben der Hodopoioi gegenseitig. Die Vermutung von U . 
V.WILAMOWITZ, Aristoteles und Athen I , 1893, 226 Anm. 80, den Hodopoioi sei die Fürsor­
ge für die Straßen außerhalb des Stadtgebietes zugefallen, ist allgemein als unbegründet ab­
gelehnt worden. Vgl. BUSOLT - SWOBODA, a. O. (Anm. 34) 1116 Anm. 5; M A R T I N , a. O. 
(Anm. 8) 61 f. 69. 

40 IG I I 2 380 (Syll.3 313) Z. 8-10: όπως αν ή αγορά ή ε[μ] Πειραε[ϊ] κ[α]τασ[κε]υασθ-[εΐ] και 
ομαλισθεΐ ώς κάλλιστα; Ζ. 19-23: των οδών των πλατειώ[ν], ήι ή πομπή πορεύεται. .. όπως αν 
όμαλισθώσιν και κατασ[κ]ευασθώσιν ώς βέλτιστα. Zu den in klassischer und hellenistischer 
Zeit noch ungepflasterten Straßen im Piräus HOEPFNER - SCHWANDNER, a. O. (Anm. 8) 
23-25. 

41 Zum Verbot des Aufgrabens von χους auf den Straßen in Pergamon s.u.S.252. 
42 Z. 34^0: όπως δ'άν και είς τό[ν] λο[ιπό]ν χρόνον ώς βέλτισ[τα] ήι [κα]τ[εσκευασμ]έ[ν]α 

τά τ ' έν τήι άγο[ρ]αι τήι έμ Π[ε]ι[ραεϊ] και τα [έ]ν ταΐς όδοϊς μή έξεϊναι [μηδενί μήτε] χουν 
κα[ταβα]λλεϊν μήτε αλλ[ο μηδέν μήτε] κοπρώ[σαι μητ' έ]ν τήι άγοραι [μητ' έν τα]ΐ[ς ό]δοϊς 
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Sklaven mi t 50 Hieben, bei Freien mi t einer Geldstrafe (hier ist der Text nicht 
mehr erhalten, die Ergänzung SEG 21, 307 wi l lkür l ich) geahndet. 

Für Pergamon gestattet das i n trajanisch-hadrianischer Zeit inschriftlich aufge­
zeichnete, jedoch zweifelsfrei i m 2.Jh. v. Chr. unter der Attalidenherrschaft erlasse­
ne Astynomengesetz, das die Aufgaben dieser Behörde i n Pergamon festlegt, t rotz 
seiner Lücken einen aufschlußreichen Einblick in die Maßnahmen zur Instandhal­
tung des inner- und außerstädtischen Straßennetzes, i n baupolizeiliche Vorschrif­
ten und Regelungen strittiger Fragen bei Gemeinschaftsbesitz sowie in die Bemü­
hungen zur Sicherstellung der Wasserversorgung und hygienischer Verhältnisse in 
einer hellenistischen Großstadt.43 Von der vier Kolumnen umfassenden Inschriften­
stele fehlt die gesamte untere Partie (die dadurch bedingten Textverluste sind nicht 
abzuschätzen), ebenso sind am Anfang der 1. Kolumne 33 Zeilen vollständig verlo­
ren, i n der 2. Kolumne kann ein fortlaufender Text erst vom Ende der 13. Zeile mi t 
umfangreichen Ergänzungen an den Zeilenanfängen wiederhergestellt werden. 

Die Tätigkeitsbereiche der pergamenischen Astynomen sind unter einzelne Ru­
briken zusammengefaßt, von denen noch fünf, jeweils i n den Genitiv gesetzt und 
durch verschieden große Spatien aus dem laufenden Text hervorgehoben, erhalten 
sind: Z. 72 (Zeilenzählung nach K L A F F E N B A C H ) : Schutt (χοός), Ζ. 90 Zwangsvoll­
streckung (πράξεως), Ζ . 172 Laufbrunnen (κρηνών), Ζ. 203 Zisternen (φρεάτων) 
und Z . 233 Latrinen (άφεδρώνων). 

Wie aus den erhaltenen Partien der 1. Kolumne noch ersichtlich, war i m ersten 
Abschnitt des Gesetzes, der auch die 2. Kolumne bis zum Unterpunkt πραξις um­
faßte, die Fürsorgepflicht der Astynomen für öffentliche Straßen und Plätze behan­
delt. Er ist hier insofern von Interesse, als darin auch die diesbezüglichen Verpflich-

[μηδαμοϋ. Die Ergänzung μήτε κοπρώ[σαι hat bereits KOLBE, a. O. (Anni. 39) 61 f., vorge­
schlagen. So jetzt auch V A T I N , a. O. (Anm. 36) 557. 

43 Die Inschrift wurde zuerst mit ausführlichem Kommentar von W. KOLBE, MDAI(A) 
27, 1902, 47-77 N r . l , herausgegeben (OGIS I I 483 mit add. p. 551 f.). Einen überprüften 
und bereinigten Text mit Diskussion der bisherigen Literatur und ergänzenden Erläuterun­
gen sowie eine vollständige Übersetzung legte G. KLAFFENBACH, Die Astynomeninschrift 
von Pergamon, Abh. Akad. Berlin 1953 Nr. 6, 1954, vor. Eine eingehende Behandlung die­
ses Gesetzes und eine französische Übersetzung finden sich bei M A R T I N , a. O. (Anm. 8) 
57-66, eine englische Übersetzung bei M . M . A U S T I N , The Hellenistic World from Alexan­
der to the Roman Conquest, 1981, 352-356 Nr. 216, und ein eher oberflächliches Resümee 
bei E . V . H A N S E N , The Attalids of Pergamon, 21971, 191-195. Zu der bereits von KOLBE, 
a. O. 55 f., angenommenen und nunmehr allgemein akzeptierten Datierung in das 2.Jh. 
v. Chr. (favorisiert wird die Regierungszeit Eumenes' IL 197-159, vgl. etwa B. VIRGILIO, in: 
ders. [Hrsgb.], Studi ellenistici I , 1984, 33 f. u. Anm. 59) sowie zu der Frage nach dem Anlaß 
für die rund drei Jahrhunderte spätere inschriftliche Aufzeichnung KLAFFENBACH, a. O. 19— 
25 (dazu J .U.L.ROBERT, BE 1955, 188); J . H . O L I V E R , Hesperia 24, 1955, 88-92 (dazu 
J. u. L. ROBERT, BE 1956, 243); M . W Ö R R L E , in: Die Inschriften des Asklepieions, hrsgb. 
von C H . H A B I C H T (Altertümer v. Pergamon V I I I 3), 1969, 187 f.; B. VIRGILIO, Gli Attalidi 
di Pergamo, 1993, 112-114. Ob mit diesem Gesetz das Amt der Astynomen in Pergamon 
überhaupt erst eingerichtet wurde, läßt sich nicht sagen. 
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tungen privater Haus- und Grundstückseigentümer geregelt wurden. Von Z. 23 bis 
zum Abbrechen des Textes der 1. Kolumne geht es um die «über Land führenden 
Straßen» (τών κατά τήν χώραν οδών), also die Verkehrswege des zur Stadt gehöri­
gen Territoriums, die ebenfalls der Aufsicht der Astynomen unterlagen. Dabei wer­
den drei Kategorien unterschieden: Hauptverkehrswege (λεωφόροι, vgl . Piaton, 
N o m o i 763c) mi t einer Mindestbreite von 20 Ellen (ca. 10m), sonstige Landstraßen 
ohne spezielle Bezeichnung mi t einer Mindestbreite von acht Ellen (ca. 4m) und 
schließlich noch die keinen Vorschriften unterliegenden privaten Fußwege z w i ­
schen Nachbargrundstücken.44 Nach der Ergänzung und dem sich daraus ergeben­
den Verständnis der Zeilen 29-33 durch W. K O L B E mi t der Korrektur von B. K E I L : 4 5 

παρεχέσθωσαν Ι δέ κα ι καθαρας κ α ι πορευσίμους τάς οδούς Ι [οί τ]ά κτήματα κεκτη­
μένοι παρά τας όΙ[δούς και] τήν γειτνίασιν εως σταδίων Ι [ . . . . συνεισφέροντες κ α ι 
συνεπισκευΙ[άζοντες, denen sich G. K L A F F E N B A C H anschloß, hätten die Eigen­
tümer von Liegenschaften, die an die beiden erstgenannten Straßentypen angrenz­
ten, dafür Sorge tragen müssen, daß nicht nur die Straßenabschnitte entlang ihren 
Besitzungen, sondern noch eine weitere Strecke von mehreren Stadien über die je­
weiligen Liegenschaftsgrenzen hinaus sauber und passierbar blieben. Eine derart 
erweiterte Reinigungs- und Instandhaltungspflicht für die Anlieger ist allerdings 
nur schwer vorstellbar und schon von W. D I T T E N B E R G E R in den Nachträgen zu 
OGIS I I 483 (p. 551) bezweifelt worden («nemo credei»).46 Dazu kommt, daß die 
Ergänzung am Anfang von Z. 32 όΙ[δούς και] mi t 6 1/2 Buchstaben für den zu fü l ­
lenden Platz zu kurz ist. M . W Ö R R L E schlug deshalb vor, anstelle von και] τήν γειτ­
νίασιν vielmehr κατά] τήν γειτνίασιν einzusetzen und den Satz folgendermaßen 
aufzufassen: (Die Besitzer der Grundstücke entlang den betreffenden Straßen) παρ­
εχέσθωσαν .. . καθαρός καί πορευσίμους τάς οδούς . . ., κατά τήν γειτνίασιν . . . συν­
εισφέροντες κ α ι συνεπισκευάζοντες, «indem sie i m Verhältnis ihrer Straßenfront 

44 Ein fragmentarisches Straßenverzeichnis aus der zweiten Hälfte des 4.Jh.s (um 340) aus 
Erythrai (I.Erythrai 151, ein weiteres Fragment SEG 37, 920), in dem von verschiedenen 
Ausgangspunkten, vornehmlich von der Agora, ausgehende Straßen mit ihren Endpunkten 
und gelegentlich markanten Zwischenstationen aufgelistet sind, differenziert zwischen öf­
fentlichen Straßen> (οδοί δημόσιαι) und (privaten) <Fußwegen> (οδοί άνδροβασιμοί). 

45 MDAI(A) 29, 1904, 76. 
46 Damit widersprach er allerdings seiner OGIS I I p. 94n. 15 geäußerten Ansicht, die öf­

fentlichen Straßen seien (gemäß seiner Ergänzung der fehlenden Zahl am Anfang von Z. 33) 
in Abschnitte zu je [10] Stadien eingeteilt gewesen und die Anlieger seien je nach ihrer Zu­
gehörigkeit zu einem bestimmten Streckenabschnitt herangezogen worden. - Für die Auf­
teilung öffentlicher Arbeiten in einzelne Abschnitte, deren Durchführung den Anliegern 
auferlegt wurde, könnte auch der Baubefund des Entwässerungskanals des von YOUNG, 
a. a. Ο. (Anm. 32), untersuchten, zwischen dem Areopag und dem Nymphenhügel gelege­
nen athenischen Handwerkerviertels sprechen. Kleinere, offenbar mit den Grenzen der an­
liegenden Häuser zusammenfallende Abschnitte waren in unterschiedlicher Technik ausge­
führt, woraus Y O U N G die wohl zutreffende Schlußfolgerung zog, daß die jeweiligen Hausei­
gentümer für den Ausbau der Strecken vor ihren Häusern herangezogen worden seien. 
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Kosten und Arbeitsleistungen gemeinsam aufbringen.» Worauf die Eingrenzung auf 
eine bestimmte Zahl von Stadien abzielt, läßt sich nur vermuten. Möglicherweise 
sollte diese Regelung nur bis zu einer bestimmten Entfernung von der Stadt gelten. 

Der deutliche Neuansatz am Beginn dieses Abschnitts (Z. 23 f. εστωσαν δέ τών 
κατά τήν χώραν οδών) legt nahe, daß i m Vorangehenden von Straßen und Plätzen 
innerhalb des Stadtgebiets gehandelt wurde.47 Davon läßt sich noch soviel entneh­
men, daß die Astynomen nach vorheriger Besichtigung nach pflichtgemäßem Er­
messen entscheiden, daß ein (etwa durch private Bebauung48 mißbräuchlich ge­
nutzter öffentlicher) Platz wieder i n seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen 
ist.49 Weigern sich die Verursacher der Schädigung, diese rückgängig zu machen, 
werden als nächste Instanz die Strategen eingeschaltet, die über sie die gesetzlich 
vorgeschriebenen Strafen verhängen und diese durch den Praktor eintreiben las­
sen. Die Astynomen aber sollen binnen zehn Tagen eine Auftragsvergabe (durch 
Ausbieten eines öffentlichen Werkvertrags) vornehmen (vgl. Anm.49) und die 
sich so ergebenden Kosten für die Wiederherstellung des alten Zustandes mi t ei­
nem Aufschlag von 50 % von den Schuldigen erheben. E in nach Durchführung 
und Abrechnung der Arbeiten verbleibender Überschußbetrag geht an die städti­
schen Kassenverwalter (Tamiai).50 

O b entsprechend den Regelungen für die Landstraßen auch innerhalb der Stadt 
für die Anlieger die Pflicht bestand, die Straßenabschnitte vor ihren Häusern sau­
ber und benutzbar zu halten, ist wegen des Verlustes der einschlägigen Textpar­
tien nicht mi t wünschenswerter Sicherheit zu entscheiden. Immerhin läßt sich 
dem die Modalitäten der Zwangsvollstreckung regelnden Abschnitt (Z. 90 ff .) ,5 1 

der eine Pfandnahme durch die Amphodarchen (zu ihnen A n m . 52) von denjeni­
gen vorsieht, «die bei den auf gemeinsame Kosten gereinigten Stadtvierteln den 
auf sie entfallenden Ante i l für die Vergabe (der Beseitigung) von Unrat oder der 
Strafgelder nicht erlegen»,52 entnehmen, daß die Amphodarchen die Straßenreini-

47 So bereits KOLBE, a. O. (Anm. 43) 58, und DITTENBERGER, OGIS I I p. 92 n. 3. 
48 Diese naheliegende Vermutung äußerte KOLBE, a. O. (Anm.43) 58. Vgl. dazu auch die 

obigen Ausführungen. 
49 Das ergibt sich aus der Anweisung an die Astynomen Z. 8 f., nötigenfalls die Arbeiten 

τής αποκαταστάσεως τοϋ τόπου εις τά εξ αρχής selbst in Auftrag zu geben. 
50 Die restlichen Bestimmungen ab Z. 14 sind hier nicht mehr von unmittelbarem Interes­

se. Sie befassen sich mit dem Fall, daß die Astynomen ihren Amtspflichten nicht nachkom­
men. Zu den Verständnisschwierigkeiten in Z. 17f.: τό δέ λοιπόν διάφορον της εκδόσεως 
und den bis dahin versuchten Erklärungen vgl. KLAFFENBACH, a. O. (Anm. 43) 11 f., u. 
dens., Varia Epigraphica, Abh. Berlin 1958 Nr. 2, 1958, 24f. 

51 Seine weiteren Bestimmungen, etwa über das Vorgehen bei der Pfändung und den Ver­
kauf der Pfänder, sind hier nicht zu erörtern. 

52 Z. 90-94: εάν τίνες μή άποδιδώσιν τών κοινή άνακαθαρθ(έ)ντων άμφόδων το γεινόμενον 
μέρος της εκδόσεως τών κοπριών ή τών έπιτιμιων κτλ. 'Λμφοδον hat hier die in hellenistischer 
Zeit übliche Bedeutung Stadtbezirk, Stadtquartier> (nicht <Straße>, wie KOLBE, a. O. 
[Anm. 43] 63, aus der Stelle selbst unter Berufung auf die Erklärungen der Grammatiker und 



Staatliche Ansprüche an privaten Immobilienbesitz 251 

gung innerhalb der Stadt zumindest i n einigen Vierteln (möglicherweise aber, wie 
die Formulierung τα xoivfj άνακαθαρθ(έ)ντα αμφοδα i m Gegensatz zu den übr i ­
gen andeuten könnte, nicht generell) unter Aufsicht der Astynomen organisierten 
und die Kosten anteilig auf die Hausbesitzer umgelegt wurden.53 Darüber hinaus 
hatten die Tamiai aus den Strafgeldern, die die Amphodarchen und Astynomen 
bei bestimmten, i m folgenden gleich zu erörternden Pflichtversäumnissen zu zah­
len hatten, eine Rücklage zu bilden, die ausschließlich zu Reinigungszwecken ver­
wendet werden durfte (Z. 59-65. 70-72; von einer weiteren für die Ausräumung 
und Instandhaltung der Zisternen w i r d noch zu sprechen sein). Möglicherweise 
dienten diese Mi t t e l zur Bestreitung der Kosten für die Sauberhaltung von Stra­
ßenabschnitten und Plätzen innerhalb der Stadt, für die Privatleute nicht herange­
zogen werden konnten,54 oder es ging lediglich u m die Bildung einer Rücklage, da­
mit die Finanzierung der Reinigungskosten für alle Fälle zunächst gesichert war. 
Des weiteren geht aus der oben zitierten Stelle über die Zwangsvollstreckung her-

- irrtümlich - aus ihm bekannten Belegen in Papyri erschließen zu können glaubte). Ent­
sprechend sind die Amphodarchen den Astynomen untergeordnete Vorsteher von Stadtbe­
zirken. Vgl. hierzu etwa C D . B U C K , CPh 17, 1922, 113-116; für Ägypten P. JOUGUET, La 
vie municipale dans l'Egypte Romaine, 1911, 282-292, und H . RINK, Straßen- und Viertelna­
men von Oxyrhynchos, 1924, 7-17; zu den αμφοδα als lokale militärische Rekrutierungsein­
heiten Y. GARLAN, Historia 22, 1973, 21 f., und ders., Recherches de poliorcétique grecque, 
1974, 382 (wobei er die Mehrdeutigkeit dieses Wortes unterstreicht. Vgl. jetzt auch 
N.F.JONES, Public Organization in Ancient Greece, 1987, 303 [§ 6 Smyrna] u. 336 [§26 
Stratonikeia]). Ausführliche Diskussion bei L.ROBERT, A travers l'Asie Mineure, 1980, 
152-154. Vgl. auch den Kommentar von G. PETZL ZU I.Smyrna 613. 

53 So auch M A R T I N , a. O. (Anm. 8) 63. 
54 In diesem Sinn KOLBE, a. O. (Anm. 43) 64. W . R A D T , Pergamon. Geschichte und Bau­

ten, Funde und Erforschung einer antiken Metropole, 1988, 109 f., hält es für möglich, daß 
sich die an der Hauptstraße gelegenen Werkstätten und Läden, zumindest zum Teil, im Be­
sitz der Stadt befanden. Wenn dies zutrifft, hätte die Stadt auch die anteiligen Kosten für 
die άνακάθαρσις zu leisten gehabt (es sei denn, daß sie auf die Pächter der einzelnen Objek­
te abgewälzt wurden). Auf Läden und Werkstätten im öffentlichen Besitz gibt es vielfache 
Hinweise. Vgl. etwa die Besprechung aufschlußreicher Beispiele bei PH. GAUTHIER , Nou­
velles inscriptions de Sardes I I , 1989, 101-107. Für Athen schlug Xenophon (Poroi 3,13) 
u.a. auch den Bau von Verkaufshallen (πωλητήρια) und Wohnungen (οικήσεις) sowohl im 
Piräus wie in der Stadt selbst vor, deren Finanzierung, ebenso wie die der übrigen von ihm 
in diesem Zusammenhang angeführten Projekte, durch ein mit Hilfe einer Eisphora (dazu 
S.LAUFFER, in: Miscellanea Graeca I , 1975, 177-180; E. SCHÜTRUMPF, Xenophon. Vorschlä­
ge zur Beschaffung von Geldmitteln oder Über die Staatseinkünfte, 1982, 13) zusammenge­
brachtes Grundkapital (αφορμή) gesichert werden sollte. Diese sollten dann an Kaufleute 
verpachtet werden und so, nach Xenophon, gleichzeitig zur Verschönerung der Stadt beitra­
gen wie ihr eine reiche Einnahmequelle eröffnen (vgl. P H . GAUTHIER, Un commentaire 
historique des Poroi de Xénophon, 1976, 105-107 ζ. Stelle). G. L. CAWKWELL, JHS 83, 
1963, 64 f., hält sogar eine teilweise Verwirklichung speziell dieses Vorschlags durch Eubu-
los für möglich, doch bietet die allgemeine Polemik bei Dein. g. Demosth. (1),96 hierfür kei­
nen ausreichenden Anhaltspunkt. 
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vor, daß das gesamte zu einem Amphodon zusammengefaßte Stadtviertel für die 
Unratbeseitigung haftbar gemacht und, wenn diese unterblieb, kollekt iv mi t ei­
nem Bußgeld belegt wurde, das die Amphodarchen anteilig einzogen. 

M i t vorsätzlicher und offenbar über das normale Maß hinausgehender Verunrei­
nigung öffentlichen Grundes55 (—τους δ' έ]κβεβλη[κότας—) befaßt sich der erste, 
trotz der umfangreichen Ergänzungen der Zeilenanfänge in den Zeilen 48-64 w o h l 
weitgehend zutreffend wiederhergestellte Abschnitt der 2. Kolumne. Die A m ­
phodarchen sollen die Verursacher zwingen, den verunreinigten Platz gemäß den 
gesetzlichen Vorschriften zu säubern. W i r d ihnen nicht Folge geleistet, haben sie 
den Astynomen Meldung zu erstatten, die dann die nötigen Arbeiten zusammen 
mit dem zuständigen Amphodarchen vergeben, die entstandenen Kosten sogleich 
von den Verursachern eintreiben und sie außerdem mi t einer Geldstrafe belegen, 
deren Höhe nicht erhalten ist.56 Handelt einer der Amphodarchen nicht gemäß 
den obigen Vorschriften, soll er von den Astynomen für jede Pflichtverletzung 
mit 20 Dr. bestraft werden. Die aus diesen Bußgeldern eingehenden Beträge sind 
monatlich an die Tamiai abzuführen und sollen, wie bereits angemerkt, ( im Be­
darfsfall?) für die Reinigung (der Straßen)57 zur Verfügung stehen, für andere 
Zwecke dürfen sie nicht ausgegeben werden (Z. 56-65). A u c h das den Astyno­
men in diesem Zusammenhang angedrohte Bußgeld von 50 Dr. für jedes Amtsver­
gehen ist dafür zu verwenden (Z. 67-72). 

I n Z. 72 folgt mi t χοός (Schutt) die erste erhaltene Zwischenüberschrift. Die 
Amphodarchen sollen verhindern, daß die Straßen zur Gewinnung von Schutt 
und Steinen (als Baumaterial) aufgegraben werden58 oder daß sie als Materialabla-
gerungs- und Arbeitsplatz bei Bauarbeiten (ausdrücklich genannt sind das A n r ü h ­
ren von Lehm und das Streichen von Ziegeln) mißbraucht werden. Ein ähnlicher 
Tatbestand, die Ablagerung von χους auf öffentlichen Straßen und Plätzen i m Pi-
räus, war auch in dem schon erwähnten, von Demades beantragten Volksbe­
schluß angesprochen worden. Es scheint sich also, wie bei der Verunreinigung 
durch κόπρος, u m einen häufigen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung gehan­
delt zu haben. I n einem der Ehrenbeschlüsse der Stadt Kyme für ihre große Woh l ­
täterin Archippe w i r d ihr, nachdem sie Nachbesserungsarbeiten am Dach des von 
ihr gestifteten Buleuterion in Aussicht gestellt hatte, ausdrücklich gestattet, die 

55 In Z. 50 steht der neutrale Ausdruck τόπος, in Z. 64 hat KLAFFENBACH των οδών mit 
Fragezeichen ergänzt. Die Annahme, daß es stets um öffentliche Straßen und Plätze geht, 
wird durch die wenig konsequente Terminologie dieses Gesetzes und ferner dadurch er­
leichtert, daß im gleich noch zu besprechenden Abschnitt χοός in Z. 90 von οδοί die Rede 
ist. Vgl. auch Anm. 57. 

56 KOLBE, a.O. (Anm. 43) 63, vermutet 10 Dr. 
57 Die Textwiederherstellung durch KLAFFENBACH in den Anfängen der Z. 63 u. 64: εάν 

[χρεία γείνηται(?)] είς τήν άνακά&αρσ[ι]ν [των όδών(?) ist unsicher, doch hat dies keine gra­
vierenden Auswirkungen auf den Gesamtsinn der Aussage. 

58 Mit KLAFFENBACH, a.O. (Anm.43) 13, ist in Z. 73 λίθους zu όρύσσωσιν zu ziehen. 
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hierfür herangeschafften Materialien, Steine, Hölzer und Sonstiges, unbehindert 
auf öffentlichem Grund zu deponieren.59 

Die Amphodarchen sollen des weiteren nicht zulassen, daß offene Abwässerka­
näle60 angelegt werden. W i r d ihren Anweisungen nicht Folge geleistet, sind die Tä­
ter den Astynomen namhaft zu machen, die sie für jede Verfehlung mi t 5 Dr . Stra­
fe belegen und zwingen sollen, alles "wieder i n seinen ursprünglichen Zustand zu 
bringen und die Kanäle abzudecken (Z. 80-82: άναγκαζέτωσαν τά τε άλλα άποκαθ-
ιστάνοα εις τα έξ αρχής καί τους οχετούς κρυπτούς ποιεϊν). Leisten die Privatleute 
auch dann noch nicht Folge, so sollen die Astynomen die notwendigen Arbeiten 
binnen zehn Tagen vergeben und die Kosten mi t 50 % Aufschlag von den Wider­
spenstigen eintreiben. I n gleicher Weise sollen sie auch die Abdeckung bereits vor­
handener Kanäle erzwingen. Kommen die Astynomen dem nicht nach, sollen sie 
selbst den gleichen Strafen verfallen sein (Z. 72-90). 

77/. Nachbarschaftsrecht 

I n seinem Kommentar zum 12-Tafelgesetz zitiert Gaius die angeblich auf die solo-
nische Gesetzgebung zurückgehenden Anweisungen über die Mindestabstände, 
die bei Einfriedungsmauern, Bauten, Brunnen und Pflanzungen gegenüber den 
Nachbarn einzuhalten waren und die sicherlich zu den ältesten Bestandteilen 
nachbarschaftsrechtlicher Regelungen gehören.61 Sie wurden nahezu vollständig 
in das Stadtgesetz von Alexandria übernommen, wie ein unter der Überschrift: 
«Über Anpflanzungen, Bauten und Tiefgrabungen» (φυτ[εύσ]εως κ α ι οίκοδομ[ίας] 
καί β[αθ]υορυ[γής]) zitierter Auszug εκ τ[οΰ πο]λιτικοϋ νόμο[υ] zeigt,62 jedoch i n ­
sofern erweitert, als i n einem Punkt zwischen inner- und außerstädtischem Be­
reich unterschieden wi rd . 6 3 

59 SEG 33, 1040 Z. 23-26: έστω δέ εξουσία αΰτήι καί περί των αγομένων λίθων καί ξύλων 
καί των λοιπών των προς τήν χρείαν τιΑ-έναι εις τους δημοσίους τόπους ϋπό μηδενός κωλυο-
μένην. 

60 Zu den Abwässerkanälen RADT, a. Ο. (Anm.54) 107-109; G. GARBRECHT, in: Die Was­
serversorgung antiker Städte 2, 1987, 44 f. 

61 D. 10,1,13 (E. RUSCHENBUSCH, Σόλωνος νόμοι, 1966, 91 f. frg. 60 a). In etwas verkürzter 
Form finden sie sich bei Plutarch, Solon 23,7 (RUSCHENBUSCH, 92 frg. 60 b u. 62). 

62 Dikaiomata. Auszüge aus alexandrinischen Gesetzen und Verordnungen in einem 
Papyrus des philologischen Seminars der Universität Halle (P.Hai. 1), 1913, Z. 79-105. 
Text der einschlägigen Passage mit Ergänzungen, Übersetzung und grundlegendem Kom­
mentar der Herausgeber (F.BECHTEL, O . K E R N , K.PRAECHTER, C.ROBERT, E.V.STERN, 
U . W I I X K E N , G. WISSOWA) S. 64-73. Vgl. auch ihre trotz zahlreicher Einwendungen unwi-
derlegten Ausführungen zum Charakter und Zweck dieser Aktensammlung 25-47. Zum Po-
litikos Nomos von Alexandria zusammenfassend P.M.FRASER, Ptolemaic Alexandria I , 
1972, 109-112. 

63 Bei seinem Versuch, die ursprüngliche <solonische> Fassung aus der Überlieferung wie­
derzugewinnen, hat U. -E .PAOLI , Rev. hist, droit franc, et étr. 24, 1949, 505-517 (wieder 
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Während außerhalb der Stadt auch i m hellenistischen Alexandria nach <soloni-
schem> Recht beim Bau von Mauern ein, bei dem von Gebäuden zwei Fuß M i n ­
destabstand von der Nachbargrenze einzuhalten 'waren, standen dem Bauherrn 
dort innerhalb der Stadt zwei Optionen offen. Bedauerlicherweise läßt sich we­
gen der Textverluste am Ende von Z. 95 und am Anfang von Z. 96 nicht mehr sa­
gen, w o r i n die erste Alternative, die den Bauwilligen jedenfalls von der Beach­
tung der Mindestabstände dispensierte, bestanden hat (Z. 95-97): [έ]άν δέ εντός 
τοΰ άστεως οικοδ[ομήι Jtìw [23 Β.] των άναλισκ[ο]μένων ή άπολειπέτω το 
ήμι,σ[υ ών γέγραπ]ται [άπολείπειν τους εξω τοΰ] άστεως οίκοδομοΰντας. Bemer­
kenswert ist zunächst, daß die Einhaltung des gegenüber den für das Land gelten­
den Vorschriften auf jeweils die Hälfte reduzierten Mindestabstands erst als zweite 
Möglichkeit genannt w i r d . O b man daraus irgendwelche Schlußfolgerungen etwa 
auf die Intentionen des Gesetzgebers oder die überwiegend gängige Praxis ziehen 
darf, muß offen bleiben. Die Herausgeber haben die nach der umfangreichen Text­
lücke genannten «Aufwendungen» (τα άναλισκόμενα) auf die Baukosten bezogen 
und an die Möglichkeit gedacht, daß sich der Bauherr durch Zahlung einer an de­
ren Höhe orientierten Ablösungssumme an den Eigentümer des Nachbargrund­
stücks oder auch durch die Stellung von Sicherheiten in entsprechendem Umfang 
für mögliche Schäden von der Beachtung der Abstandsvorschriften befreien konn­
te. Selbstverständlich sind das bloße Hypothesen.64 

abgedruckt in: Al t r i studi di diritto greco e romano, 1976, 571-583), die Ansicht vertreten, 
Solon habe in seiner Gesetzgebung bereits zwischen Land- und Stadtgebiet unterschieden 
und für beides gesonderte Vorschriften erlassen, wie sie sich im πολιτικός νόμος von Alexan­
dria finden. Dafür gibt es jedoch weder im Zitat des Gaius noch in der Paraphrase Plutarchs 
einen Anhaltspunkt. 

64 Sie implizieren aber nicht, daß dann in jedem Fall an das Nachbargebäude angebaut 
wurde und damit die archäologisch vielfach bezeugte (vgl. zusammenfassend M A R T I N , a. O. 
[Anm. 8] 246; HOEPFNER - SCHWANDNER, a. O. [Anm. 8] die im Register s. v. Kommunmau­
er angeführten Stellen) und im pergamenischen Astynomengesetz ausdrücklich behandelte 
(dazu unten) Situation der gemeinsamen Mauern> entstand, wie etwa J. PARTSCH, AfP 6, 
1920, 47 f. (der diese Meinung fälschlich auch den Herausgebern unterstellt) und 
P .M.MEYER, Juristische Papyri, 1920, 184f., ohne weiteres annehmen. Dies ist vielmehr 
nur eine mögliche Konsequenz. Den von PARTSCH, a.a.O. Anm.2, ergänzten Text: έάν δ' 
εντός τοϋ άστεως οίκο[δομήι αίτείσ]ΐ>ω [παροικοδομήσαι μετασχήσων] των άναλισκ[ο]μένων, 
hätte schwerlich jemand verstanden. Dies gilt ebenso für den Ergänzungsversuch von PAO­
L I , a. Ο. (Anm. 63) 578: ή χρήσ]-θω [τοις ούσιν άποδούς το ήμισυ] των άναλισκ[ο]μένων. Da­
mit sollte gemäß einer von PAOLI an anderer Stelle (in: At t i del congresso internazionale di 
diritto romano e storia del diritto Verona 1948, I , 1953, 12ff., hier zitiert nach: Al t r i studi 
di diritto greco e romano, 1976) gegebenen Paraphrase sichergestellt werden, daß der Bau­
willige «aveva la scelta tra acquistare dal vicino i l diritto di appoggio pagando la metà della 
spesa» (S. 587). Das pergamenische Beispiel zeigt jedoch, wie detailliert derartige Fragen be­
handelt wurden. Die Behauptung von MEYER, a. O. 184 f.: «Der Sinn ist klar trotz der nicht 
sicher zu ergänzenden Lücke», ist geradezu absurd, seine weiteren, eher stichwortartigen 
Bemerkungen erhellen den Sachverhalt nicht. 
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Die folgenden wiederum ganz an den <solonischen> Gesetzen orientierten Aus­
führungen zu den beim Anlegen von Gräben, Gruben und Brunnen sowie beim 
Pflanzen von Oliven, Feigen und sonstigen Bäumen zu beachtenden Abstände 
sind, gemäß ihrer Vorlage, ganz überwiegend, wenn nicht gar ausschließlich, auf 
ländliche Verhältnisse ausgerichtet, sie differenzieren zumindest nicht zwischen 
städtischem und ländlichem Bereich. A u f sie und auf die bei ihrer Nichtbeach­
tung festgelegten Sanktionen (Z. 99-105), bei denen, jedenfalls i m erhaltenen 
Text,65 Bauten nicht berücksichtigt werden, ist hier nicht weiter einzugehen. 

Detailliertere Auskünfte zur Regelung strittiger Fragen, wie sie sich vor allem 
aus Gemeinschaftseigentum ergeben konnten, liefert das pergamenische Astyno-
mengesetz. Leider ist durch den Bruch der Stele der Zusammenhang verlorenge­
gangen, so daß sich nicht sagen läßt, wovon am Anfang der 3. Kolumne i n den 
Zeilen 103-112 die Rede ist. Jedenfalls ist durch einen nicht ordnungsgemäßen Z u ­
stand Schaden entstanden. Die Astynomen (sie sind w o h l als Subjekt zu dem als 
erstem Wort der Kolumne erhaltenen Verbum έπισκοπείτωσα[ν zu ergänzen) sol­
len eine Inspektion vornehmen, und wenn ihnen eine Reparatur notwendig er­
scheint, sollen die Besitzer diese durchführen (Z. 103-105: κ]αί, εάν φαίνωντα[ι] 
αύτοϊς έπισκευά[σι]μοι είναι, έπισκευαζέτωσαν οι κεκτημένοι). Daß es sich dabei 
u m Gemeinschaftseigentum zweier Nachbarn handelt, ergibt sich eindeutig aus 
der Aufteilung der Kosten, falls einer der reparaturpflichtigen Besitzer die Durch­
führung der notwendigen Arbeiten verweigert:66 «Wenn aber einige von ihnen 
nicht willens sind, sollen die Astynomen die Verdingung vornehmen gemein­
schaftlich mi t demjenigen Geschädigten, der w i l l . Von den entstandenen Kosten 
aber sollen sie sogleich von den Ungehorsamen drei Fünftel eintreiben, von dem 
anderen aber zwei Fünftel und sollen es den Unternehmern erstatten» (Überset­
zung G . K L A F F E N B A C H ) . 

A u f gesicherteren Boden kommt man erst ab Z . 112, wo die Aufteilung von Re­
paratur- bzw. Wiederaufbaukosten bei «gemeinsamen Mauern» (κοινοί τοίχοι) fest­
gelegt w i r d , die sich i m Gemeinschaftsbesitz zweier Nachbarn befinden, ein in 
Pergamon durch die terrassenförmige Staffelung der Häuser, aber auch andern­
orts,67 verbreitetes Phänomen. Das Kr i t e r ium dafür besteht i n Wert und Umfang 

65 Die Ergänzung in Z. 102 x[cr9mgEÜv τα ώικοδομημέ]να ist, entgegen der Meinung der 
Herausgeber (S. 72), nicht so sicher, zumal, wie sie selbst bemerken, in Z. 99 f. nur von vor­
schriftswidrig angelegten Pflanzungen und Gräben, nicht aber von Bauten die Rede ist. 
Die von ihnen hierfür gebotene Erklärung, der Schreiber habe den entsprechenden Satz 
«als für seine Zwecke belanglos» ausgelassen, ist, abgesehen davon, daß wir «die Zwecke 
des Schreibers» ja gar nicht kennen, wenig überzeugend. 

66 Vgl. die Erläuterungen von KLAFFENBACH, a.O. (Anm.43) 14 z. Stelle. 
67 Vgl. etwa für Athen YOUNG, a.O. (Anm.32) 196u. Anm.79; ferner 202. 217. 228. 230; 

H . A . T H O M P S O N , Hesperia 28, 1959, 100; für Plataiai Thuk. 2,3,3 und die von M A R T I N und 
HOEPFNER - SCHWANDNER (a. a. O. [Anm. 64]) zusammengestellten archäologischen Nach­
weise. 
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der Nutzung. Nutzen beide Parteien die gemeinsame Mauer in gleicher Weise, sol­
len sie auch den gleichen Ante i l der Kosten tragen. Werden aber bei dem einen 
Nachbarn Wohnräume, bei dem anderen der H o f durch die gleiche Mauer be­
grenzt, soll der Besitzer des angrenzenden Hauses 2/3, der des Hofes 1/3 der er­
forderlichen Summe aufbringen. I m gleichen Verhältnis sind die Kosten zu vertei­
len, wenn ein zwei- und ein eingeschossiges Haus aneinanderstoßen. Bei Beschädi­
gung der «gemeinsamen Mauern» soll eine Vorladung (πρόσκληοις) vor die As ty-
nomen erfolgen. I m Falle eines Schuldspruchs haben die Beklagten den Schaden 
zu bezahlen. Manipulationen an den gemeinsamen Mauern> wie Aufbauten, 
Durchbrüche oder sonstige Beschädigungen sind untersagt, es sei denn die Besit­
zer erteilen hierzu ihre Einwil l igung (Z. 112—132). 

Weitere Schutzmaßnahmen für i n fremdem oder i m Gemeinschaftsbesitz be­
findliche Mauern werden schließlich noch an einer späteren Stelle (2 . 159-166) ge­
troffen: Es ist verboten, an ihnen Gräben auszuheben, Fässer aufzustellen, zu 
pflanzen oder sonst etwas zu tun, 'was zu einer Beschädigung führen könnte. Erhe­
ben die Besitzer i n einem solchen Fall Klage, sollen die Astynomen eine Besichti­
gung vornehmen und nach Ermessen entscheiden. 

Von einem neuen Abschnitt , der sich mi t einsturzgefährdeten Mauern und ei­
nem von ihnen verursachten Schaden an Nachbarhäusern beschäftigt, sind nur 
noch wenige, zum Teil unvollständige Zeilen erhalten (Z. 166-169). 

Neben den Abstandsregelungen und den Problemen des Gemeinschaftsbesitzes 
•war die schadensfreie Ablei tung von Regenwasser ein kardinales Thema des Nach­
barschaftsrechts, und Piaton sieht gerade hier den Gesetzgeber i n besonderem 
Maße verpflichtet, das gutnachbarliche Einvernehmen durch entsprechende A n ­
ordnungen zu wahren ( N o m o i 844c). Demnach sollen die Besitzer von landwirt­
schaftlich genutzten Grundstücken außerhalb und von Häusern innerhalb der 
Stadt verpflichtet sein, zur Vermeidung von Schäden für die angrenzenden, aber 
höher gelegenen Felder und ebenso für die Wand an Wand gebauten Häuser ihrer 
Nachbarn (όμότοιχον οίκοϋντα) eine Abflußmöglichkeit für das überschüssige Re­
genwasser zuzulassen, während die höher gelegenen Anrainer ihrerseits das Was­
ser nicht unkontrol l ier t ablaufen lassen dürfen. K o m m t es hierüber zu keiner ein­
vernehmlichen Einigung, haben i n der Stadt die Astynomen, auf dem Land die 
Agronomen die diesbezüglichen Pflichten beider Parteien festzulegen. Wer sich i h ­
ren Anweisungen aus, wie Piaton sich ausdrückt, Mißgunst und Unverträglichkeit 
widersetzt, soll gerichtlich belangbar sein und i m Falle seiner Verurteilung dem 
Geschädigten die doppelte Höhe des entstandenen Schadens erstatten.68 

68 Um fahrlässiges Ableiten von Wasser, allerdings im Gegensatz zu der eben referierten 
Stelle aus den Nomoi wohl allein im außerstädtischen Bereich, geht es auch in dem archai­
schen Gesetzesfragment aus Gortyn I . Cret. IV 52 A u. Β (KOERNER, a. O. [Anm. 4] 414-416 
Nr. 140). I.Cret. IV 73 Α Ζ. 1-6 bleibt trotz verschiedener Erklärungsversuche (vgl. zuletzt 
etwa G.MANGANARO, in: Antichità Cretesi I I . Studi in onore di D.Levi, 1977, 53f., der einen 
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Während für das Athen des 4. Jh.s ein derartiger Fall von Nachbarschaftsstreitig­
keiten wegen Wasserschäden, die angeblich durch das Verschulden der einen Partei 
an landwirtschaftlichen Nutzflächen der Kontrahenten entstanden waren (was 
dann zu einer δίκη βλάβης führte), durch die von Demosthenes für den Beklagten 
verfaßte Verteidigungsrede illustriert w i r d (g. Kallikles [55]), ermöglicht ein i m 
2.Jh. i n Kerkyra inschriftlich aufgezeichneter Schiedsspruch, der einen Rechts­
streit zwischen der Stadt und einem Privatmann namens Soterion beendete, einen 
Einblick in die Probleme, die i m innerstädtischen Bereich entstehen konnten.69 

Dabei ging es u m Schadenersatzansprüche, die die Stadt gegenüber Soterion gel­
tend gemacht hatte, we i l die von seinem Haus ausgehenden unterirdischen Abwas­
serkanäle sowie das vom Dach seines Hauses ablaufende Regenwasser70 eine Wand 
und das Dach offenbar unmittelbar angrenzender, aber tiefer gelegener Werftanla­
gen (ναώριον) beschädigt hatten. Das Richterkollegium und die Schiedsleute 
(κοινοί) sprechen mi t Zustimmung der Prozeßparteien, also des beklagten Hausbe­
sitzers und der Stadt, vertreten durch ihre Syn[egoroi (oder Syn[dikoi), ersteren 
von der Verantwortung für die entstandenen Schäden frei. Der Stadt w i r d die Ver­
pflichtung auferlegt, diese auf eigene Kosten zu beseitigen, eine i m einzelnen un­
klare Baumaßnahme an dem beschädigten Dach des nunmehr (Z. 12) als Skeuo-
thek näher spezifizierten Gebäudes vorzunehmen71 und es neu einzudecken,72 w o -

Zusammenhang mit den folgenden, bereits Anm. 35 besprochenen Bestimmungen zur Auf­
rechterhaltung sanitärer Verhältnisse im Stadt- bzw. Siedlungsgebiet herstellen möchte; 
KOERNER, a. 0.417-421 Nr. 145, der hierin eine Regelung bezüglich der Entnahme von Wasser 
aus einem im fremden Besitz befindlichen Nachbargrundstück sehen möchte) unverständlich. 

69 IG I X 1, 692. Nach W.DITTENBERGERS Bemühungen zum Verständnis dieser Inschrift 
hat A D . W I L H E L M , Griechische Inschriften rechtlichen Inhalts, 1951, 68-74 Nr.21, eine 
durch neue Ergänzungen der an den Zeilenanfängen verlorenen Textpartien nochmals we­
sentlich verbesserte Fassung sowie einen ausführlichen Kommentar vorgelegt. 

70 A m Anfang von Z. 11 ist wohl entgegen den Überlegungen WILHELMS, a. O. 71 f., an 
der Ergänzung DITTENBERGERS άπό [τας στέγας ε]πί το ναώριον festzuhalten. 

71 Ζ.11 f.: στρέψαι δέ [τάν στέγαν τ]άς σκεοθήκας. DITTENBERGER hat στρέψαι hier mit «de 
tegulis tecti tollendis et meliore ordine rursus ponendis (<umdecken>)» zu erklären versucht, 
allerdings einschränkend hinzugefügt «alio exemplo firmare non possum» (IG I X l p . 153). 
Die Ergänzung der Z. 13 durch W I L H E L M (s. die nächste Anmerkung) schließt diese Deu­
tung aus. Eindeutig ist von <umdecken> bei der für das Rathaus von Kyme geplanten Dach­
reparatur die Rede SEG 33, 1040 Z. 3 f.: της οροφής τον βουλευτηρίου τήν τε ύπωρυφίαν με-
τακατασκευάσοα («reprendre les éléments en bois de la toiture», J. u. L. ROBERT, BE 1984, 
350) καίτήν κεράμωσιν μεταθεϊναι. W I L H E L M , a. Ο. (Anm. 69) 73, hält στρέψαι für eine Ver-
schreibung von στέ\\)αι und denkt an das Anbringen einer Mauerbekrönung (vgl. auch das 
Zitat aus der Rede des Hypereides «g. Epikles wegen des Hauses» [frg. 103] bei Pollux 
7,119 unter der Rubrik τό της οικοδομικής έργον και στέφειν τα οικήματα εις τήν όδόν). Was 
wirklich gemeint war, entzieht sich unserer Kenntnis, doch wird man vielleicht am ehesten 
nach einem Vorschlag von M . W Ö R R L E an eine Änderung des Winkels der Dachneigung 
(στρέψαι) denken können (wodurch WILHELMS Konjektur unnötig wird). 

72 So die zweifellos richtige Wiederherstellung von W I L H E L M am Anfang von Z. 13: [και 
κεραμωσα]ι. 
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bei jeder Dachziegel mi t einem aufrecht stehenden Stift eigens befestigt werden 
sollte. 

Das pergamenische Astynomengesetz behandelt (Z. 132-159) aus diesem Fra­
genkomplex ein spezielles Problem, das sich aus der topographischen Situation 
der Hangstadt und der entsprechenden Anlage der Häuser ergeben konnte. Dabei 
w i r d davon ausgegangen, daß von zwei benachbarten, aber nicht unmittelbar an­
einanderstoßenden, sondern durch einen H o f getrennten Gebäuden das tieferlie­
gende unmittelbar an der Grundstücksgrenze gebaut ist.73 Haben die Bewohner 
dieses Hauses unter der Feuchtigkeit der dem Nachbarn zugewandten und damit 
dem Hangwasser ausgesetzten Mauer zu leiden,74 so soll es dem Besitzer eines sol­
chen Gebäudes erlaubt sein, auf dem Nachbargrundstück dieser Mauer einen 
Drainagegang (περίστασι,ς) vorzulegen, vorausgesetzt, daß die Nachbarn dadurch 
nicht geschädigt werden.75 Diese Gänge dürfen nicht mehr als eine Elle (ca. 0,5m) 
breit sein und sind sogleich mit Steinplatten abzudecken. Die Außenmauer ist so­
lide zu bauen, sofern die Abdeckung nicht auf den gewachsenen Fels aufgelegt 
werden kann. Die Abdeckplatten sollen sich nur so weit über das Niveau des H o ­
fes des Nachbarn erheben, daß das Regenwasser ungehindert ablaufen kann. E i ­
gentümer der Isoliergänge sind ihre Erbauer, des Platzes über ihnen nach der A b ­
deckung die Nachbarn, die aber jede Beschädigung der Anlage zu vermeiden ha­
ben. Der Einstieg zu den Gängen soll von den jeweiligen Häusern aus angelegt 
werden, zu deren Schutz sie gebaut wurden. N u r wo sich dies nach der Beurtei­
lung des städtischen Architekten i m Beisein der Astynomen als nicht durchführ­
bar erweist, sollen die Nachbarn von ihren Grundstücken aus den Zugang zu Rei-
nigungs- und Reparaturzwecken gestatten. Bei mißbräuchlichem Betreten sollen 
die Astynomen eine Untersuchung vornehmen und bei einem Schuldspruch eine 
Geldstrafe von 5 Drachmen verhängen.76 

IV. Wasserversorgung 

Piaton hat die Trinkwasserversorgung in der Stadt in die Zuständigkeit der Asty­
nomen verwiesen, und Aristoteles bestätigt implicite, daß dies auch in der Realität 
zu ihren Aufgaben gehören konnte, wenn er die κρηνών έπιμεληταί als einen der 
aus dem Kompetenzbereich der Astynomen ausgegliederten Tätigkeitsbereiche an-

73 Vgl. die Erläuterungen von KOLBE, a. O. (Anm.43) 68-71. 
74 Die Formulierung der Inschrift Z. 132: όσοι δέ τοίχοι πρόσχωροι οντες [β]λάπτουσιν 

τους ενοικουντας, ist sehr vage, die oben geschilderte Situation erschlossen. 
75 Zu einer Peristasis bei unmittelbar aneinanderstoßenden Gebäuden RADT, a. O. 

(Anm.54) 125. 
76 A m Ende der 3. bzw. dem Beginn der 4. Kolumne (Z. 170f.) ist noch von einer Säube­

rung von Kanälen die Rede, die vermutlich wiederum von den Astynomen durchgesetzt 
werden soll: άναγ]καζέτωσαν έκκαθαίρειν τους υπονόμους, doch ist der Zusammenhang ver­
loren. 
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führt, wie dies etwa auch in Athen der Fall war, w o der κρηνών επιμελητής zumin­
dest zur Abfassungszeit der A t h . Pol. (43,1) zu den wichtigen Ämte rn zählte, die 
durch Wahl für eine Amtsdauer von vier Jahren besetzt wurden.77 I n Pergamon 
führten die Astynomen die Aufsicht über die öffentlichen Laufbrunnen,78 und 
ihre diesbezüglichen Pflichten sowie die Verordnungen zum Schutz vor M i ß ­
brauch und Verunreinigung samt den dafür angedrohten Strafen werden i n der 4. 
und letzten Kolumne der inschriftlichen Aufzeichnung (Z. 172-202) behandelt. 
Darüber hinaus hielt man es zur Sicherstellung der Wasserversorgung der Stadt, 
etwa bei einer Belagerung oder bei einem Ausfall der Wasserleitungen für notwen­
dig, auch die Zisternen in Privathäusern staatlicher Kontrol le zu unterstellen.79 Als 
erstes werden die zur Zeit i m A m t befindlichen Astynomen verpflichtet, ein Ver­
zeichnis der zu den einzelnen Privathäusern gehörenden Zisternen anzufertigen 
und i m Monat Panteios bei den Strategen einzureichen (Z. 203-206). Dabei han­
delte es sich u m eine einmalige, nicht jedes Jahr von neuem durchzuführende 
Maßnahme,80 bei deren Erledigung die Astynomen offenbar nicht als Kol lekt iv 
vorgingen, sondern das Erhebungsgebiet unter sich aufteilten. Dies ergibt sich i n ­
direkt aus der Sanktionsklausel gegen diejenigen von ihnen, die diesem Auftrag 
nicht nachkommen sollten (Z. 227-231): «Welche von den Astynomen das in ihre 
Zuständigkeit fallende Verzeichnis (την εφ' εαυτών γραφήν) der Zisternen nicht i m 
Archeion einreichen . . . , von denen sollen die Nomophylakes 100 Dr. eintreiben 
. . . .» Des weiteren hatten die Astynomen, und zwar als ständige Aufgabe, wie 
sich sowohl aus der Sache selbst wie auch aus dem zweiten Teil der soeben zitier­
ten Sanktionsklausel (« . . . oder wenn sie nicht handeln werden, wie das Gesetz 
es anordnet . . .») ergibt, dafür zu sorgen, daß die Hausbesitzer ihre Zisternen so 
abdichteten, daß nicht durch ausrinnendes Wasser Schaden bei den Nachbarn ent­
stehen konnte (Z. 207f. 221-227). Nötigenfalls hatten die Astynomen dies durch 
Strafmaßnahmen zu erzwingen, eventuell verhängte Entschädigungszahlungen 
einzutreiben und den Geschädigten auszuhändigen. Das Zuschütten vorhandener 
Zisternen w i r d untersagt, jede Zuwiderhandlung mi t der empfindlichen Strafe 
von 100 Dr. bedroht, die die Astynomen einzutreiben haben; gleichzeitig sollen 
sie die Wiederausräumung durchsetzen. Die Besitzer von schon vor diesem Erlaß 
verfüllten Zisternen haben diese auf Aufforderung durch die Astynomen binnen 
acht Monaten zu säubern. Andernfalls sollen die Astynomen wiederum eine Stra­
fe von 100 Dr. pro Zisterne verhängen und die Ausräumung erzwingen (Z. 208-

77 Vgl. C H . HABICHT, ZPE 77, 1989, 83-87. 
78 Zu den Laufbrunnen, die erst durch den Bau der Druckwasserleitung möglich wurden, 

vgl. RADT, a.O. (Anm.54) 169-175. 
79 Zum unterschiedslosen Gebrauch von δεξαμενή und φρέαρ in diesem Abschnitt K L A F -

FENBACH, a.O. (Anm.43) 17. Zu den Zisternen RADT, a.O. (Anm.54) 120. 167-189; 
G. GARBRECHT, in: Die Wasserversorgung antiker Städte 2, 1987, 17-20. 

80 Vgl. hierzu die Diskussion bei KLAFFENBACH, a.O. 17f. 
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217). Ebenso wie bei der Straßenreinigung haben die Astynomen die von wider­
spenstigen Haus- und Zisternenbesitzern eingenommenen Strafgelder monatlich 
an die Tamiai zu übergeben. Sie sind wie die von ihnen selbst bei Pflichtversäum­
nissen zu zahlenden 100 Dr. ausschließlich für Säuberung und Instandhaltung 
von Zisternen zu verwenden (Z. 217-221. 229-232). So stellt sich auch hier die 
Frage, ob es i n Pergamon Zisternen i m öffentlichen Besitz gab, deren Instandhal­
tungskosten durch diese Mi t t e l bestritten werden sollten.81 

V. Bauvorschriften 

Weder in der literarischen Überlieferung noch in den Inschriften gibt es meines 
Wissens einen Hinweis auf Vorschriften, die beim Bau von Privathäusern einzu­
halten gewesen wären, und dementsprechend lassen die in gewachsenen Städten 
vielfach den örtlichen Gegebenheiten angepaßten Häuser keine einheitliche Pla­
nung erkennen.82 Dagegen setzen genormte Grundstücksgrößen und die sog. Ty­
penhäuser bei der (Neu)gründung von Städten oder der Errichtung neuer Stadt­
viertel mehr oder weniger ins einzelne gehende Reglementierungen voraus.83 

Nach den Vorstellungen Piatons ( N o m o i 779a 9-c7) sollten die Häuser der f i k t i ­
ven Neugründung Magnesia so angelegt werden, daß die ohne Zwischenräume an­
einander anschließenden, völ l ig gleichgestalteten Gebäude eine geschlossene Stra­
ßenfront bilden und so den Eindruck eines einzigen Bauwerks erwecken sollten. 
Die nicht durch eine Mauer geschützte Stadt sollte so selbst wie eine einzige Mau­
er wirken. Für die Instandhaltung der Häuser sollten die Bewohner zuständig sein, 
die Astynomen jedoch darüber wachen und notfalls zu Zwangsmaßnahmen und 
Strafen greifen. Aristoteles (Pol. 1330b 20-31) beschränkt sich darauf, die ästheti­
schen Vor- und defensorischen Nachteile einer Anordnung der Privathäuser 
«nach dem moderneren und hippodamischen Prinzip» zu erörtern und für die A n ­
lage seiner Musterstadt einen Kompromiß in der Form vorzuschlagen, daß zwar 
einzelne Stadtteile, nicht aber die gesamte Stadt nach einem einheitlichen Plan er­
richtet werden sollten. 

81 RADT, a. O. (Anm. 54) 167, hält die Existenz öffentlicher Zisternen an der Hauptstraße 
für möglich. 

82 M A R T I N , a.O. (Anm. 8) 221-252; ferner etwa J.E. OWENS, The City in the Greek and 
Roman World, 1991, 11-29. 

83 Vgl. H O E P F N E R - SCHWANDNER, a.O. (Anm.8) bes. 38^3 (Piräus). 82-113 (Olynth). 
145-156 (Kassope). 184-187 (Abdera). 208-222 (Priene, dazu die kritische Stellungnahme 
von H . BOTERMANN, Hermes 122, 1994, 162-187) und zusammenfassend 314-330. 
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VI. Staatliches Zugriffsreckt auf Privatbesitz 

Der Athener Leukios hatte seinem Demos Sunion den Platz für eine neue Agora 
aus eigener Initiative und unentgeltlich überlassen (vgl. S.244 und Anm.29) . I n 
Troizen stellten Dörfer (κώμαι), Kultvereine, Angehörige der Phratrien (πατριώ-
TCU) und weitere Vereinigungen unbestimmten Charakters84 i m Jahr 146 ange­
sichts der bedrohlichen Lage formell aus eigener Entscheidung, i n Wirkl ichkei t 
aber unter dem Druck eines entsprechenden Beschlusses der Achäischen Bundes­
versammlung (Vs Z . 14) und der Stadt (Vs Z . 1-10) «zur Rettung der Stadt und 
für den Bau einer Zwischenmauer» (εις τον σωτηρίαν κ α ι τον διατειχισμόν τάς πο­
λιός, so vollständig Rs Ζ. 13u.ö.) ihr Vermögen, darunter Grundbesitz und minde­
stens einmal auch ein Haus, zur Verfügung.85 I n welcher Weise diese Vermögens­
werte zweckdienlich verwendet werden sollten, w i r d nicht ausdrücklich gesagt, 
doch dürfte es sich u m Grundstücke gehandelt haben, die für die geplante Z w i ­
schenmauer gebraucht wurden. 

Wenn das Allgemeininteresse, vornehmlich größere öffentliche Bauvorhaben 
dies erforderten, gab es ein prinzipielles staatliches Zugriffsrecht auf private 
Grundstücke und Gebäude.86 So geht aus der in anderem Zusammenhang (vgl. 
A n m . 30) bereits erwähnten Pachtausschreibung aus Ephesos (I.Ephesos 3) her­
vor, daß sich das hier ausgebotene öffentliche Land früher i m Privatbesitz befun­
den hatte (Z. 2 f. [μισθ]οϋμεν τή[ν γήν δ]ημ[οσί]αν, ήτις ήν των παίδων των 
Κλει[τοΙφώ]ντος). Es war also i m Rahmen der Verlegung und Neugründung der 
Stadt unter dem Namen Arsinoeia durch Lysimachos 29487 und des damit verbun­
denen Mauerbauprogramms in welcher Form auch immer enteignet bzw. aufge-

84 Vgl. E.MEYER, RE 7 A l , 1939, 647s.v. Troizen. 
85 IG IV 757 (der Text der beidseitig beschriebenen Stele ist nur zum Teil erhalten); 

MAIER, a.O. (Anm. 30) 140-145 Nr. 32 (zum Datum ebd. u.S.139; IG V 2 p. X X V I I I Z. 
104-116). Detaillierter Kommentar (mit Abdruck des Textes der Z. 1-10 der Vorderseite) 
bei L . M I G E O T T E , Les souscriptions publiques dans les cités grecques, 1992, 49-54 Nr.21. 
Daß die bisherigen Eigentümer, wie MIGEOTTE glaubt, ihren Grundbesitz selbst veräußert 
und die erlösten Gelder zur Finanzierung der Verteidigungsmaßnahmen gestiftet hätten, 
ist auf dem Hintergrund der damaligen Situation kaum vorstellbar. Vgl. T H . SCHWERTFE-
GER, Der Achaiische Bund von 146-27v. Chr., 1974, 6-18, bes. 14f.u. Anm.42 mit weite­
rer Literatur. 

86 Vgl. A. KRÄNZLEIN, Eigentum und Besitz im griechischen Recht, 1963, 127-129; M A R ­
T I N , a.O. (Anm.8) 52f. Bei dem problematischen, hier nicht im einzelnen zu diskutieren­
den Zeugnis für ungewöhnliche Methoden zur Aufbesserung der Staatseinkünfte aus dem 
2. Buch der pseudoaristotelischen Oekonomik (2,2,3a [1346b 13-21]) scheint es nur um 
staatliche Ländereien zu gehen. 

87 Dazu vor allem L.u.J.ROBERT, Claros I . Décrets hellénistiques, 1989, 78-83; ferner 
H . S. L U N D , Lysimachus. A Study in Early Hellenistic Kingship, 1992, 175-177; 
F. LANDUCCI GATTINONI , Lisimaco di Tracia nella prospettiva del primo ellenismo, 1992, 
238 f., und zuletzt noch einmal ausführlich C F R A N C O , I l regno di Lisimaco, 1993, 93-103. 
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kauft, eventuell auch gegen i m städtischen Besitz befindliche Grundstücke ge­
tauscht -worden. 

Als die Elateer nach langjährigem Exi l i n Stymphalos am Beginn der 80 er Jahre 
des 2.Jh.s i n ihre Heimat zurückkehren durften, baten sie u m Schiedsrichter aus 
Stymphalos, die bei der Neuerrichtung der kleinen Befestigungsanlage über s t r i t t i ­
ge Grundstücksfragen entschieden und dabei w o h l auch die Besitzverhältnisse und 
die Frage der Entschädigung klärten.88 Da in der griechischen Welt privates Eigen­
tum gerade auch an Grund und Boden staatlichen Schutz genoß, ist unter normalen 
Verhältnissen, d. h. sofern es sich nicht u m Strafmaßnahmen handelte oder po l i t i ­
sche oder gar militärische Auseinandersetzungen den Hintergrund für Konfiskatio­
nen bildeten, mi t Entschädigungszahlungen an die enteigneten Besitzer zu rechnen. 

Das bekannteste Beispiel, bei dem auch die Modalitäten i m einzelnen greifbar 
sind, ist der am Anfang des 2.Jh.s von den Bürgern Tanagras nach der Befragung 
eines Apollonorakels (vermutlich des Orakels vom Ptoion) gefaßte Beschluß, das 
außerhalb gelegene Hei l ig tum der Demeter und Kore innerhalb der Stadt neu auf­
zubauen.89 Zur Finanzierung dieses Vorhabens sollten Spenden tanagräischer 
Frauen beitragen, wobei der einzelne Beitrag auf höchstens fünf Drachmen be­
grenzt war.90 Für diese Aufgabe wurde von der Volksversammlung eine dreiköpfi­
ge Kommission (άρχά) auf drei Jahre gewählt, für deren Mitglieder ein Mindestal­
ter von 30 Jahren festgesetzt wurde. Sie hatten zunächst mi t den Polemarchen, den 
höchsten Funktionären der Stadt, und den Syndikoi einen geeigneten Platz auszu­
wählen und dann, wiederum i m Zusammenwirken mit den Polemarchen, die A r ­
beiten unter Hinzuziehung des städtischen Architekten durchzuführen. Sollte 
sich dabei Bedarf an privaten Grundstücken oder Häusern ergeben, hatten die Po­
lemarchen eine Volksversammlung einzuberufen und gemäß dem Bundesgesetz 
der Böoter 11 Männer als Schätzer zu bestellen.91 Über ihre Aufgabe sagt der 
Text des Beschlusses nichts ausdrücklich. Sie kann aber nur darin bestanden ha­
ben, den Wert der benötigten Häuser und Grundstücke und damit die Höhe der 
zu zahlenden Entschädigung festzulegen. Wenn man es für nötig hielt, derartige 

88 MAIER, a. O. (Anm. 30) 134 Nr. 30 Z. 21 f.: οϊτινες πα[ρ]αγεν[ό]μενοι [εις Έλ]άτειαν τάν 
[κρίσιν περί τον}] διατειχίσματος τόπου [έποι]ήσαντο όρθώ[ς] και δικαίω[ς]. Text, Überset­
zung und Kommentar nunmehr bei G . T H Ü R - H . TAEUBER, Prozeßrechtliche Inschriften 
der griechischen Poleis. Arkadien, 1994, 252-260 Nr. 18. 

89 Weitere Beispiele für die Verlegung von Tempeln nach Orakelanfrage bei 
J. U.L.ROBERT, BE 1958, 286. 

90 Revidierter Text, Übersetzung und ausführlicher Kommentar nunmehr bei MIGEOTTE, 
a. O. (Anm. 85) 75-81 Nr. 28, der den von den Tanagräerinnen aufgebrachten Betrag zu 
Recht als einen eher symbolischen Beitrag zu diesem Unternehmen einstuft. 

91 Seite Α Ζ. 14-17 ή δέ κά τίνος τόπος ή ρυχία χρήσιμος ϊει πότ τάν κατασκευάν τώ ίαρώ, 
τύ πολέμαρχυ σουνκαλέσσαντες τον δάμον στασάνθω τιματάς ένδεκα άνδρας κατ τον νόμον 
τον κυνόν Βοιωτών. Keinen Anhaltspunkt gibt es für die von den Herausgebern der Inscr. 
Jur. Gr. ( I I p. 356) geäußerte Vermutung, diese Schätzungskommission habe sich nicht aus­
schließlich aus Bürgern von Tanagra zusammengesetzt. 
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Fälle durch ein für alle Mitglieder des K o i n o n verbindliches Bundesgesetz zu re­
geln,92 können sie nicht allzu selten gewesen sein.93 

I n den Rahmen dieses Verfügungsrechts der Polis über den Privatbesitz ihrer 
Bürger (wie der dort ansässigen Nichtbürger) unter besonderen Umständen ge­
hört schließlich auch seine Verpfändung bei der Aufnahme eines Kredits. So ließ 
sich in dem bekannten Darlehensvertrag zwischen Arkesine und Praxikles von 
Naxos94 letzterer als Darlehensgeber nicht nur den öffentlichen Besitz der Stadt, 
sondern ebenso auch das Privatvermögen der gesamten freien Einwohnerschaft 
ungeachtet ihres jeweiligen Status als Sicherheit stellen (Z. 7-9): ΰπέθετο δε 
Πραξικλής τά τ[ε Ι κ]οινά τα της πόλεως απαντ[α κ]αί [τ]ά 'ίδια τα Άρκεσινέων κ α ι 
των οίκούν[τ]ων εν Άρκεσ ίνη ι ύπάρχ[οντα] εγγαια κ α ι υπερπόντια.95 N o c h in ei­
nem weiteren der insgesamt sechs bekannten Darlehensverträge, die Arkesine in 
einer Spanne von etwa 50 Jahren am Ende des 4. bzw. dem Anfang des 3. Jh.s abge­
schlossen hat,96 wurde, wie P H . G A U T H I E R (a. O. 205-210) zweifelsfrei gezeigt 
hat, gleichfalls eine <Generalhypothek> aus öffentlichem und Privatvermögen be­
stellt.97 Eine solche pauschale Verpfändung des gesamten Privatvermögens der 

92 Zu den sich daraus ergebenden Konsequenzen für ein Immobilienerwerbsrecht inner­
halb des Bundes Chiron 24, 1994, 326. Zu den Bundesgesetzen im Böotischen Bund hat sich 
P. ROESCH wiederholt geäußert (Teiresias Suppl.l, 1972, 61-70; Pouvoir fédéral et vie écono­
mique des cités dans la Béotie hellénistique, in: Akten d. V I . Internat. Kongresses f. Griech. 
u. Lat. Epigraphik, München 1972, 1973, 259-269; Études Béotiennes, 1982, 259-264. 307-
319. 384-396), dabei jedoch deren Umfang und Bedeutung wohl überschätzt. 

93 In den zu einer oder zwei Stelen gehörenden Inschriftenfragmenten aus Larisa, die in 
das erste Jahrzehnt des 2. Jh.s zu datieren sind, mit Listen von Namen und Grundstücken un­
ter Angabe der jeweiligen Grundstücksgröße vermutet C H . HABICHT, in: V . M I L O J C I C -
D.THEOCHARIS (Hrsgb.), Demetrias I , 1976, 157-173, Aufzeichnungen von Landbesitz, der 
für einen öffentlichen Zweck enteignet bzw. gegen eine Entschädigung abgetreten wurde. 

94 Neu herausgegeben und kommentiert von L .MIGEOTTE, L'emprunt public dans les ci­
tés grecques, 1984, 168-177 Nr. 49. 

95 Zum Personenkreis der «Arkesineer und der in Arkesine Wohnenden» im Sinne der 
obigen Paraphrase als «toutes les personnes de condition libre, sans distinction d'âge ni de 
sexe» PH. GAUTHIER , BCH 104, 1980, 205-210. 218-220. Zu den εγγαια και υπερπόντια als 
«Besitzungen auf dem Land und auf dem Meer (in Form von Schiffen und Ladung)» ders., 
a.O. 197-204; MIGEOTTE, a.O. 173. Die Exekutionsformel für den Fall, daß die Darlehens­
summe von 3 attischen Talenten (die sich verdoppelt, wenn die Rückzahlungsfrist von 6 
Monaten nach Kündigung durch den Gläubiger überschritten wird) nicht unter strikter Be­
achtung der weiteren vereinbarten Modalitäten (vgl. MIGEOTTE, a.O. 176) zurückgezahlt 
wird, unterstreicht noch einmal, daß sämtliche in Arkesine vorhandenen Vermögenswerte 
dem Zugriff des Gläubigers unterliegen (Z. 24-27): και έξέστω πράξασθαι Πραξικλεϊ ταΰτα 
τα χρήματ[α] πράξει πάσηι ε[κ] τε των κοινών τ[ώ]ν Άρκ[ε]σινέων πάντωγ και εκ των [ί]δίων 
των Άρκεσινέωγ κ[αί] έ[κ των] οίκοΰντων έν Άρκεσίνηι και έξ ένας [έ]κάστου άπαν το άργύ-
ριον [κ]αί έξ απάντων κτλ. 

96 Vgl. MIGEOTTE, a.O. 192f. 
97 MIGEOTTE, a.O. 178f. Nr.50. In der Textwiederherstellung durch MIGEOTTE (Z. 10 . . . 

έν Άρκεσίνηι υπάρχοντα κτήμ]ατα καί εγγαια και ΰπερπόντ[ια], vgl. auch die Diskussion im 
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Bürger erfolgte auch bei der wiederholten Aufnahme kleinerer Darlehenssummen 
durch eine der keischen Städte (Karthaia?) beim örtlichen Tempel: έπί ύποθήκει 
τοις κτήμασι τοις τώμ πολιτών ( I G X I I Suppl. 236 [ Η . W. PLEKET, Epigraphica I , 
1964, 43 f. Nr . 29]), und ebenso zeigt etwa der Passus in einem delischen Ehrende­
kret, i n dem dem Geehrten, der von seinem Enktesis-Recht auf Delos und Rheneia 
Gebrauch machen w i l l , zugesichert w i r d , daß auf alle seine dortigen Vermögens­
werte weder ein augenblicklicher noch zukünftiger Vertragspartner der Stadt ein 
Zugriffsrecht haben wi rd , 9 8 daß eine derartige Praxis durchaus nicht unüblich 

99 

war. 
Eine andere Situation, in der alle (freien und erwachsenen) Einwohner zumin­

dest subsidiär für die Erfüllung einer staatlicherseits zugesagten Leistung hafte­
ten, zeigt sich i m Beschluß des Thessalischen Bundes, auf Intervention des Adi len 
Q. Caecilius Metellus 430.000 Kophinoi (=483.750 modii) Getreide nach Rom zu 
senden.100 Die weiteren Einzelheiten über die anteilsmäßige Verteilung auf die 
Mitgliedsstädte, den Transport, die Bestimmungshäfen und die Einlieferungstermi-
ne sind hier ohne Belang. Erfolgt jedoch die Anlieferung in den Häfen nicht frist­
gerecht, w i r d für jeden nicht zum festgesetzten Termin zur Verschiffung bereitge­
stellten Kophinos eine drastische Geldstrafe von 2 Stat. 9 Ob. fällig, die der Bun­
desstratege oder die von ihm Beauftragten «aus dem Vermögen der (jeweiligen) 
Stadt und der Bewohner der Stadt» (Z. 53 f. εκ των υπαρχόντων χχ\ πάλει κ α ι τοις 

textkritischen Apparat) weicht die Formel minimal und in der Sache bedeutungslos von der 
oben im Text zitierten aus dem Vertrag mit Praxikles ab. In der Exekutionsklausel Z. 23-32 
ist υπερπόντια durch das bedeutungsgleiche ναυτικά ersetzt. Die restlichen Darlehensverträ­
ge aus Arkesine und der von Arkesine zusammen mit Aigiale und Minoa geschlossene Dar­
lehensvertrag (MIGEOTTE, a. O. 183-192 Nr. 51-54) sind nur fragmentarisch erhalten. Ob in 
ihnen zur Sicherung des Gläubigers ebenfalls eine Generalhypothek vorgesehen war, läßt 
sich deshalb nicht mit Sicherheit entscheiden, erscheint aber aufgrund der erhaltenen Par­
tien (vielleicht mit Ausnahme von Nr. 52 und eventuell Nr. 51, wo in Z. 25 die Stellung ei­
nes Sicherungspfands durch die Stadt vorgesehen war) eher unwahrscheinlich. 

98 IG X I 4, 543 (F.DURRBACH, Choix d'inscriptions de Délos, 1921, 35 Nr.27; MIGEOTTE, 
a. O. 158 f. Nr. 46) Z. 9-16: όσα αν έγκτήσεται ή εΐσαγάγηται Ήγέστρατος εις Δήλον ή εις 
'Ρήνειαν μή είναι τούτων των χρημάτων ένεχυρασίαν μηϋενί μηδέ των προς τήμ πάλιν 
σ[υν]ηλλαχότων μηδέ έάν τις [ΰσ]τερον συναλλάξηι κτλ. 

99 So unterstreicht MIGEOTTE, a. Ο. 172f.u. 397, daß «en vertu du simple principe selon 
lequel une cité équivaut à la totalité de ses membres», jeder Bürger mit seinem Vermögen 
nach einer «règle courante» (194) für Schulden seiner Stadt haftbar gemacht werden konn­
te. In dem zusammenfassenden Abschnitt über die Bestellung von Sicherheiten (389-392) 
zählt er (390 f.) die Fälle auf, bei denen einzelne oder Gruppen von Bürgern und bestimmte 
Funktionsträger die Haftung für Staatsschulden übernahmen. 

100 SEG 34, 558 Z. 16-56 (vgl. auch P H . GAUTHIER, BE 1987, 263). Ausführlicher Kom­
mentar bei P. GARNSEY - T. G A L L A N T - D .RATHBONE, JRS 74, 1984, 30-44. Zur Datierung 
um 130 und Identifizierung des Adilen Q. Caecilius Metellus E. S. GRUEN, The Hellenistic 
World and the Coming of Rome, 1984, 164f. Anm.44; P. GARNSEY - D .RATHBONE, JRS 
75, 1985, 25. 
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κατοικούσαν εν xfj πόλει) auf beliebige Weise eintreiben sollen, ohne daß sie dafür 
gerichtlich belangt werden können. 

Zwei -weitere i n diesem Zusammenhang immer wieder angeführte Beispiele sind 
insofern Sonderfälle, als Enteignungen nicht von Staats wegen und durch staatliche 
Organe vorgenommen, sondern nur die Rahmenbedingungen festgelegt wurden, 
unter denen Privatpersonen ein Zugriffsrecht auf fremden Besitz erhielten, wobei 
i m ersten Fall der daraus entstehende allgemeine Nutzen nicht sofort i n vollem 
Umfang zum Tragen kam, i m zweiten die entsprechenden Maßnahmen die Konse­
quenz einer singulären Lösung einer kritischen politischen Situation darstellten. 
A m Ende des 4. Jh.s schloß die Stadt Eretria mi t einem gewissen Chairephanes, 
der selbst sicherlich kein eretrischer Bürger war, als Sprecher und Repräsentant ei­
ner nicht weiter beschriebenen Gruppe von Mitunternehmern und Teilhabern ei­
nen Vertrag zur Trockenlegung eines Sumpfgebietes ( I G X I I 9, 191). Vorausge­
setzt, daß die umfangreichen Ergänzungen des stoichedon geschriebenen Textes, 
dessen gesamte rechte Partie von unbestimmbarem Umfang verloren ist, wenig­
stens dem Sinn nach i n etwa das Richtige treffen, verspricht Chairephanes, die er­
forderlichen Arbeiten auf eigene Kosten i n vier Jahren durchzuführen (sofern er 
nicht durch höhere Gewalt daran gehindert wird) , wobei i hm neben den bei öf­
fentlichen Aufträgen auch sonst üblichen Vergünstigungen, wie Steuerbefreiung 
bei der Einfuhr der benötigten Materialien und Asylie für ihn und seine Mitarbei­
ter,101 das Recht eingeräumt wurde, auch auf Privatgrund Schächte für den vorge­
sehenen unterirdisch verlaufenden Entwässerungskanal anzulegen. Die Besitzer 
dieser Grundstücke hatte er i m voraus zu entschädigen.102 Begründet sind diese 
Privilegien i n der prinzipiellen Gemeinnützigkeit des Vorhabens und natürlich 
auch darin, daß die so neu zu gewinnenden Anbauflächen nach einer Frist von 

101 Zu der in einem Zusatzbeschluß (Z. 35-41) enthaltenen Asylieklausel PH. GAUTHIER, 
Symbola, 1972, 234; B.BRAVO, ASNP 10, 1980, 931-933 (SEG 30, 1094). Allgemein zu den 
Privilegien für Unternehmer bei öffentlichen Arbeiten A. WITTENBURG, in: Studien zur A l ­
ten Geschichte. Festschrift S.Lauffer I I I , 1986, 1079-1081. Zur rechtlichen Bewertung wei­
terer Bestimmungen des Chairephanesvertrages H . J . W O L F F , ZRG 81, 1964, 340-344. 

102 Z. 17-19: καί έξέστω δέ Χαιρεφάνει καΐι] έν τοις ίδιωτικοϊς χωρίοις φρεατία[ς] ποεΐν τώ[ι 
ύπονόμωι, αλλά ταύτας μή ποεότω πλην δια του χωρί]ου ούπερ και, πρότερον την τιμήν δω. Was 
in der folgenden, mit κατά δέ τήν λίμ[νην eingeleiteten Bestimmung festgelegt war, ist nicht 
mehr zu ermitteln. Die teilweise schon auf den ersten Herausgeber dieser Inschrift, EUSTRA-
TIADIS (Arch. Eph. 1869, 317 Nr. 404), im wesentlichen aber auf die Herausgeber der Inscr. 
Jur. Gr., R. DARESTE - B. HAUSSOULIER - T H . REINACH, (I p. 144-152 Nr. IX) zurückgehen­
den anschließenden Ergänzungen έάν του χωρίου δέηται, λογισάμενος μίαν δραχμ]ήν τοϋ πο­
δός τοϋτο άποτεισάτω Χαιρεφάνης, [οτα]ν έ[ξαγάγει τήν λίμνην, die sie a. Ο. 147 mit: «A la 
hauteur du marais, s'il a besoin de quelque terrain avoisinant, i l les paiera au taux d'une 
drachme par pied, au moment où i l aura effectué la dérivation», übersetzen, sind viel zu un­
sicher, um daraus irgendwelche Schlußfolgerungen hinsichtlich eines möglichen Zugriffs­
rechts des Chairephanes auf weiteren Privatgrund bei einer bereits hier festgesetzten fixen 
Entschädigung ableiten zu können. 
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zehn Jahren, während der sie Chairephanes für 30 Tal. i n Pacht nehmen kann, an 
die Gemeinde zurückfallen. 

Der zweite Fall betrifft die Abmachungen zwischen Oligarchen und Demokra­
ten, die 403/02 den Bürgerkrieg in Athen beendeten. Sie sahen bekanntlich u.a. 
vor, daß Eleusis denjenigen Anhängern der oligarchischen Partei, die nicht i n 
Athen bleiben woll ten, bei Aufrechterhaltung ihres Bürgerstatus und uneinge­
schränkten Rechten an ihrem Vermögen als autonomer Zufluchtsort offenstehen 
sollte.103 Die eingesessene Bevölkerung, soweit sie das vorangegangene Massaker 
überlebt hatte,104 durfte offenbar nur mi t deren Zustimmung am O r t bleiben.105 

Zur Beschaffung von Wohnraum für die Zuzügler wurde dabei nach A t h . Pol. 
39,3 folgende Vereinbarung getroffen: Sollten einige von denjenigen, die sich 
nach Eleusis begeben, ein Haus in Besitz nehmen wollen, so sollen sie den Eigen­
tümer (zur Überlassung zu einem angemessenen Preis) überreden. K o m m t keine 
Einigung zustande, soll jede Partei drei Schätzer bestimmen und der von diesen 
festgesetzte Preis soll akzeptiert werden (εάν οέ τίνες τών άπιόντων οίκιαν λαμβάν-
ωσιν Έλευσΐνι, συμπείθειν τον κεκτημένον. έάν δέ μή συμβαίνωσίν άλλήλοις, τιμη-
τάς έλέσθαι τρεις εκάτερον, κα ι ήντι,ν' αν ούτοι τάξωσιν τιμήν λαμβάνειν). Die Wen­
dung τιμήν λαμβάνειν deutet auf einen erzwungenen Verkauf, wobei die sechs 
von den beiden Parteien paritätisch bestellten Schätzer nötigenfalls den Kaufpreis 
festlegten.106 Wegen der vorangegangenen Akt ionen gegen die Eleusinier werden 

103 A m ausführlichsten berichtet die Ath. Pol. 39,1-5 über diesen und die weiteren Punk­
te der Friedensvereinbarungen (vgl. auch Xen. hell. 2,4,38; Diod. 14,33,6; lust. 5,10,7); den 
Status der Übersiedler charakterisiert sie als επίτιμους όντας και κυρίους και αυτοκράτορας 
εαυτών και τα αυτών καρπομένους. Vgl. RHODES, a. Ο. (Anm. 32) 464 f. ζ. Stelle; CHAMBERS, 
a. Ο. (Anm. 32) 316 ζ. Stelle; ferner etwa P. CLOCHÉ, La restauration démocratique à Athè­
nes en 403 av. J.-C, 1915, 252-255; G . A . L E H M A N N , in: Antike und Universalgeschichte, 
Festschr. H.E.Stier, 1972, 221-223; T H . C . L O E N I N G , The Reconciliation Agreement of 403/ 
02 B.C. in Athens, 1987, 30-32. - Der überlebende Teil der <30> hatte sich schon vorher 
nach Eleusis abgesetzt (Xen. hell. 2,4,23f.; Iust. 5,10,4; Diod. 14,33,5 nennt Eleusis nicht 
ausdrücklich). 

104 Xen. hell. 2,4,8-10; Diod. 14,32,4. Nach Lysias, g. Eratosthenes (12),52 waren aus Sala­
mis und Eleusis 300 Bürger ums Leben gekommen. Vgl. auch g. Agorakritos (13),44. 

105 Ath. Pol. 39,3: 'Ελευσίνιων δέ συνοικεΐν οϋς αν ούτοι βούλωνται. CHAMBERS übernimmt 
zwar in seiner Ausgabe der Ath. Pol. (1986) die von H.RICHARDS, C1R 5, 1891, 228, vorge­
schlagene Konjektur αυτοί, im Kommentar zu seiner Übersetzung (Anm. 32) 317 z. Stelle 
scheint er hingegen ούτοι als die zutreffende Lesart anzusehen und übersetzt entsprechend: 
«Diejenigen Eleusinier, welche sie (die neuen Besitzer) selbst (aufzunehmen) wünschen, sol­
len bei ihnen wohnen dürfen» (zu der Bedeutung von συνοικεΐν in diesem Zusammenhang s. 
die nächste Anmerkung). So auch V.FRITZ - KAPP, a.O. (Anm.32) 111; RHODES, a.O. 
(Anm. 32) 466 ζ. Stelle. 

106 An einen Verkauf denken etwa CLOCHÉ, a. Ο. (Anm. 103) 256, der aus der Formulie­
rung έάν δέ τίνες τών άπιόντων erschließen zu können glaubt, daß man von vornherein nur 
mit einer begrenzten Zahl solcher Fälle rechnete; ferner etwa V.FRITZ - KAPP, a. O. 
(Anm.32) 111; KRÄNZLEIN, a.O. (Anm.86) 128; LOENING, a.O. (Anm. 103) 35f. RHODES, 
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außerdem Häuser leergestanden sein, deren Besitzer entweder umgekommen oder 
geflohen waren. Eindeutig geht aber aus der A t h . Pol. hervor, daß nur der Preis, 
nicht aber die Übereignung des Objekts Gegenstand von Verhandlungen bzw. ei­
nes Schiedsspruchs war.107 

VII. Quartierlasten 

Die zwangsweise Einquartierung von Funktionären und Soldaten108 i n Privat­
häusern, wie sie i n den hellenistischen Monarchien praktiziert wurde und - beson­
ders i n Kriegszeiten - auch auf abhängige und verbündete Staaten ausgedehnt wer­
den konnte, sowie damit verbundene oder rechtswidrig geforderte zusätzliche Le i ­
stungen wurden von den Betroffenen stets als schwere Belastung empfunden, über 
die immer wieder Klage geführt wurde und von der man sich nach Möglichkeit 
freizumachen suchte. Außerdem konnten Städte sowohl aus eigenem Entschluß 
wie auch unter äußerem Druck i n die Lage kommen, Unterkünfte für eine größe­
re Anzahl von Flüchtlingen oder Neubürgern109 bereitstellen zu müssen. Dabei 
wurde in den wenigen Fällen, i n denen sich etwas über die Lösung dieses Pro­
blems in Erfahrung bringen läßt, neben mehr oder weniger freiwilligem Engage-

a. O. (Anm. 32) 466 z. Stelle, hält auch eine erzwungene Vermietung für möglich. Aufgabe 
der Schätzer wäre es dann gewesen, die Miethöhe festzulegen. Aus συνοι,κεϊν in 39,3 (zitiert 
in der vorangehenden Anm.) abzuleiten, Zuzügler und Eingesessene hätten sich unter Um­
ständen Häuser geteilt (so vor allem CLOCHÉ, a. Ο. 256-258, und CHAMBERS, a. O. 
[Anm.32] 317), ist eine ziemlich abwegige Vorstellung (vgl. auch RHODES, a.a.O.; L O E -
NING, a. O. 36f.). 

107 Mißverständlich spricht CHAMBERS, a. O. (Anm. 32) 317 z. Stelle, davon, daß «das 
Recht zur Erwerbung eines Hauses in Eleusis, nötigenfalls durch einen Schiedsspruch, ver­
schafft werden solle». 

108 Grundlegend sind hierzu die Ausführungen von L.ROBERT, Hellenica I I I , 1946, 79-
85, und M . LAUNEY, Recherches sur les armées hellénistiques I I , 1950, 695-713 und S. 
X V I I der Nachträge des Neudrucks von 1987; vgl. auch M . W Ö R R L E , Chiron 9, 1979, 89-91. 

109 Vgl. die von H . M Ü L L E R , Chiron 5, 1975, 130-156, zusammengestellten und bespro­
chenen Beispiele für die Verlagerung der beweglichen Habe, besonders des Viehbestandes, 
und die Evakuierung von Teilen der Einwohnerschaft (im Extremfall sogar der gesamten 
Bevölkerung) nach einer befreundeten oder verbündeten Stadt. Zur Aufnahme von Ver­
bannten und politischen Flüchtlingen J. SEIBERT, Die politischen Flüchtlinge und Verbann­
ten in der griechischen Geschichte, 1979, passim, zur Eingliederung einer größeren Zahl 
von Neubürgern R. LONIS, in: L'étranger dans le monde grec I I , 1992, 245-270. Über die 
Unterbringung dieser Menschen an ihren Zufluchts— bzw. neuen Wohnorten geben die 
Quellen nur selten Auskunft. - Als die Athener beim Ausbruch des Archidamischen Krie­
ges 431 Teile Attikas räumen mußten, verfügten nach Aussage des Thukydides nur wenige 
von den Teilen der Landbevölkerung, die nunmehr ihre Zuflucht in der Stadt suchen muß­
ten, dort über eine Wohnmöglichkeit oder konnten bei Freunden oder Verwandten unter­
kommen. Die übrigen mußten sich auf dem unbebauten Gelände Notunterkünfte errichten 
oder kampierten in den Türmen der Mauer, in Tempeln und Heroa, soweit diese zugänglich 
waren (Thuk. 2,17,1-3). 



268 Dieter Hennig 

ment der Bürger auch auf Beschlagnahme von Privatbesitz und sonstige Zwangs­
maßnahmen zurückgegriffen. 

Die Bürger von Stymphalos in Arkadien hatten den 198 vertriebenen Elateern 
aufgrund ihrer aus dem Mythos von Elatos und dessen Sohn Stymphalos hergelei­
teten gemeinsamen Abkunf t neben weiteren Hi l fen und Vergünstigungen bereit­
w i l l i g Unterkunft i n ihren Häusern gewährt (ύπεδέξαντο ε[κ]αστος επί ταν ιδί[αν] 
έστίαν μετά πάσας φι[λοτιμίας).110 Ähnl ich großzügig hatten sich nach dem Be­
richt Diodors (13,58,3) i m Jahr 409 auch die Bürger von Akragas gegenüber den 
2600 Selinuntiern verhalten, die der Gefangennahme durch die karthagische A r ­
mee entgangen waren. Sie verpflegten sie auf öffentliche Kosten und sorgten für 
ihre Unterbringung, wobei sie sie, wie Diodor sich ausdrückt, «auf die Häuser 
verteilten» (δίέδωκαν κατά τάς οικίας). Al le in auf Freiwil l igkeit w i r d man aber in 
diesen beiden zeitlich wei t auseinanderliegenden Fällen w o h l nicht gesetzt haben. 
Vielmehr dürften entsprechende Beschlüsse der Bürgerschaft die Aufnahme der 
Flüchtlinge zur Pflicht gemacht haben. Als i m Volksbeschluß über die erste E in ­
bürgerung kretischer Söldner nach Mi le t 234/33 festgelegt wurde, daß diese i m 
Gebiet von Myus Land erhalten und von den (nach Mi le t eingemeindeten) Mye-
siern in deren Häuser i n Myus aufgenommen werden sollten, werden dies die Be­
troffenen kaum anders als als harte, das Verfügungsrecht über ihr Eigentum be­
schneidende Zwangsmaßnahme empfunden haben (Milet I 3, 33 d u. e). I m Rah­
men der von Antigonos Monophthalmos u m das Jahr 303 über einen Zeitraum 
von vier Jahren geplanten Zusammenlegung der Städte Lebedos und Teos sollten 
die Teier den Lebediern nicht nur Baugrundstücke zur Verfügung stellen, die den 
von ihnen in Lebedos aufgegebenen gleichwertig waren, und sie für ihre dortigen 
Häuser mi t einem von neutralen Schätzern aus Kos festzulegenden Betrag finan­
ziell entschädigen, sondern sie sollten ihnen nach dem Wil len des Königs darüber 
hinaus bis zur Fertigstellung eigener Häuser ein Dr i t t e l der Häuser von Teos miet­
frei überlassen (wobei diese Quote für alle drei ins Auge gefaßten, hier nicht i m 
einzelnen anzuführenden Realisierungsvarianten des Synoikismos gelten sollte). 
Binnen 15 Tagen nach Verlesung des zweiten königlichen Schreibens an Teos in 
dieser Angelegenheit sollte die Zahl der an den ersten Schub der Übersiedler aus 
Lebedos als vorläufige Unterkunft abzutretenden Häuser festgelegt und in der 
nächsten Volksversammlung sollten aus jeder Phyle Leute ausgewählt werden, 
die diese Aufgabe und die anschließende Zuweisung durchführen sollten (RC 3u . 
4). Das unangenehme Geschäft der Auswahl und anscheinend entschädigungslo­
sen Beschlagnahme der benötigten Häuser blieb damit der teischen Kommission 
überlassen. O b ihre Arbei t etwa dadurch erleichtert 'wurde, daß zum damaligen 

110 MORETTI , Iscr. stör, eilen. I , 137-142 Nr.55 mit G.KLAFFENBACH, BCH 92, 1968, 257-
259. Dieser Fall und die im folgenden in aller Kürze skizzierten wohlbekannten Beispiele 
aus Milet, Teos und Smyrna sind mit den erforderlichen Nachweisen Chiron 24, 1994, 
338-344, besprochen worden. 
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Zeitpunkt Häuser i n Teos unbewohnt waren, ist wie alles weitere unbekannt. I n 
Zusatzvereinbarungen zu einem Sympolitievertrag zwischen Mi le t und Pidasa aus 
den 80 er Jahren des 2.Jh.s verpflichteten sich die Milesier, für Leute aus Pidasa 
bzw. dem zu Pidasa gehörenden Terri torium, die nunmehr mi t ihren Frauen (so­
weit diese aus Pidasa stammten oder Bürgerinnen einer anderen griechischen 
Stadt waren) und Kindern das milesische Bürgerrecht erhielten, w o h l unter der 
Voraussetzung einer (teilweisen?) Übersiedelung nach Mile t , <Unterkünfte> 
(οικ(ή)σεις) mi t 390 Betten zur Verfügung zu stellen. Woher diese <Unterkünfte> 
genommen werden sollten, ob auch hier an eine Requirierung von Privathäusern 
gedacht war oder ob etwa vorläufige Massenquartiere erst errichtet werden soll­
ten, ist nicht zu entscheiden (Milet I 3, 149). I n einem weiteren Sympolitievertrag 
zwischen Smyrna und Mili tärkolonisten, -weiteren Gruppen von Mili tärs sowie 
der Zivilbevölkerung (soweit sie frei und griechischer Herkunft war) von Magne­
sia am Sipylos aus der Zeit des 3. Syrischen Krieges (um 243) wurde u.a. auch ver­
einbart, daß der Verwalter der für die öffentlichen Kassen bestimmten Einkünfte 
und die Strategen für eine Frist von sechs Monaten nach der Besiegelung des Ver­
trages für die Unterbringung (Z. 57 εις κατασκήνωσιν) von Übersiedlern nach 
Smyrna Häuser mi t einer w o h l an deren Zahl orientierten und daher von der 
Volksversammlung noch festzusetzenden Zahl von Betten aus öffentlichen M i t ­
teln anmieten sollten ( I . Smyrna 573). Selbst wenn dabei ursprünglich an eine A n ­
mietung auf freiwilliger Basis gedacht -war, schloß diese Verpflichtung auch die 
Möglichkeit mi t ein, die jeweiligen Besitzer zur Abtretung ihrer Häuser (oder ver­
mutl ich auch einzelner Räume) in Form eines Mietverhältnisses und damit gegen 
eine Entschädigung durch die Stadt zu zwingen. 

Für die Praxis bei der Einquartierung von Soldaten111 sind die aus dem ptole-
mäischen Kernland Ägypten auf Papyri erhaltenen Eingaben und Proteste der so 
drangsalierten Bevölkerung sowie eine Reihe königlicher Erlasse besonders auf­
schlußreich, die sowohl Mißbräuche abstellen wie verbindliche Regelungen in 
Einzelfragen festlegen und, zumindest noch unter Ptolemaios I I . Philadelphos, 
das absolute Verfügungsrecht des Königs über beschlagnahmte wie auf Staatsko­
sten errichtete Quartiere (σταθμοί)112 nachdrücklich einschärfen sollten (vgl. bes. 

111 Zu erwähnen ist hier auch die dubiose, aber in vielfacher Hinsicht anschauliche Ge­
schichte unter Verwendung der einschlägigen Termini aus der Strategematasammlung Poly-
aens (7,40): Als ein gewisser Oborzos (gedacht ist offenbar an einen seleukidischen Funktio­
när oder einheimischen Dynasten) von Militärkolonisten (κάτοικοι) einen Anschlag auf sein 
Leben befürchtete, ließ er sie von ortskundigen Leuten in eine dichtbesiedelte Landschaft 
der Persis mit zahlreichen Dörfern «und vielen Quartieren» (και σταθμοί πολλοί) führen. 
Dort wurden die bei den Ortsbewohnern einzeln ins Quartier gelegten Soldaten (έπίσταθ-
μοι) auf seine Anweisung von ihrem jeweiligen Quartiergeber (σταθμοΰχος) erst betrunken 
gemacht und anschließend umgebracht. Vgl. auch Aen. Tact. 13,3. 

112 Das Verbot, aus zugewiesenen Unterkünften Einnahmen zu erwirtschaften 
(C.Ord.Ptol. 7 [September 276], worum es genau geht, ist wegen der großen Textverluste 
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C . O r d . P t o l . 5 u . 10). D i e e inschlägigen Texte 1 1 3 bez iehen s ich z w a r i n erster L i n i e 

auf d ie Verhäl tn isse i n d e n ägyp t i s chen D ö r f e r n u n d G a u m e t r o p o l e n , 1 1 4 w e g e n 

der g r u n d s ä t z l i c h e n B e d e u t u n g der k ö n i g l i c h e n Pros tagmata auch f ü r die außer­

ägyp t i schen Tei le des P to lemäerre iches u n d der p r i n z i p i e l l analogen P r o b l e m e 

u n d Lösungsversuche i n d e n anderen hellenistischen M o n a r c h i e n erscheint j e ­

d o c h eine wenigs tens summar i sche B e h a n d l u n g des auf P a p y r i e rha l tenen M a t e r i ­

als geboten . 

A n erster Stelle ist h i e r e i n u n t e r P to l ema ios I I I . Euergetes a m Jahresanfang v o n 

245 zusammengeste l l tes Doss i e r v o n P r o z e ß a k t e n eines Rechtss t re i ts z u nennen , 

d e n e in Ä g y p t e r w e g e n gewa l t t ä t ige r u n d w i d e r r e c h t l i c h e r V e r t r e i b u n g aus sei­

n e m Sta thmos gegen e inen G r i e c h e n v o r d e m C h r e m a t i s t e n g e r i c h t angestrengt 

hat te (der genaue Sachverhal t ist , n i c h t z u l e t z t w e g e n der b e t r ä c h t l i c h e n Tex tve r ­

luste i n der an den K ö n i g ge r ich te ten E ingabe , u n d u r c h s i c h t i g ) . 1 1 5 D a z u gehören 

sechs ( z u m T e i l berei ts genannte) Pros tagmata P t o l e m a i o s ' I L aus den Jahren v o n 

276 bis 262.1 1 6 Das i n d iesem Z u s a m m e n h a n g interessanteste S tück C . O r d . P t o l . 9 

( A u g u s t / S e p t e m b e r 275) en thä l t d i e A n w e i s u n g , daß s ich d i e v o n E i n q u a r t i e r u n g 

be t ro f f enen Hausbes i t ze r W o h n r ä u m e samt H o f u n d N e b e n g e b ä u d e n m i t i h r e n 

Zwangsgäs t en g l e i c h m ä ß i g z u t e i l en h ä t t e n ( Z . 3 -5 : τ ώ ν σ τ α θ μ ώ ν κ α ι τ ω ν περι­
βόλων τ α μέν [ή]μ ίση τους έπ ιστάθμους εχειν, τ ά δέ ήμ ίση τους κυρ ίους ) . W e r d e n 
anderen gewa l t s am aus se inem Te i l v e r t r e i b t , so l l f ü r jede <Wohneinhei t> ( ε κ α σ τ ο ν 

i n Z . 3 u. 4 unbekannt), ergeht ausdrücklich sowohl für die Stathmoi εκ τοϋ βασιλικού wie 
auch für die sonstigen (aus Privatbesitz beschlagnahmten) Quartiere: ή άλλως πώς έπι-
σταϋ[μεύου]σιν. Generell w i r d jedoch nicht zwischen requiriertem Privatbesitz und kön ig l i ­
chen Stathmoi unterschieden, und es ist anzunehmen, daß sich die jeweiligen Anordnungen 
auf beide Kategorien beziehen. Wie sie sich quantitativ zueinander verhielten, ist unbekannt. 

113 Sie sind wiederholt zusammengestellt und besprochen worden. V g l . etwa J. L E S Q U I E R , 
Les institutions militaires de l 'Egypte sous les Lagides, 1911, 210-212; M . S A N N I C O L Ò , RE 
3A2, 1929, 2178-2182 s.v. σταθμοΰχος; C . P R É A U X , L'économie royale des Lagides, 1939, 
387-392. 477-480; besonders ausführlich L A U N E Y , a.O. (Anm.108) 699-713. V g l . auch die 
i m folgenden genannte Literatur. 

114 O b auch die Einwohner Alexandrias mi t Einquartierungen belastet wurden, ist nicht 
bekannt. Das 24. Epigramm des Kallimachos ist, t rotz der originellen Interpretation durch 
P. ROUSSEL, R E G 34, 1921, 266-274 (und der in die gleiche Richtung weisenden von 
C . C . E D G A R , Ann.Serv.Ant. 22, 1922, 79f.), hierfür nur ein sehr indirektes Zeugnis (vgl. 
auch L A U N E Y , a .O. [ A n m . 108] 701 u . A n m . 2 u . 3). P. A l e x . l , i n dem es u m Verpflegungsra­
tionen für Soldaten und u m Quartiere während des Winters zu gehen scheint, bezieht sich 
nicht auf alexandrinische Verhältnisse. 

115 P. Pétrie I I I 20r. col.1-3. Verbesserter und vervollständigter Text mi t ausführlichem 
Kommentar bei M . - T H . L E N G E R , C E 29, 1954, 124-136 (SB 6, 9556). V g l . auch die Diskussi­
on bei L A U N E Y , a.O. ( A n m . 108) 701-703, und L E N G E R , C.Ord .Pto l . S.9. 

116 C.Ord.Ptol . 5-10 mi t den Erläuterungen der Herausgeberin und umfangreichen Li te ­
raturangaben. V g l . auch dies., C E 27, 1952, bes. 233-246. Die Datierung der einzelnen A k ­
tenstücke ist nunmehr nach E. G R Z Y B E K , D U calendrier macédonien au calendrier ptolé-
maïque, 1990, 124-134 u. 184 f. Tab. I l l u . IV, zu berichtigen. 
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ο ί κ η μ α ) 30, fü r d e n u n t e r d e m B e g r i f f περίβολος zusammengefaß ten H o f r a u m e i n ­

sch l i eß l i ch der besonders w i c h t i g e n S ta l lungen 1 1 7 60 D r . p r o M o n a t zahlen. 1 1 8 E i n e 

solche Rege lung m u ß t e i n der Praxis z u zah l r e i chen Re ibe re i en f ü h r e n , sei es daß 

die E i n q u a r t i e r t e n das ganze A n w e s e n i n Beschlag n a h m e n u n d d e n b i she r igen E i ­

g e n t ü m e r ve r t r i eben 1 1 9 oder daß dieser seine ungebe tenen Gäste be i erster s ich b i e ­

t ender Ge legenhe i t l o s z u w e r d e n suchte.1 2 0 W e m berei ts e i n Q u a r t i e r zugewiesen 

117 Der Verlust der Stallgebäude w i r d i n P.Ent. 11 Z . 2 besonders hervorgehoben, und i n 
P. Ent. 14 scheint es überhaupt nur u m die Rückübereignung des Pferdestalls zu gehen. 

118 Zur weitreichenden Bedeutung von οίκημα H U S S O N , a. O . ( A n m . 34) 183-185, zu περί­
βολος M . - T H . L E N G E R , C E 27, 1952, 241; H U S S O N , a.O. 256 u . A n m . 4. 

119 So beklagt sich ein unbekannter Petent beim K ö n i g darüber, daß Angehörige der Ka­
vallerie sein ganzes Haus beschlagnahmt hätten: P. Sorb. 13,3: ούτοι ολην μου την οικίαν 
παρελόμενοι εχουσιν, εμε δ' έγβεβλήκασιν. Z u Streitigkeiten zwischen Quartiergeber und E in ­
quartiertem auch B G U 1247. 

120 Eine solche Situation hat O. G U É R A U D als Hin te rgrund der Eingabe P. Ent. 12 (vgl. 
auch L E N G E R , C.Ord .Pto l . 242 N r . 19) vermutet, i n der sich ein gewisser Bithys, der seine 
Zugehörigkeit zum M i l i t ä r ausdrücklich hervorhebt, darüber beschwert, daß ein gewisser 
Hellanikos, ungeachtet der Tatsache, daß Stathmos und Kleros v o m K ö n i g zugewiesen wor­
den waren (Z. 2 f. σοϋ γαρ φόντος ήμ[ΐ]γ, βασιλεΰ, σταθμόν μετά των κλήρων), «damit uns von 
niemand Unrecht geschieht und w i r keine Miete zahlen müssen», gewaltsam i n sein Haus 
eingedrungen sei, die Hofmauer niedergerissen und sich dort eingenistet habe (Z. 3 
είσ[β]ιασάμενος εις τήν οικίαν βίαι καί κανελών τόν τή[ς αύ]λής τ[ο]ΐχον είσώικισται). D u r c h 
diese Hofmauer aber war, wie der gleich als nächster hier anzuführende Fall bestätigen 
w i r d , das Anwesen gemäß dem oben erwähnten Erlaß Ptolemaios' I L geteilt worden. Dies 
ergibt sich auch aus der subskribierten Anweisung zur Beilegung dieses Streitfalls, nämlich 
den beiden Kontrahenten ihren A n t e i l gemäß dem königlichen Prostagma zuzuweisen (Z. 
9 παράδειξον αϋτ[οΐς] τα μέρη κατά τό πρόσταγμα). Wahrscheinlicher ist allerdings die von 
L A U N E Y , a.O. ( A n m . 108) 703f., vorgeschlagene Erklärung, daß es sich bei beiden Kont ra ­
henten u m Kleruchen gehandelt habe, denen Haus, H o f und Nebengebäude (vielleicht aus 
königlichem Besitz) jeweils zur Hälfte zugewiesen worden waren (zu einem in Gewalttätig­
keiten ausartenden Streit u m ein Quartier vgl. auch U P Z 151). - I n P.Ent. 13 beschwert sich 
die W i t w e eines Kleruchen, daß ihr bisheriger Quartiergeber (σταθμοϋχος) sie daran zu h in ­
dern suche, die nach der Teilung des Anwesens bereits von ihrem M a n n begonnene Tren­
nungsmauer fertig zu bauen. Möglicherweise geht es auch i n B G U 1006 u m den Versuch, 
eine Kleruchenwitwe aus dem Haus zu bekommen. - Z u ungewöhnlichen M i t t e l n griffen 
die Besitzer einiger Häuser i n Krokodi lopol i s , die schon zu einem früheren Zei tpunkt E in ­
quartierung hatten aufnehmen müssen (Sei. Pap. I I 413 [ W I L C K E N , Chrestomathie 529 f. 
N r . 449]). Wie aus dem Memorandum eines Andronikos , der w o h l für die praktische Umset­
zung solcher Maßnahmen zuständig war, an den damaligen Strategen des Arsinoites A p h -
thonetos hervorgeht, hatten sie, als ihnen erneut eine zwangsweise Einweisung, diesmal 
von zivilen Funktionären (die Rede ist von έπιστάται, έργων), drohte, die Dächer ihrer H ä u ­
ser zerstört, die Eingänge vermauert und außerdem Altäre davor errichtet, u m ein gewaltsa­
mes Eindringen zu verhindern. D a aber akuter Mangel an Quartieren herrscht (Z. 13 έπεί 
στενοχωροϋμεν σταΰμ,οϊς), fordert Andronikos den Strategen auf, durch eine entsprechende 
Anweisung an einen untergeordneten Funktionär die widerspenstigen Hauseigentümer zu 
zwingen, «die Altäre an die passendsten und herausgehobensten Plätze auf die Dachterras­
sen zu verlegen» (μεταθεΐναι τους βωμούς έπί τους εύκαιροτάτους τόπους καί έπιφανεστά-
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worden war, durfte kein weiteres in Anspruch nehmen (C.Ord.Ptol . 6);121 ferner 
war es untersagt, den zugewiesenen Stathmos zu verkaufen oder auf andere Weise 
weiterzugeben oder zu beleihen (C.Ord.Ptol . 8 [August 276], zu C.Ord.Ptol . 7 
vgl. Anm.112).1 2 2 

I n einem Brief Ptolemaios' I L aus derselben Aktensammlung, die auch den be­
reits besprochenen Auszug aus dem Politikos Nomos von Alexandria enthält 
(P.Hai. 1 S.98-106 Z. 166-185 [C.Ord.Ptol . 24]; vgl. S.253 u . Anm.62) , w i r d den 
Soldaten gewalttätiges Vorgehen auf eigene Faust bei der Quartiernahme unter­
sagt. Sie sollen sich in Zukunft ihre Unterkünfte selbst errichten, ist dies nicht 
möglich, sollen ihnen die Oikonomen, die, wie auch die unten noch zu bespre­
chenden Briefe aus dem Zenonarchiv belegen, für diese Aufgaben zuständig wa­
ren, die unmittelbar benötigten Stathmoi zuweisen. Bei Verlegung oder vorüberge­
hender Abordnung sind sie i n renoviertem Zustand freizugeben. Es ist strikt ver­
boten, sie bis zu einer möglichen Rückkehr zu behalten und in der Zwischenzeit 
weiterzuvermieten oder zu versiegeln. Schließlich w i r d noch nachdrücklich dar­
auf hingewiesen, daß das D o r f Arsinoe i m Gau von Apollonopolis Magna grund­
sätzlich von allen Einquartierungslasten befreit ist.123 

Alle diese Reglementierungsversuche haben offenbar keine durchschlagende und 
anhaltende Wirkung gezeigt. Daß es auch in den ptolemäischen Außenbesitzungen 
über die durch die Einquartierung ohnehin schon bestehenden Belastungen hinaus 
zu Übergriffen durch garnisonierende Truppen kam, ergibt sich aus einem von der 
betroffenen Stadt Soloi i n Ki l ik i en als Teil eines sicherlich mehrere Schriftstücke 
enthaltenden Dossiers veröffentlichten Brief, von dem ein 12 Zeilen umfassendes 
Fragment erhalten ist. Als Verfasser dieses Schreibens hat C. B. W E L L E S einen ptole­
mäischen König , vermutlich Ptolemaios I V Philopator, angenommen.124 Der 
Adressat, w o h l der zuständige Provinzgouverneur, w i r d nach einer entsprechen­
den Beschwerde der Stadt beim König nachdrücklich zum Einschreiten aufgefor-

τους έπί των δωμάτων, vgl. HUSSON, a. Ο. [Anm. 34] 257), und zwar, wie er ausdrücklich hin­
zufügt, «damit wir den nunmehr eintreffenden Aufsehern über die Arbeiten (Quartier) zu­
weisen können» (Z. 16 f. όπως άν εχωμεν άποδιδόνοα εις τους νΰν παραγινομένους έπιστάτας 
έργων). Aphthonetos hat daraufhin eine Prüfung des Sachverhalts und erforderlichenfalls 
die Einleitung der nötigen Maßnahmen angeordnet. 

121 Darauf gründet sich auch die Klage eines ägyptischen Bauern (P. Ent . l l ) , der von ei­
nem Kleruchen gewaltsam aus seinem Haus verjagt worden war, obwohl dieser (wie sich 
aus den Resten der Z. 3 υπάρχοντος αύτώι περί τήν κώμην . .. αύτώι έν σταθ-μοδοσίαι, er­
gibt) im gleichen Dorf bereits ein anderes Quartier besaß. 

122 Die lapidare Begründung für alle diese Verfügungsverbote Z. 7 OL γαρ σ[ταθ]μοί ε[ΐσι] 
βασιλικοί, die sich bereits in einem zwei Jahre zuvor erlassenen und wohl mit ähnlichen Fra­
gen befaßten Prostagma Ptolemaios' I I . findet (C.Ord.Ptol. 1 Z. 4), sagt nichts über die Be­
sitzverhältnisse aus, da das alleinige Verfügungsrecht des Königs unterstrichen werden soll. 

123 Durchziehende Truppen sollen deswegen dort überhaupt nicht haltmachen oder, wenn 
dies nicht vermeidbar ist, selbst Notunterkünfte errichten. 

124 RC 30 (C.Ord.Ptol. 84), zum Verfasser S. 137f. 
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dert. Unter anderem war darüber Klage geführt worden, daß die Soldaten ohne 
Ordnung und Disz ip l in Quartier bezogen und sich dabei nicht nur i n der Vorstadt 
außerhalb der Mauern, sondern in der Stadt selbst festgesetzt hätten (Z. 4-6 υπό 
τών στρατιωτών ατάκτως κατεσκηνωκότων ου μόνον τήν εξω πάλιν, άλλα κα ι τήν 
εϊσω κατέχεσθαι), die, wie die Beschwerdeführer offenbar besonders betont hat­
ten, selbst zu Zeiten Alexanders von Einquartierung frei gewesen war. A m 
schlimmsten aber sei die Bedrückung durch irreguläre Einheiten (Z. 8 μάλιστα δέ 
υπό τών εξω τάξεων ένοχλεΐσθαι),125 die die meisten Gebäude (οικήματα) besetzt 
hätten. O b nach einem ungeschminkten Tadel am bisherigen Verhalten des Adres­
saten konkrete Anweisungen gefolgt sind, läßt sich nicht mehr sagen. Angesichts 
solcher Vorkommnisse ist es leicht verständlich, daß in einem Ehrenbeschluß des 
attischen Demos Rhamnous für den athenischen Strategen Epichares am Beginn 
des Chremonideischen Krieges neben zahlreichen sonstigen Verdiensten des Ge­
ehrten hervorgehoben w i r d , daß er für die Errichtung eigener Unterkünfte für die 
ptolemäischen Hilfstruppen gesorgt und so die Bürger (und möglicherweise eine 
weitere Gruppe ansässiger Nichtbürger) vor Einquartierung bewahrt habe (Z. 23-
26: παρεσκεύασε δέ κ α ι τοις παρά Πατρόκλου - der ptolemäische Stratege und Flot­
tenkommandant - [πα]ραγενομένοις [στρα]τιώταις επί τήν βοήθειαν κα ι στέγα[ς], 
δπως εχωσιν ί κανάς . . . ούθένα ποήσας εν έπισταθμείαιτών πολιτών ουδέ τών [ — ] . 1 2 6 

Weitere verstreute Zeugnisse für die Einquartierung von Soldaten in Privat­
häusern hier aufzuzählen und i m einzelnen zu besprechen, ist unnötig. Daß 
dies auch in Griechenland zumindest i m Kriegsfall selbstverständliche Praxis 
war, zeigen eher beiläufige Bemerkungen des Polybios, so etwa bei den sich an­
bahnenden Auseinandersetzungen zwischen Kreisen des makedonischen Hofes 
und der Führung des Achäischen Bundes u m Einfluß auf den jungen König 
Philipp V. während der militärischen Operationen in Elis i m Winter 219/18 i m 
sog. Bundesgenossenkrieg, als von einem Ratgeber Philipps aufgewiegelte make­
donische Soldaten die achäischen Einheiten u.a. auch dadurch zu demütigen 
suchten, daß sie sie aus ihren bereits bezogenen Quartieren verjagten (4,76,4 
έκβαλεΐν εκ τών σταθμών άεί τους προκατέχοντας τών 'Αχαιών καταλύσεις). 
Nach der Beendigung der Revolte des Achaios und der Eroberung der Zitadelle 
von Sardes vermutlich i m Herbst bzw. Winteranfang 214127 ermäßigte A n t i o -

125 Zu diesen irregulären Einheiten in den hellenistischen Armeen vgl. neben dem Kom­
mentar von WELLES, a.O.S. 138, M.HOLLEAUX, Études d'épigraphie et d'histoire grecques 
I I I , 1942, 1-14, und LAUNEY, a.O. (Anm.108) 698. 788, zum Troß bzw. den Nichtkombat­
tanten J. u. L. ROBERT, Fouilles d'Amyzon en Carie I , 1983, 139 Anm.5. 

126 B . C H . PETRAKOS, A D 22, 1967, 38-52 (SEG 24, 154), mit den Bemerkungen von 
J .U.L.ROBERT, BE 1968, 247; vgl. H . H E I N E N , Untersuchungen zur hellenistischen Ge­
schichte des 3.Jahrhunderts v. Chr., 1972, 152-159, zuletzt mit einem wichtigen Beitrag zu 
Lesung und Verständnis von Z. 9 D.KNOEPFLER, BCH 117, 1993, 327-341. 

127 Zur Revision der bisherigen Chronologie P H . GAUTHIER, Nouvelles Inscriptions de 
Sardes I I , 1989, 15-19. 
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chos I I I . , nachdem er schon in einem vorangegangenen Schreiben vom März 213 
der schwer zerstörten und ausgeplünderten Stadt (Polyb. 7,18,9f.) Hi l fe und Er­
leichterungen zugesagt hatte,128 i n einem weiteren Brief i m Sommer des gleichen 
Jahres denjenigen Bewohnern, denen Quartierlasten auferlegt worden waren, 
diese insoweit, als nunmehr statt wie bisher die Hälfte (wie es auch i n dem 
oben besprochenen Prostagma Ptolemaios' I L vorgesehen war) nur noch ein 
Dr i t t e l ihres Hauses für die i n Sardes stationierten Truppen beschlagnahmt wer­
den durfte.129 

Das militärische Eingreifen Roms i m griechischen Osten führte auch auf diesem 
Gebiet zu besonderen Exzessen.130 Charakteristisch dafür sind die Vorfälle i n Pho-
kaia während des Krieges gegen Antiochos I I I . , als es i m Winter 191/90 wegen der 
schlechten Versorgungslage und der zusätzlichen Bedrückung durch die dort i m 
Quartier liegenden römischen Flottensoldaten zu Unruhen kam (Polyb. 21,6,1; 
Liv. 37,9). Besonders schlimm erging es dann nach dem 1. Mithradateskrieg den 
kleinasiatischen Städten, wobei nach Plutarch (Sulla 25,2) ganze Familienvermö­
gen allein durch die Quartierlasten ruiniert wurden, mußten doch die Quartierge­
ber die bei ihnen logierenden Soldaten der sullanischen Armee zuzüglich etwaiger 
von diesen eingeladener Freunde nicht nur verpflegen, sondern ihnen auch enorme 
Tagegelder zahlen, die sich bei einfachen Soldaten auf vier Tetradrachmen, bei Of­
fizieren, denen darüber hinaus auch Zivilkleider zu stellen waren, auf 50 Dr. belie­
fen. 

Aufnahme und Bewirtung von Staatsgästen auf private Kosten werden in Eh­
renbeschlüssen dieser Zeit wiederholt unter den Leistungen genannt, die der Ge­
ehrte für seine Heimatstadt und seine Mitbürger erbracht hatte. So w i r d i m Eh­
rendekret der Kolophonier für Menippos i n der Aufzählung von dessen außer­
ordentlichen Verdiensten auch angeführt, daß er, während des Ar is tonikos-Krie-
ges erneut zum Strategen έπί των δπλων gewählt, neben weiteren erheblichen 
materiellen Aufwendungen die i n der Stadt anwesenden Römer selbst aufgenom-

128 GAUTHIER, a. Ο. 13-45 Nr. 1, mit ausführlichem Kommentar. 
129 GAUTHIER, a. Ο. 81-111 Nr. 3. Das Verständnis der einschlägigen Textpartie Z. 6-8 και 

εις τους κατασταϋμευομένους δέ παρ' ύμιν συνχωροϋμεν λαμβάνεσθαι ών έχετε οικιών αντί 
των ημίσεων τα τρίτα μέρη, hat D.KNOEPFLER, Mus.Helv. 50, 1993, 34 f., geklärt und sie mit 
«quant à ceux qui, chez vous, sont soumis à l'obligation d'héberger la troupe, nous accor­
dons qu'il leur soit pris (seulement) le tiers, au lieu de la moitié, des maisons que vous avez 
en propriété», richtig übersetzt (zustimmend P H . GAUTHIER, BE 1993, 493). - Schon in sei­
nem Brief vom März 213 hatte Antiochos das von den Soldaten für ihren eigenen Gebrauch 
requirierte Gymnasium wieder freigegeben (dazu GAUTHIER, a. O. 36-39). Zur Aufzeich­
nung dieser Dokumente «auf der Parastas des Tempels im Metroon» (S. 47 Nr. 2 Α Ζ. 4 f.) 
KNOEPFLER, a.O. 26-38. 

130 Bezeichnenderweise wird in Kos im 1. Jh. der Erwerber des Priestertums des Herakles 
Kallinikos έπί τηι άγοραο και έπί λιμένι u. a. von der Verpflichtung zur Aufnahme von Rö­
mern befreit (Iscrizioni di Cos ED 180 Ζ. 16ff. ατε[λ]ής δέ έστω . . . και ύ[πο]δοχας 
'Ρωμαίων). 
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men und so seinen Mitbürgern eine Einquartierung in ihre Häuser erspart 
habe.131 Ferner habe er mehrfach Q.Mucius Scaevola, Prätor der Provinz Asia 
von 120/19, mitsamt dessen Quästor und Mil i tär t r ibunen beherbergt (col. I I Ζ . 
42-AA u. S. 98 f.) und der Stadt die ihm gezahlte Aufwandsentschädigung zurück­
überwiesen (col. I I Ζ . 45 f. τας παρά της πόλεως διδομένας δαπανάς άναπέμψας 
τήι πόλει). Diesem eindeutigen Zeugnis für eine, von Menippos großzügigerwei­
se nicht i n Anspruch genommene, Aufwandsentschädigung, die i n solchen Fäl­
len i n Kolophon aus öffentlichen Mi t t e ln erstattet wurde, entspricht möglicher­
weise in anderen Fällen der betonte Hinweis, der Geehrte habe sämtliche K o ­
sten, die für den Aufenthalt von Staatsgästen entstanden seien, aus seiner Privat­
schatulle bestritten.132 

Erleichterungen bei oder vollständiger Dispens von Einquartierungslasten 
konnten verbündeten oder i m Machtbereich des jeweiligen Herrschers befindli­
chen Städten, Heil igtümern und ihren Besitzungen,133 wichtigen oder beson-

131 L. U.J.ROBERT, Claros I.Décrets hellénistiques, 1989, 65 col. I I Ζ. 10-12 τους τε παρα-
γι,γνομένους εις τήν πόλιν 'Ρωμαίων αυτός εξεδέχετο τας των πολιτών οικίας άνεπισταθμεύτους 
ποιών, dazu der Kommentar S. 91 f. 

132 So im Ehrendekret der makedonischen Stadt Morrylos für ihren Bürger Alketas, in 
dem am Anfang des erhaltenen Textes von aufwendigen Quartierlasten die Rede ist, die 
der Geehrte neben seinen sonstigen, im folgenden aufgezählten Verdiensten aus eigenen 
Mitteln finanziert habe (M. B.HATZOPOULOS - L . D . L O U K O P O U L O U , Morrylos, cité de la 
Crestonie, 1989, 42 Z. 1-6; zur unsicheren Datierung die Diskussion der Herausgeber 49-
56). Vgl. ferner den Ehrenbeschluß der Synedroi und des Demos von Messene für Aristo-
kies, den Grammateus der Synedroi: A D . W I L H E L M , ÖJh. 17, 1914, 5 Z. 31 f. υποδεχόμενος 
δέ και άγουμένους και των άλλων 'Ρωμαίων και πλείονας τίθεται τάς ίδιας δαπανάς εις τα τας 
πόλεος συμφέροντα, und zu dieser Stelle speziell 46 f. Die Inschrift ist von W I L H E L M (a. O. 
71-103) nach ausführlicher Diskussion an das Ende des 2. oder den Anfang des l.Jh.s da­
tiert worden. Der Versuch von A . G I O V A N N I N I , Rome et la circulation monétaire en Grèce 
au Ile siècle avant Jésus-Christ, 1978, 115-122, sie erneut (vgl. W. KOLBE, IG V 1 p. 285) 
der Statthalterschaft des P.Memmius Regulus über Makedonien, Achaia und Mösien (35-
44 n. Chr.) zuzuweisen, kann nicht überzeugen (vgl. L .MIGEOTTE, BCH 109, 1985, 605 mit 
Anm.25). Die beiden Brüder Numerius und Marcus Cloatius hatten als Proxenoi und Euer-
getai von Gytheion neben weiterem sonstigen Entgegenkommen im Rahmen der Vorberei­
tung der Aktionen des M. Antonius (Creticus) gegen die Piraten 73/72 gravierende Anforde­
rungen der römischen Seite an die Stadt dank ihrer guten persönlichen Beziehungen zu den 
maßgeblichen römischen Offizieren abgewendet und dabei letztere auch auf eigene Kosten 
aufgenommen (MIGEOTTE, a. O. [Anm. 94] 90-96 Nr. 24 Z. 17 και ΰπεδέξαντο τοις ιδίοις δα-
πανήμασι, vgl. auch Z. 21 f.). 

133 Ein frühes Beispiel für dieses hier nicht weiter relevante Phänomen ergibt sich aus ei­
ner Bürgerrechtsverleihung der Ephesier an einen Akarnanen (I.Ephesos 1449 [Syll.3 353]), 
offenbar einen Offizier in der Armee des im Auftrag des Königs Lysimachos 302/01 in 
Kleinasien operierenden Strategen Prepelaos. Dieser hatte eine ephesische Gesandtschaft 
unterstützt, die sich bei Prepelaos erfolgreich um die Befreiung von Einquartierung für die 
im Besitz des Artemistempels befindlichen Gebäude und um einen Steuererlaß für die wirt­
schaftlichen Aktivitäten des Heiligtums bemüht hatte (zur richtigen Erklärung der einschlä-
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ders förderungswürdigen Bevölkerungsgruppen, mächtigen Funktionären und 
schließlich auch bei besonderen Verdiensten oder entsprechender Protektion 
einzelnen Bürgern gewährt werden.134 Bevor die Thasier sich bereit erklärten, 
mi t Philipp V. von Makedonien ein Bündnis zu schließen und i hm ihre Stadt 
zu öffnen, ließen sie sich von seinem Strategen Metrodoros i m Namen des K ö ­
nigs neben dem Erhalt ihrer internen Unabhängigkeit Freiheit von Besatzung, 
Einquartierung und Tributzahlungen zusichern (Polyb. 15,24,3 συνχωρεΐν τον 
βασιλέα Θασίους άφρουρήτους, αφορολόγητους, άνεπι,σταθμεύτους, νόμοις 
χρήσθαι τοις ιδίοις), was Philipp nicht daran hinderte, Thasos bei seinen Opera­
tionen in der Ägäis 202 zu überfallen und die Bewohner zu versklaven. 

Antiochos I I I . , von dessen Maßnahmen zur Erleichterung der Situation von Sar­
des nach der endgültigen Niederschlagung des Achaios-Aufstandes gerade zu 
sprechen war, hat mehrfach die begehrte Befreiung von Einquartierung, teilweise 
als Bestätigung alter Privilegien, gewährt. So wurde der karischen Stadt Herakleia 
am Latmos nach ihrem Übergang unter seleukidische Herrschaft (zwischen 
Herbst 196 und 193) die weitere Gült igkeit der bereits zu einem früheren Zeit­
punkt von einem Seleukidenherrscher konzedierten άνεπισταθμεία neben weite­
ren Hi l f s - und Fördermaßnahmen zunächst durch den Statthalter Zeuxis zugesagt 
und anschließend durch den König selbst bestätigt.135 E in Brief Antiochos ' I I I . an 
die i m Bergland des Latmos gelegene Kleinstadt A m y z o n vom M a i 203 sicherte 

gigen Partie Z. 4 υπέρ τοϋ σταθμοϋ τοϋ ίεροϋ - eine exakte Parallele ist P. Cairo Zen. 
59341[b],4, dazu und zu einem weiteren Beispiel s. unten - ROBERT, a. O. [Anm. 108] 79-
83). Vgl. ferner die Gewährung von Asylie für das Heiligtum des Zeus von Baitokaike und 
der Anepistathmie für das ihm mit allen Besitzungen und Einkünften übereignete Dorf (Z. 
13 και είναι rò μέν ιερόν ασυλον, την δέ κώμη ν άνεπίσταθμον) durch einen König Antiochos 
(IGLS 4028 Β u. C mit umfangreichem Kommentar von J . -R .REY COQUAIS [RC 70; OGIS 
262]); die seit den Überlegungen von H . SEYRIG allgemein akzeptierte Zuweisung an Antio­
chos I . oder I L ist von K.J.RIGSBY, TAPhA 110, 1980, 248-254, wieder in Frage gestellt 
worden, der die Zugehörigkeit des Tempels zum Territorium von Arados und damit jede 
Verbindung mit dem Schicksal der Stadt und ihres Verhältnisses zu den Seleukiden bestrei­
tet und deswegen eher zu der alten Datierung an das Ende des 2./Anfang des l.Jh.s tendiert 
(so auch A. BARONI, in: B. V I R G I L I O [Hrsgb.], Studi ellenistici I , 1984, 135-167). Vgl. ferner 
S.277 u. Anm. 136 u. 137. - Korrekturzusatz: Der BE 1994, 633 von D.FEISSEL und 
P . -L .GATIER angezeigte Aufsatz von D.FEISSEL, Syria 70, 1993, 13-26, zu den Privilegien 
des Heiligtums von Baitokaike war mir nicht erreichbar. 

134 Eine vollständige Dokumentation ist hier ebensowenig wie im vorangehenden Ab­
schnitt geplant. Vielmehr sollen nur einige Beispiele herausgegriffen werden. 

135 M . W Ö R R L E , Chiron 18, 1988, 421-476 (SEG 37, 859), hat die erhaltenen Partien des 
Briefes des Zeuxis und des in der inschriftlichen Publikation durch die Stadt vorangestell­
ten königlichen Schreibens veröffentlicht und umfassend kommentiert. Angesichts einer all­
gemeinen, aus Kriegen und Katastrophen resultierenden Notlage hatten die Gesandten von 
Herakleia Zeuxis u. a. um eine Erneuerung der schon früher gewährten Befreiung von Ein­
quartierungslasten gebeten, wozu der König nachträglich pauschal seine Zustimmung gab: 
S. 422 Ν Ι Ζ. 9 τά τε υπό Ζεύξιδος συνχωρηθέντα ύμϊν κυροΰμεν. 
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ihr den Fortbestand der während der ptolemäischen Herrschaft gewährten Ver­
günstigungen, darunter w o h l auch die Befreiung von Einquartierung, zu,136 und 
Zeuxis verbot i n etwa zur gleichen Zeit auf Anweisung des Königs den Soldaten, 
in Labraunda zu kampieren und sich selbst und ihre (Reit- und Zug-)tiere auf 
dem Gelände des Zeustempels bzw. in den dortigen Gebäuden einzuquartieren.137 

Schließlich ist, nach einem überzeugenden Vorschlag von M . L A U N E Y , ebenfalls un­
ter Antiochos I I I . einer durch Kriegsfolgen in schwere Bedrängnis geratenen l y d i -
schen Stadt neben umfänglichen sonstigen Hilfsmaßnahmen auch die Anepistath-
mie zugesagt worden.138 Diese relativ hohe Zahl einschlägiger Fälle (zu denen 
noch die gleich zu erwähnende Privilegierung des zu Antiochos übergelaufenen 
ptolemäischen Strategen Ptolemaios hinzukommt) unterstützt die auch von 
M . W Ö R R L E favorisierte Zuweisung des von i hm edierten Fragments eines helleni-

136 J. U.L.ROBERT, Fouilles d'Amyzon en Carie I , 1983, 132-138 Nr.9 (RC 38), hier in 
der allgemein gehaltenen Formulierung Z. 11 και μη-θενί έπιτρέπωσιν έ]νοχλεΐν ύμας (nach 
der Textwiederherstellung durch A D . W I L H E L M , der als Subjekt οι έπί των τόπων στρατηγοί 
ergänzt hat: Akademieschriften zur griechischen Inschriftenkunde I I , 39-56, zu dieser Stel­
le 48 f., zu ένοχλεΐν 49), die alle Formen von Bedrückung, besonders durch das Militär, ein­
schließt. Ergänzt werden diese Zusicherungen durch einen weiteren Brief des Antiochos an 
seine Truppen ebd. 138-141 Nr. 10 (RC 39), der speziell den Schutz des Artemistempels 
von Amyzon betraf (und in enger Beziehung zu dem gleich noch zu nennenden Brief des 
Zeuxis zu sehen ist), sowie durch ein Schreiben, vermutlich wiederum des Zeuxis, von dem 
W . M . L E A K E jedoch nur kurze Partien von fünf vermutlich nicht einmal aufeinander folgen­
den Zeilen abgeschrieben hat (ebd. 141 f. Nr. 11 [RC 40]). 

137 I . Labraunda I I 46 mit dem Kommentar des Herausgebers J. CRAMPA und den Bemer­
kungen von J.U.L.ROBERT, a.O. 139f. Als Absender dieses Briefes wird allgemein Zeuxis 
angenommen. A m Ende von Z. 8 bzw. Anfang von Z. 9 hat CRAMPA (μήτε καταλύετε) . . . 
έν τοϊ[ς ίεροϊς οϊκ?]οις, J. PouiLLOUx (dem auch die ROBERTS gefolgt sind) hingegen τόπ]οις 
vorgeschlagen. Sachlich dürfte dies keinen großen Unterschied machen, da die Soldaten na­
türlich weniger daran interessiert waren, auf dem Tempelgelände zu biwakieren, als viel­
mehr in den zum Tempelkomplex gehörenden Gebäuden Unterkunft zu finden, wie sich 
auch aus dem Verbot, Tiere έν τοις πυλώσι bzw. èv ταϊς στο[αΐς einzustellen, ergibt (vgl. 
auch Anm. 133). 

138 I . Sardis 2 Z. 19-21 (zitiert nach dem verbesserten Text bei GAUTHIER, a. O. 
[Anm. 127] 172) εϊν[αι] δέ αυτούς ά[φ]ρουρήτ[ους καθώς και το Ι πρ]ότερον ήσαν, είν[α]ι δέ 
αυτούς και, άν[επιστα{>μεύ]τους και άλητου[ρ]γήτους, wobei die Ergänzung von άνεπισταθ-
μεύτους (statt ανενόχλητους bei W Η . B U C K L E R und D . M . R O B I N S O N ) durch LAUNEY, a.O. 
(Anm. 108) 697 f., noch dadurch an Wahrscheinlichkeit gewinnt, daß [έν]οχλεΐσίΚχι die un­
mittelbar vorangehende Bestimmung beschließt (vgl. auch die oben im Text zitierte ganz 
parallele Formulierung des Polybios im Fall der Thasier). Daß es sich bei den Z. 1 f. genann­
ten Königen Άντιό[χωι και — ] nur um Antiochos I I I . und seinen gleichnamigen Sohn und 
Mitregenten handeln kann, haben E.BICKERMAN, Studies in Jewish and Christian History I I , 
1980, 83 Anm. 197 (zuerst erschienen in REJ 100, 1935), und L.ROBERT, Nouvelles Inscrip­
tions de Sardes, 1964, 19-21, gezeigt; die bereits von BUCKLER und ROBINSON verneinte, von 
ROBERT noch einmal diskutierte Möglichkeit, daß es sich bei der in diesem, nicht bestimm­
baren, Dokument begünstigten Stadt um Sardes handeln könnte, hat GAUTHIER, a. O. 171-
178, nunmehr definitiv ausgeschlossen. 
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stischen Königsbriefs an das lykische Telmessos, i n dem der Stadt, neben der per­
manenten Befreiung von der Lieferung von Grünfutter und Spreu für die Kavalle­
rie, die Einquartierung für die nächsten zehn Jahre ganz erlassen w i r d (nach A b ­
lauf dieser Frist sind Quartiere je nach Bedarf zur Verfügung zu stellen), ebenfalls 
an Antiochos I I I . 1 3 9 

Nach seinem Über t r i t t auf die seleukidische Seite, vermutlich erst kurz vor dem 
Ausbruch des sog. 5. Syrischen Krieges, ließ sich Ptolemaios, Sohn des Thraseas,140 

«Stratege und Oberpriester i n Koilesyrien und Phönizien» (στρατηγός κα ι άρχιε-
ρεΰς Συρίας Κοιλίας κ α ι Φοινικιάς), wie er sich selbst i n einer späteren Weihung 
an Hermes, Herakles und den <Großkönig> Antiochos i m kilikischen Soloi titulier­
te (OGIS 230), für seine in Palästina in der Nähe des antiken Skythopolis gelege­
nen Dörfer von Antiochos I I I . besonderen Schutz, darunter auch die Befreiung 
von der Verpflichtung, für dort durchziehende Soldaten und Funktionäre Quar­
tier bereitzustellen, zusichern.141 Große Wirkung scheint die entsprechende könig-

139 Chiron 9, 1979, 83 (SEG 29, 1516) Z. 4-6 της έπισταθμείας μέχρι μεν ετών δέκα οΰθείς 
ημάς παρενοχλήσει, μετά δέ ταϋτα έπιδέξεσθε κατά τάς αναγκαίας χρείας, dazu die ausführli­
chen Erläuterungen von WÖRRLE zum Verfasser des Briefes (Antiochos I I I . oder allenfalls 
Eumenes II.) und zu den oben im Text genannten Erleichterungen mit Hinweis auf den pto-
lemäischen Ursprung des hier greifbar werdenden Besteuerungssystems (a.O. 84-91). 
J. u. L. ROBERT, BE 1980, 484, haben dieses Schreiben eher einem auf königliche Anweisung 
(sie denken dabei an Eumenes II.) handelnden Funktionär zuweisen wollen (was für den 
vorliegenden Zusammenhang keinen Unterschied macht). Warum es jedoch nicht an Tel­
messos, sondern, wie sie annehmen, an einen in den Bergen gelegenen Außenposten gerich­
tet gewesen sein soll, ist nicht einzusehen. 

140 Im Gegensatz zu der bisher gängigen Meinung, er sei im Verlauf des 4. Syrischen Krie­
ges zusammen mit dem damaligen ptolemäischen Strategen von Syrien und Phönizien Theo-
dotos schon im Sommer 219 zu Antiochos I I I . abgefallen, sprechen sich W. Huss, Untersu­
chungen zur Außenpolitik Ptolemaios' IV , 1976, 61 Anm.258, und R.S .BAGNALL, The Ad­
ministration of Ptolemaic Possessions outside Egypt, 1976, 15 Anm.23, für einen späteren 
Zeitpunkt (in jedem Fall erst nach der Schlacht bei Raphia 217) aus. 

141 Der zwischen Ptolemaios und dem König bzw. dem König und den zuständigen 
Funktionären in dieser Angelegenheit geführte, aus acht Einzelstücken bestehende Brief­
wechsel, dessen inschriftliche Aufzeichnung in den betroffenen Dörfern Antiochos in ei­
nem vorangestellten Schreiben an Ptolemaios befahl (Z. 1—4), ist hier ebensowenig im ein­
zelnen zu besprechen wie mehr oder weniger spekulative Wiederherstellungsversuche nicht 
erhaltener Textpartien. Zu der Erstveröffentlichung durch Y . H . L A N D A U , Israel Expl. Journ. 
16, 1966, 54-70, haben J.u.L.ROBERT, BE 1970, 627, wichtige Erläuterungen und Textver­
besserungen beigesteuert. Sie sind berücksichtigt bei T H . FISCHER, ZPE 33, 1979, 131-138 
(SEG 29, 1613), der das gesamte Dossier mit Übersetzung erneut vorgelegt hat und durch 
Neulesungen der Jahresangaben der Seleukidenära in den datierten Stücken den ganzen Vor­
gang in die Zeit nach der Beendigung der militärischen Operationen in Palästina herabda­
tiert hat. Die hier entscheidende Stelle findet sich in dem zweiten der vom König bewillig­
ten Gesuche Z. 23 f. εις τάς ύπ[αρχ]ούσας μοι κώ[μ]ας [έγ] κτήσει και εις [τ]ό πα[τ]ρικόν και 
εις [ά]ς αν προ[σ]έταξας καταγράψ[αι Ι μη]θενί έξουσίαν είναι έπισταθ[μ]εύειν κατά 
μ[ηδε]μίαν [π]αρεύρεσιν. Daß es sich bei den εις το πατρικόν bzw. έν πατρικοΐς vergebenen 
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liehe Anweisung zunächst nicht gehabt zu haben, denn auf die Beschwerde des 
Ptolemaios mußte Antiochos schon einige Jahre später durch Briefe an die zustän­
digen Funktionäre bzw. Truppenkommandeure das Verbot erneut einschärfen.142 

Neben hochrangigen Würdenträgern vom Zuschnitt des Ptolemaios konnten 
auch bestimmte Bevölkerungsgruppen und sogar Einzelpersonen unter den oben 
schon genannten Voraussetzungen in den Genuß der begehrten Anepistathmie 
kommen. E in vielzitiertes Beispiel für den letzteren Fall findet sich in der Korre­
spondenz des aus Kaunos in Karien stammenden, nach Ägypten ausgewanderten 
und dort um die Mi t t e des 3.Jh.s zu einem einflußreichen Mitarbeiter des mächti­
gen Dioiketen Apollonios avancierten Zenon.143 Sein Vetter Neon, Bürger der ka­
rischen Stadt Kalynda, der offenbar gerade Soldaten in sein Haus hatte aufnehmen 
müssen, bat Zenon über einen Mittelsmann, er möge sich dafür einsetzen, daß 
das bereits Neons Vater verliehene Vorrecht auf Befreiung von Einquartierung so­
wie von der Leistung von Futterlieferungen (χόρτος und γράστις) für die Kavalle­
rie, das nach dessen Tode als erloschen angesehen wurde, auch auf den Sohn über­
tragen werde.144 Der sowohl i n dem Bit tbrief wie in dem Entwurf eines Schreibens 
des Zenon an einen nicht genannten Adressaten (vermutlich den Dioiketen A p o l ­
lonios), i n dem er sich für die Belange seines Vetters einsetzt,145 eigens betonte 
Umstand, daß neben dem für Karien zuständigen Oikonomos1 4 6 auch der Rat 

Besitzungen um uneingeschränktes Privateigentum handelt, hat M . HATZOPOULOS, Une do­
nation du roi Lysimaque, 1988, 29-35. 48f., entgegen der bisher vorherrschenden, von 
M. ROSTOVTZEFF begründeten Auffassung von einem prekären, von der Gnade des jeweili­
gen Herrschers abhängigen Status solcher Besitzungen zweifelsfrei nachgewiesen. 

142 Z. 29-33: Brief des Königs an einen Marsyas, in dem er unter Bezugnahme auf die Be­
schwerde des Ptolemaios, daß unter Mißachtung der ergangenen Anordnungen «die Mehr­
zahl der Durchreisenden in seinen Dörfern unter Anwendung von Gewalt Quartier nimmt 
und weitere zahlreiche gesetzlose Handlungen begeht» (πλείο[νας] των διοδε[υ]ομένων κατα-
λύειν τε μετά βίας έν ταίς κφμα[ις] αυτοί [καί] άλλα αδικήματα οΰκ ολίγα συντελεΐσθαι), eine 
Beendigung dieser Übergriffe und Bestrafung der Schuldigen mit dem Zehnfachen des ange­
richteten Schadens befiehlt. Es folgen die Anweisungen für Abschriften an weitere Adressa­
ten, darunter vielleicht, wie schon oben vermutet, die Z. 16 als Phrurarchen bezeichneten lo­
kalen Kommandeure, und eine kurze Benachrichtigung an (den Dioiketen?) Heliodor. 

143 Zu Zenon und seinen karischen Verbindungen M. WÖRRLE, Chiron 7, 1977, 63-65. 
144 P. Cairo Zen. 59341(b). Wie WÖRRLE, a.O. 88 f., erkannt hat, ist die Pflicht zur Liefe­

rung von χόρτος und γράστις (dazu a. O.Anm. 23) bzw. eine Ablösung in Geld prinzipiell 
von der Einquartierung getrennt. Was der Zusatz των (έξηκονθ)ημερισίων bedeutet (evtl. 
eine Beschränkung der Leistungspflicht auf 60 Tage), ist nicht zu klären. 

145 P. Cairo Zen. 59341(c). Ob Zenon mit diesem Brief an Apollonios (sofern er als Emp­
fänger gedacht war und eine bereinigte Fassung tatsächlich auf den Weg gebracht wurde) so­
zusagen den korrekten Instanzenweg einhielt, ist wohl eine den damaligen Verhältnissen 
nicht angemessene Frage (vgl. BAGNALI., a.O. [Anm. 140] 100-102). 

146 Zu den Oikonomoi in Ägypten und in den ptolemäischen Außenbesitzungen 
M.WÖRRLE, Chiron 7, 1977, 52-62, und (speziell für Karien) BAGNALL, a.O. (Anm. 140) 
101 f. 
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und die Volksversammlung von Kalynda von einer solchen Freistellung zu infor­
mieren waren, zeigt, daß die städtischen Selbstverwaltungsorgane für die Vertei­
lung der in ihrer Stadt stationierten Soldaten auf die einzelnen Häuser zuständig 
waren, daß sie jedoch auf Weisung hochrangiger Funktionäre, hier des für Karien 
zuständigen und generell mi t solchen organisatorischen Aufgaben befaßten O i k o -
nomos, einzelne Bürger davon ausnehmen mußten. Die M i t w i r k u n g städtischer 
Organe bei der Quartierzuweisung erklärt auch, daß die Städte selbst besonders 
verdiente Mitbürger von dieser «très gênante obligation»147 ausnehmen oder dies 
als besondere Vergünstigung in Aussicht stellen konnten. So hat der Demos der 
thrakischen Stadt Mesembria den A r z t Glaukias für Verdienste, deren Aufzäh­
lung mi t dem Anfang der für ihn gesetzten Ehreninschrift verlorengegangen ist, 
nicht nur durch ein auf einem vergoldeten Schild gemaltes Porträt (εικών ένοπ­
λος) ausgezeichnet, sondern i hm neben Befreiung von Steuern und Liturgien 
auch die Anepistathmie, und zwar ausdrücklich für seinen gesamten Besitz, zuge­
standen,148 und das Gleiche haben die Pergamener, vermutlich in den Krisenjah­
ren zwischen 133 und 125, für ihren Mitbürger Metrodoros für seine, von ihnen 
ausführlich gewürdigten Leistungen während seiner Gymnasiarchie zusammen 
mit reichen sonstigen Ehrungen und Vorrechten beschlossen.149 Als Kaufanreiz 
für die Priesterstelle des Dionysos Bambyleios in Skepsis i n der Troas wurde so­
w o h l dem zukünftigen Priester wie dem Neokoros (Z. 6 f.), wiederum i m Rah­
men eines Bündels von weiteren Privilegien, neben der Freistellung vom Gar­
nisonsdienst ([φυ]λα[κή, nach der Ergänzung von J. u. L . R O B E R T ) und - wie üb­
l ich - von der Feldzugspflicht (σ]τρατεία),150 auch Befreiung von der Kopfsteuer 
(επικεφάλειον) und von σταθμός (sowie von weiteren, wegen der Textverluste 
nicht mehr benennbaren Verpflichtungen) zugesichert.151 

I n zwei der sich an den allgemeinen Amnestieerlaß vom A p r i l 118 anschließen­
den Prostagmata (so wie sie der Dorfschreiber von Kerkeosiris i m Faijum auf der 
Rückseite einer Grundstücksliste [P.Tebt. 62] kopiert hatte), durch die die nach 

147 J. U.L.ROBERT, BE 1980, 484. 
148 I . Bulg. 315, vermutlich 1 .Jh. Zur Kontroverse um das richtige Verständnis von είκών 

ένοπλος zwischen G.KLAFFENBACH und J .u .L.ROBERT vgl. zuletzt Philologus 107, 1963, 
156f. und BE 1964,283. 

149 H . H E P D I N G , MDAI(A) 32, 1907, 273-278 Nr. 10 Z. 38 (IGR IV 295, nur Z. 32-38), 
zur Datierung L.ROBERT, BCH 54, 1930, 338 Anm.2. 

150 Belege bei P. DEBORD, Aspects sociaux et économiques de la vie religieuse dans 
1'Anatolic gréco-romaine, 1982, 343 Anm. 171; für Kos nunmehr Iscrizioni di Cos ED 145 
Ζ. 5-8; ED 177 Ζ. 7f. jeweils Befreiung von στρατεία ϋπερόριος. Zur Befreiung vom Militär­
dienst grundsätzlich P H . GAUTHIER, Chiron 21, 1991, 55-59. 

151 Z .TAÇLIKLIOGLU - P.FRISCH, ZPE 17, 1975, 106-109 Nr.2 Z. 4 (2.Jh.?), vgl. J.u.L. 
ROBERT, BE 1976, 572 (SEG 26, 1334). Die Ergänzungsversuche in den Zeilen 4-6 durch 
F.SOKOLOWSKI, ZPE 22, 1976, 185-188, helfen nicht weiter. Zum Verkauf von Priesterstel­
len DEBORD, a.O. 63-71 (zu den Privilegierungen bes. 68-71); M . W Ö R R L E , Chiron 20, 
1990, 44-48. 
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Jahren des Bürgerkriegs und innerer Unruhen i m Lande herrschenden chaotischen 
Zustände beendet und eine Sanierung der Wirtschaft und Stabilisierung der Staats­
finanzen erreicht "werden sollten, hat Ptolemaios V I I I . Euergetes I L zusammen mi t 
seinen beiden Mitregentinnen, seiner Schwester Kleopatra I L und seiner Gatt in 
Kleopatra I I I . , für aus königlichem Besitz erworbene Häuser generell Befreiung 
von Einquartierung gewährt und darüber hinaus bestimmte einflußreiche Kreise 
bzw. für die wirtschaftliche Gesundung des Landes wichtige Produzenten,152 vor­
ausgesetzt, daß sie die fälligen Steuern entrichteten, insoweit begünstigt, als i n 
das von ihnen selbst bewohnte Haus keine Einquartierung gelegt werden durfte, 
von weiteren i n ihrem Besitz befindlichen Gebäuden allerdings, nach der offenbar 
noch immer gültigen Anweisung Ptolemaios' I L , die Hälfte zur Verfügung gestellt 
werden mußte.153 N i c h t ganz klar ist bedauerlicherweise der Fall der Söldner von 
Phanagoreia,154 die auf Beschluß von Rat und Volk 88/87 aufgrund ihrer langen 
Dienstzeit und treuen Pflichterfüllung in die Bürgerlisten eingetragen (Z. 3 έπολι-

152 Soldaten und Priester, Königsland bewirtschaftende Bauern, Weber von Leinen- und 
Wollstoffen, Züchter von Schweinen und Gänsen, Ölproduzenten, Imker und Bierbrauer -
in dieser Reihenfolge - sowie zwei weitere aufgrund von Textverlusten nicht mehr benenn­
bare Berufssparten (die Herausgeber von P.Tebt. I haben als Ergänzung der ersten Textlük-
ke in Z. 170 [άλιέα]ς erwogen). - Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch die Einga­
be der Priesterschaft der Isis von Abaton und Philai an Ptolemaios V I I I . und seine beiden 
Mitregentinnen (zwischen 124 und 116) mit der Bitte, von Parusieleistungen, zu denen die 
Bereitstellung von Quartieren gehörte, für die nach Philai reisenden Staatsfunktionäre so­
wie für deren Eskorten und sonstige Begleitung befreit zu 'werden und dies durch Errich­
tung einer Inschriftenstele dokumentieren zu dürfen, woraufhin eine entsprechende Anwei­
sung an den Gaustrategen der Thebais erging, die die Betroffenen zusammen mit ihrem Ge­
such und dem Antwortschreiben der Herrscherfamilie aufzeichnen ließen (C.Ord.Ptol. 
51-52 [OGIS 137-139]). 

153 C.Ord.Ptol. 53 (P.Tebt. 5) mit umfangreichen Literaturangaben. Z. 99-101: fortdau­
ernde Gültigkeit von Käufen aus königlichem Besitz, Befreiung der so erworbenen Häuser 
von Einquartierung; Z. 168-177: beschränkte Anepistathmie für den Anm. 152 aufgeführ­
ten Personenkreis; mit τους πυκόφους (sicher verschrieben aus ποκύφους <Wollweber>) και 
τανυφά[ντας πάντ]ας sollen vermutlich die Produzenten von Textilien aus Wolle und Lei­
nen erfaßt werden, wobei allerdings dieser, auch durch die Beschränkung der Pfändung ge­
schützte, Produktionszweig in Z. 238f. mit των λινύορων και, βυσσουργών και έριουφαντ[ών] 
deutlicher und vollständiger umschrieben wird (vgl. auch Z. 249 f.). Bei dem nur hier beleg­
ten τανυφάντης (das bei S.DARIS, Spoglio lessicale unter Hinweis auf P. Fouad Crawford 
V I I I angeführte Wort τανυφασία ist ein Phantom) könnte es sich ebenfalls um eine Ver-
schreibung handeln. Mit τους ύφορβούς και χηνοβο(σκούς) sind kaum Schweine- und Gän­
sehirten, sondern vielmehr die Halter dieser Tiere (sofern beides nicht ohnehin zusammen­
fiel) gemeint. Daß es sich hier nicht, wie die Herausgeber von P.Tebt. I in ihrem Kommen­
tar zu dieser Stelle (S. 48-50) vermuten, ausschließlich um staatliche Monopole handeln 
kann, hat PRÉAUX, a.O. (Anm. 113) 223 (vgl. auch 389. 391), zu Recht festgestellt. Weitere 
Teilabschriften dieser Erlasse C.Ord.Ptol. 53 bis, 53 ter; vgl. auch 54 u. 55. 

154 J .VINOGRADOV - M . W Ö R R L E , Chiron 22, 1992, 159-170 (dazu P H . GAUTHIER, BE 
1993, 377). 
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τογράφησαν) und mit zahlreichen Privilegien bedacht bzw. von Verpflichtungen 
befreit wurden: Z. 7-11 εφ' ώ πολιτικόν το γεινόμενον μή διδώσι μηδ' έπισκήνωσιν 
μηδ' έπίθεσιν κα ι άνείσφοροι πάντων κα ι αλε ι τούργητο ι παντός πράγματος (au­
ßer wenn das gesamte Aufgebot der Stadt ausrückt). Von den sich hier ergeben­
den, von den Herausgebern und nochmals von P H . G A U T H I E R diskutierten Pro­
blemen ist für den vorliegenden Zusammenhang die Bedeutung von (μή διδόναι) 
έπισκήνωσιν relevant.155 Die Formulierung ist bisher singular, kann aber kaum et­
was anderes meinen, als daß «diejenigen, die bisher gerade die Rolle solch unge­
liebter Gäste gespielt hatten» (a. O . 164), in Zukunft selbst keine Quartierlasten 
(in welcher Form auch immer) zu tragen brauchten.156 Die Anepistathmie gehörte 
schließlich ebenso zu den Privilegien, die verschiedenen Vereinigungen dionysi­
scher Techniten auf ihren Antrag durch L . M u m m i u s u m 146 gewährt157 und um 
84 durch L.Sulla unter Berufung auf seine Vorgänger erneuert worden waren,158 

wie auch zu den Vorrechten, die M a r k A n t o n wahrscheinlich i m Jahr 41 in einem 
Brief an das Koinon der Provinz Asia der Synode der Sieger i n den <heiligen> 
oder <Kranzagonen> (Hieroniken und Stephaniten) eingeräumt hatte.159 
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155 GAUTHIER, a. a. Ο., schlägt vor, die oben im Text zitierte Phrase von έφ' φ bis έπίθεσιν 
als Einheit aufzufassen und dabei folgendermaßen abzutrennen: έφ' φ πολιτικόν . . . μή 
διδώσιν μηδ' έπί σκήνωσιν μηδ' έπί θέσιν. 

156 Die von VINOGRADOV (a. Ο. 164 f.) bevorzugte Erklärung, die Söldner seien von Miet­
zahlungen für ihnen zur Verfügung gestellte Häuser befreit worden, kann m. E. keinesfalls 
zutreffen (ablehnend auch GAUTHIER, a. a. O.). 

157 IG V I I 2413 (R .K.SHERK, RDGE 249-252 Nr. 44); vgl. P.ROESCH, Études Béotiennes, 
1982, 198-202. Die Zuweisung dieses Schreibens an L.Mummius kann nunmehr nahezu als 
sicher gelten. 

158 M . SEGRE, RFIC 66, 1938, 253-263 (SHERK, RDGE 263-266 Nr. 49), mit der besonde­
ren, allerdings zu einem erheblichen Teil ergänzten Formel Β Ζ. 11-13 μήτε [έ]γ[οχλεϊσθε 
ύπό τίνος] παροχής ένεκεν τ[ε και έπισταθμείας, μήτε] τινά δέχεσ·9[αι καταλύτην έπαναγκάζη-
σθ-ε], dazu SEGRE 261 f. 

159 SB 4224; J . K E I L , ÖJh. 14, 1911, Beibl. 123-134 (SHERK, RDGE 290-293 Nr.57). 


